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escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
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Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch
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Nutzungsrichtlinien
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Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Vor erinnerung.

zum zweiten Theile.

D. in dieſem Bande enthaltenen Abhand

lungen ſind zum Theil frei entworfen, um

Theil aber der weitern Ausführung einiger vom

Hrn. Kant in ſeinem metaphyſ. Anfangs

gründen der Rechtslehre, und vom Hrn.

Reinhold in ſeinen Aphoriſmen über das

äuſsere Recht (Auswahl verm. Schr. 2 Bd.

1797) vorgetragenen Ideen, und der fortgeſetz

ten Erläuterung über das Naturrecht des

Hrn. Fichte gewidmet. Das Uebrige iſt ein

gedrängter Auszug aus dem zweiten Thei

Xe le
/
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le dieſes Werkes, in welchen das angewand

te Naturrecht äuſserſt lehrreich abgehan

delt iſt. Vielleicht verbreitet die nähere Zu

ſammenſtellung der wichtigen Lehren deſſelben, -

nebſt den zur Erleichterung der Ueberſicht und

des Auffindens beigefügten Ueberſchriften, ei

niges Licht über das Ganze. Die gröſsere Aus

führlichkeit und leichtere Verſtändlichkeit die

ſes zweiten Theils ſcheint eine beſondere Er

läuterung aller einzelnen Lehren entbehrlich

zu machen. Das Uebrige, was noch uur Voll

ſtändigkeit meines Verſuches erfodert werden,

möchte, wird daher wohl in dem dritten Ban

de vollends mitgetheilt werden können, wel

cher dieſe Rechtslehre ſchlieſsen und nächſte Mi

chaelis- oder Oſtermeſſe erſcheinen ſoll.

Inhalt.
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AWoch einige allgemeine Bemerkungen über das In

tereſſe der Rechtsphiloſophie (als Zuſatz zur

Vorrede des erſten Theils). -

D. Intereſſe für das Studium des Natura

rechts verdient dann die gröſste Achtung, wenn

es aus dem Wunſche entſpringt, daſs dadurch

genaue Kenntniſs der Menſchenrechte, Voll

kommenheit des Verhaltens der Menſchen ge

gen einander in ihren geſellſchaftlichen Verbin

dungen, und Weisheit in der bürgerlichen Ge

ſetzgebung und Verwaltung des Staats befördert

werden möchte. Was könnte die Bearbeitung

und das Studium derLehre von dem allgemeinen

Recht und von den beſondern Rechten der .

Menſchen anders Tur Abſicht haben, als auch die

ſes Gebiet des menſchlichen Wiſſens durch das

Licht reiner Vernunftwahrheiten aufzuhellen,

von erniedrigenden und ſchädlichen Irrthümern

2. Theil. A ZU?
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zu läutern, und aufdemſelben diejenigen Grund

1ätte emporzubringen, welche ſich allein pro

behältigerweiſen und der Würde des Menſchen

angemeſſen ſind? Was könnte die Bearbeitung

und Darſtellung der Rechtslehre anders zur Ab

ficht haben, als richtige Ueberzeugungen von

den rechtmäßigen Anſprüchen einzelner Men

ſchen ſowohl als ganzer Völker und von der

Rechtmäſsigkeit der Einrichtung ihres geſell

ſchaftlichen Verhältniſſes zu verbreiten, und

dadurch, ſei es auch noch ſo ſehr entfernt und

mittelbar, beſſere Grundſätze und Maximen in

Allem, was zur Beurtheilung und zur Ausübung

rechtlicher Handlungen gehöre, herrſchend zu

machen? – , -

Die Rechtslehre iſt von mehreren Seiten

intereſſant. Erſtens iſt der Begriff des .

Rechts ein praktiſcher Vernunftbegriff, eine

Idee des menſchlichen Geiſtes, welche ihm zur

Richtſchnur in der Beurtheilung und Beſtim

mung ſeiner eigenen und fremder Handlungen

dient. Dieſer Begriff zeichnet ſich ſo hervor

ſtechend vor andein Begriffen, z. B. den Begrif

fen des Angenehmen, Nützlichen, Schönen,

aus, wird ſo oft, ſelbſt von dem gar nicht be

ſonders belehrten Verſtande, im alltäglichen

Leben, und mit ſo vieler Wärme und Strenge

angewandt, und die Behauptung und Verthei

digung

.
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digung dieſes Megriffs geſchieht nicht ſelten mit

ſo auſserordentlichem Muth, mit ſo ſeltner Re

- ſignation und Aufopferung – daſs wir uns

nicht wundern dürfen, wenn man demſelben

tahlreiche und tiefe Unterſuchungen gewidmet

hat. Der Rechtsbegriffintereſlirt ſchon, wenn

- wir auf ſeinen Urſprung und ſeinen unterſchei

denden Charakter ſehen; denn er teigt uns den

Menſchen erhaben über die gemeine Sinnlich

keit und den Mechanismus der Natur; in ihm

liegt der Gedanke der freiwilligen Selbſt

beſchränkung des vernünftigen We

ſens um der Freiheit aller An dern wil

len. Gerecht zu ſeyn, iſt die erſte Forde

rung, welche die Vernunft an den Menſchen

thut, welcher ſich über die blinde Sinnlichkeit

zur moraliſchen Kultur zu erheben anfängt:

denn ohne Beſchränkung der äuſseren Freiheit

um der äuſseren Freiheit aller Andern willen, iſt

r keine harmoniſche, gleichförmige Gemein

ſchaft, keine Eintracht der Menſchen unter

einander, keine Ruhe und Sicherheit, folglich

auch keine dauerhafte Kultur der Gemüths

kräfte und insbeſondere der moraliſchen Anla

ge möglich. Die Rechtslehre intereſſirt alſo

erſtens durch ihren Gegenſtand, den Rechts

begriff an ſich ſelbſt, als durch einen eigen

thümlichen Begriff des menſchlichen Geiſtes,

in welchem ſich ſeine Vernunft und Freiheit

" - A 2 31-«
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ankündigt, wofür wir nothwendig die höchſte

Achtung fühlen. -

Zweitens intereſſirt die Rechtslehre,

als Mittel, uns mit der Maxime der Vernunft

in Anſehung deſſen, was Jeder dem Andern

ſchuldig iſt, und nie verſagen darf, ohne wider

rechtlich zu handeln, genau und gründlich be

kannt zu machen und als allgemeine Anwei

fung zu der richtigen Auslegung und Anwen

dung des Rechtsbegriffs. Wir lernen in der

Rechtslehre die Regel kennen, nach welcher

nicht nur unſer Verfahren in der geſellſchaftli

chen Verbindung mit Andern, ſondern auch

das äuſsere Verhältniſs eines ganzen Volkes zu

dem Beherrſcher und ganzer Staaten zu einan

der beurtheilt und beſtimmt werden muſs.

Das bürgerliche Verhältniſs macht das

Naturrecht beſonders intereſſant. Der Ur

ſprung und die Rechtmäſsigkeit bürgerlicher

Geſellſchaften und Verfaſſungen iſt ein würdi

ger Gegenſtand unſers Nachdenkens. Wie

wichtig und unabſehlich groſs iſt der Einfluſs

- der Vereinigung der Menſchen in Staaten und

der mannichfaltigen Regierungsformen auf die

Kultur der Wiſſenſchaften und Künſte, und

auf die Beförderung der menſchlichen Sittlich

- keit und Glückſeligkeit! Sollen wir die Rech

te des Menſchen nicht gründlich kennen lernen,

- - deren
»
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deren Heilighaltung doch eine ſo groſse Pflicht

iſt, und durch deren Verletzung die Eintracht

zerrüttet wird, welche auf lauter wechſelſeiti

ge Veredlung und Beglückung abzielte. Und

da die Unvollkommenheit der menſchlichen

Tugend und die Bösartigkeit mancher Neigun

gen eine freiwillige Heilighaltung fremder Rech

te nicht allgemein erwarten läſst; da auch

Streitigkeiten über das, was Jedem zu kommt,

nicht zu vermeiden ſind; ſo iſt es Bedürfniſs, für

den Geſetzgeber ſowohl, als für den ausüben

den Rechtsgelehrten, mit den allgemeinen

Principien des Rechts, nach welchen alles po

ſitive und partikuläre Recht beſtimmt ſeyn muſs,

genau und gründlich bekannt zu ſeyn: auſserdem

wird er irrige und falſche Grundſätze ſeinen

Verordnungen, Einrichtungen, Urtheilen und

Entſcheidungen zum Grunde legen und ſich

oft an der Menſchheit zu vergehen in Gefahr

kommen.

Die Möglichkeit des Rechts ſetzt Frei

heit voraus. Nur unter freien Weſen kann

von Rechten die Rede ſeyn. Dennjedes Recht

belieht ſich auf den äuſseren Gebrauch der

Freiheit, beſtimmt einen gewiſſen Wir

kungskreis, und verbietet, denſelben zu

beſchränken. Das Intereſſe für genaue

Kenntniſs und Beſtimmung der menſchlichen

- A 3 Rechte



– 6 –

Rechte iſt alſo nothwendig zugleich ein Intereſ

fe für die Freiheit des Menſchen, von wel

cher aller Werth und Adel deſſelben abhängt.

Das erhabene Ziel der Rechtslehre beſteht in

der Vollkon in enheit der bürgerli

chen Geſetzgebung und Verfaſſung,

in Begründung der gröſsten und all

gem einſten Sicherheit und Unbe

1 chränktheit der Menſchen, welche

beiſammen leben, in der allein dadurch mögli- - -

chen Ausbreitung nützlicher Kennt

niſſe und Beförderung der morali

fchen wechſelſeitigen Ausbildung.

Es iſt intereſſant, die Ueberzeugungen

des gemeinen geſunden Verſtandes, welche

ſich mehr durch Gefühle ankündigen, als

durch beſtimmte Begriffe ausdrücken, zu zer

gliedern und in ihre Beſtandtheile aufzulöſen,

um die Wahrheit derſelben wiſſenſchaftlich

7u erkennen, und tu bemerken, wie ſehr die

ſelben der Beſtimmung und Würde des Men

ichen angemeſſen ſind und durch die gründ

lichſten Unterſuchungen der Philoſophie beſtä

tiget werden.

Bei dem Anblick der mannichfältigen ge

ſellſchaftlichen Verbindungen, in denen die

Menſchen ſtehen, wird die Vernunft leicht auf

- . .“ fol



-

"s-s 7 emsas

folgende intereſſante Fragen geführt: Worin

liegt der Grund der Vereinigung der

Menſchen in beſtimmte Geſellſchaf

ren? Was macht ihren Zweck aus?

Nach welchen Regeln müſſen ſie ein

gerichtet ſeyn, um feſt zu beſtehen,

ihren Zweck 1. u erreichen, und mit

den Forderungen der Vernunft über

ein 7. uſtimmen? In wiefern iſt das ge

ſellſchaftliche Beiſammen ſeyn der

menſchlichen Beſtimmung angemeſſen,

und welches ſind die noth wendigen

Bedingungen dieſer Angemeſſenheit?

Die Ueberzeugung, daſs der Menſch frei um

ſich her wirken könne, daſs er ſeine Kräfte un

gehindert üben und gebrauchen müſſe,

wenn ſie nicht erſchlaffen ſollen, und wenn

er ſelbſt, wo nicht tu immer höherer Vervoll

kommnung, doch wenigſtens zur natürlichen

Anwendung ſeiner Fähigkeiten und zum Ge

nuſs ihrer Früchte beſtimmt iſt: dieſe Ueber

ueugung macht bald, bei Wahrnehmung des

Beiſammenſeyns mehrerer Menſchen, die Fra

gerege: wie weit ſich denn die Ausü

bung der Kräfte eines Jeden erſt re

cken dürfe, ohne der Beſtimmung des

Menſchen zu widerſtreiten? -

Jeder Menſch iſt ein thätiges Weſen, und

zwar ein ſolches, das nach Zwecken, mithin

A 4 durch
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durch Vernunft und Freiheit handelt; es kann

nicht handeln ohne Gegenſtände ſeiner Thä

tigkeit, ohne einen Stoff, auf den es einwir

ken und den es bearbeiten, ohne einen Wir

kungskreis, in dem es ſeine Kräfte äuſsern

kann. Dieſs führt auf die Vorausſetzung ei

nes nothwendigen Eigenthums jedes Men

ſchen, dies beſtehe nun entweder blos in dem

Körper deſſelben oder zugleich in dem Boden,

auf dem er ſich befindet und in andern mit ihm

durch den Raum verbundenen ſinnlichen Ge

enſtänden. Hier entſteht die Frage? Was

ann den Menſchen mit Etwas von

ihm Verſchiedenen ſo unzertrennlich

vereinigen, daſs jeder Andre durch

Zwang abgehalten werden darf, auf

daſſelbe einen Angriff zu thun, es 7. u

rauben, zu verletzen, oder ſich deſſel

ben auf irgend eine Art zu bemäch

tigen ? Worin beſteht das Weſen,

und worin liegt der Grund alles Ei

genthums? Durch dieſe Fragen werden

Unterſuchungen über die Gränzen des Ei

genthumsrechts herbeigeführt.

Wenn Geſellſchaft ein Verhältniſs ver

nünftiger Weſen gegen einander in der Sinnen

welt bedeutet, vermöge deſſen ſie zu freierge

genſeitiger zweckmäſsiger Einwirkung auf ein

ander vereinigt ſind; ſo iſt die Frage natürlich:

U Il



unter welchen Bedingungen kann ih

re freie Wirkſamkeit mit ihrem Ein

wirken auf einander beſtehen, das ſich

nicht ohne häufige wechſelſeitige Ein

ſchränkung, nicht ohne öfteres Zu

ſammenſtoſsen der Wirkungen, nicht

ohne manche wechſelſeitige Vereit

lung der Abſichten denken läſst?

Der Menſch iſt Zweck und kann nicht

ein bloſses Mittel zu einem Ganzen, was man

Geſellſchaft überhaupt und dann insbe

1ondre bürgerliche Geſellſchaft und Staat

nennt, abgeben; er kann nicht als für ſich be

ſtehendes Weſen irgend einer geſellſchaftlichen

Verfaſſung aufgeopfert werden. Die Ge-

ſellſchaft ſoll Mittel für ihn, ſoll ſeinem

Endzweck untergeordnet ſeyn, ſeine Freiheit

nicht aufheben, ſondern ſchützen, fi

chern, befeſtigen und womöglich erwei

tern. Denken wir uns den Menſchen als ver

nünftiges Weſen, ſo müſſen wir ihn auch als

freihandeln des Weſen denken; denn durch

Vernunft iſt er über die phyſiſche Welt und den

Naturmechanismus erhaben, ſeiner eigenen

Geſetzgebung überlaſſen und vermögend, unab

hängig vom Einfluſſe der Natur ſich zu Geſin

nungen und zu äuſserlichen Handlungen zu be

ſtimmen. Denken wir uns den Menſchen als

vernünftig und frei, ſo denken wir ihn auch als

A 5 E1ſ.
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ein Individuum, d. h. als ein Weſen, daſs

ſich ſeiner ſelbſt als eines von andern unter.

ſchiedenen Weſens bewuſst iſt, daſs ſich ſelbſt

als Eins unter mehrern denkt. Vernunft, Frei

heit und Individualität führen aber nothwendig

den Begriff des Rechts unit ſich. Ohne Vor

ausſetzung dieſes Rechts müſste die Vernunft

nicht zur Ausübung durch Freiheit, die Frei

heit nicht zur Thätigkeit beſtimmt ſeyn,

ſondern der Naturgewalt Preis gegeben wer

den dürfen: es liegt aber im Bgriffe des Men

fchen als freien Vernunftweſens, daſs er ſeine

Zwecke äuſserlich ausführe, wodurch

er nur von jedem Andern ſeines Gleichen

als Menſch erkannt werden kann: in der be

ſtimmten Möglichkeit, ſeine Zwecke äuſserlich

auszuführen, ohne von andern Menſchen ge

hindert werden zu dürfen, beſteht im Allgemei

nen das Recht; es läſst ſich bald vermuthen,

daſs eigentliches Recht nur unter ſinnlichver

nünftigen Weſen, die an ſich frei ſind, aber auf

einander einwirken und ſich einander in ihrer

äuſseren Wirkſamkeit beſchränken können,

denkbar ſei. Die Rechtslehre ſucht dieſes ge

nau zu entwickeln und die Gränzen anzugeben,

in welche der mit Andern in Geſellſchaft leben

de Menſch ſeine äuſsere Freiheit einſchrän

ken müſſe. Dieſe Wiſſenſchaft muſs den Men

fchen an ſich ſehr intereſſiren, weil ſie ſich mit

. . . " - - - den
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den vernunft mäſsigen Gränzen ſeines

-1íatürlichen Freiheitsgebrauchs und

allen den wichtigen damit verknüpften Um

ſtänden beſchäftiget.

Wir nehmen in der bürgerlichen Verfaſ

ſung, ja auch wohl auſser derſelben unter geſit

teten Menſchen wahr, daſs ſie im Gebrauch

ihrer Talente und Fähigkeiten, in der Erwer

bung der Bedürfniſſe und Annehmlichkeiten

des Lebens, in dem Beſitze eines Eigenthums

und der Erweiterung deſſelben, und überhaupt

im äuſserlichen Verhalten gegen Andre, gewiſſe

Grän 7, en ſetzen, welche den Andern, die

vielleicht ſchwach und ohnmächtig ſind, ſehr

zum Vortheil gereichen. Wir bemerken über

haupt, daſs die Menſchen im bürgerlichen Le

ben ihre phyſiſche Macht keinesweges mit

gränzenloſer Eroberungsſucht unbedingt zu

ihrem Gewinn anwenden, ſondern vielmehr die

Anwendung ihres Vermögens auf eine gewiſſe

Sphäre einſchränken und ſich keine Ueber

ſchreitung derſelben erlauben. Wir wiſſen fer

ner, daſs jede Ausdehnung der Jedem eigenen

Macht über eine gewiſſe beſtimmte Gränze (die

wir in der Folge kennen lernen werden) von

dem gemeinen geſunden Verſtande als unge

recht getadelt wird. Hieraus läſst ſich ſchon

abnehmen, daſs ) Vernunft und Freiheit ſinn

- , - - - licher
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licher Weſen, die auf einander einwirken kön

nen, das Rechts verhältniſs enthalte, 2)

das Recht beſtimmte Grän7, en der äuſseren

freien Wirkſamkeit mit ſich führe, 3) eine

Selbſt beſchränkung in der äuſseren freien

Wirkſamkeit nothwendig mache und 4) dieſe

terlaſſung derſelben als ungerecht vom ge

meinen und geſunden Verſtande zugerech

net werden ſoll.

Yoas

* -

Selbſtbeſchränkung auf eine gewiſſe Sphäre von

der Freiheit abhängen müſſe, wenn die Un



Von der praktiſchen Geſetzgebung der Vernunf.

Die Metaphyſik der Sitten iſt das Sy

ſtem der praktiſchen Philoſophie, welches

durch die Kritik der prakt. Vernunft

vorbereitet werden ſollte. Ehe das Gebäude

jener Wiſſenſchaft aufgeführt werden konnte,

- muſste eine genaue Unterſuchung des Grun

des und der Baumaterialien angeſtellt wer

den. Die Wiſſenſchaften, in welche ſich die

Metaphyſik der Sittentheilt, ſind zwei 1) die

Rechtslehre 2) die Tugendlehre. Bei

de find als Syſteme der reinen Vernunft, die

a priori entworfen werden, zu betrachten.

Der Begriff des Rechts iſt ein reiner Vernunft

begriff, aber kein ſpekulativer, ſondern

ein praktiſcher; denn er bewieht ſich auf

Fälle, die in der Erfahrung vorkommen, und

nach ihm beurtheilt und beſtimmt werden ſol

len, er geht auf Handlungen in der wirklichen

Welt. Die Vernunft, welche in Bearbeitung

der menſchlichen Erkenntniſſe immer nach der

höchſten Einheit und Vollſtändigkeit, nach

dem innigſten Zuſammenhange und der voll

- kom
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kommenſten Beſtimmtheit ſtrebt, ſucht auch die

Rechtslehre als ein metaphyſiſches Syſtem

auszubilden und aufzuſtellen. Metaphy

ſiſch heiſst es wegen ſeines reinen Urſprungs aus

und in wieferne ein metaphyſiſches Syſtem

der Vernunft ſelbſt. Die Frage iſt nur: ob

der Rechtslehre, eine Metaphyſik des Rechts,

möglich ſei? Wir müſſen hierbei auf die noth

wendige Erforderniſ eines Vernunft ſyſtems

ſehen. Dieſe beſteht in der Vollſtändig

keit der Eintheilung der Sitze, welche den

ganten Inhalt der Wiſſenſchaft ausmachen.

Nun ſind die aus den reinem praktiſchen Rechts

begriffe hergeleiteten beſondern Begriffe von den

Rechtennothwendigauch praktiſch, gehen al

ſoauf Fälle in der Erfahrung; die Rechtekön

nen nur in der Erfahrungausgeübt werden und

werden ſelbſt durch die Umſtände derſelben auf

eine eigenthümliche Art modificirt; ſie laſſen

ſich nur nach den Fällen, in welchen ſie aus

geübt werden, beſtimmen und unterſcheiden.

Sollte nun ein vollſtändiges Syſtem des Rechts

aufgeſtellt werden, ſo müſste eine vollſtändige

Aufzählung aller möglichen Rechtsfälle

möglich ſeyn. Allein nur das a priori urſprüng

lich durch die Geſette unſers Geiſtes Beſtimm

te, nicht das, was uns durch Wahrnehmung

gegeben wird, nicht das Empiriſche, läſst ſich

vollſtändig überſehen, ermeſſen oder eintheilen.

Da
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Daher wird von der Rechtslehre nur das, was

a priori durch reine Vernunft beſtimmt

iſt, ſich als Syſtem aufſtellen laſſen, was aber

durch Beziehung auf Erfahrungsdata erſt

als beſondres Recht beurtheilt werden kann,

wird nur als Beiſpiel der Anwendung des

Rechtsbegriffs, als Gegenſtand der empi

rifchen Rechtspraxis aufgeſtellt werden.

Dieſe empiriſche Rechtspraxis und die ihr zum

Grunde liegenden beſondern Rechte, wel

che von empiriſchen Umſtänden abhängen,

gehen ins Unendliche: das allgemeine

IRecht aber, wie es die reine praktiſche Ver

nunft durch ihren Begriff beſtimmt, muſs ſich,

als Metaphyſik, erſchöpfen und ſyſtematiſch

darſtellen laſſen. (S. die Vorr. zu Kant's me

taphyſ. Anfangsgr. d. Rechtsl.) Aus dieſen

Gründen nennt Kant ſeine Rechtslehre nur me

taphyſiſche Anfangsgründe dieſer Wiſſen

ſchaft -

Die Vernunft heilt praktiſch in ihrem

Verhältniſs zur Freiheit des Willens. *)
V. Sie

*) Nach Hrn. Kant's neueſten Erklärungenwür

de man Freiheit der Willkür ſagen müſ

ſen. Ich geſtehe aber, daſs mir Sprachge

brauch und Sache für den Ausdruck Willen

zu ſtimmen, und Hrn. Reinhold’s "Ä.
UI1

W



sie iſt die Quelle aller Geſetze für dieſelbe.

Die Freiheit des Willens aber beſteht in dem

Vermögen derPerſon, ſich ſelbſt, der Forderung

der Vernunft gemäſs oder zuwider, zur Befriee

digung oder Nichtbefriedigung eines Begeh

rens zu beſtimmen. Die Geſetzgebung iſt

nothwendig durch Vernunft, der Gehorſam ge

gen dieſelbe ſteht in der Freiheit des Wil

lens. Der Stoff, an welehem ſich der Wills

allein äuſsern kann, iſt eine Forderung und Re

gung des Begehrens. Jede Forderung des Be

gehrens, jedes Begehren ſelbſt iſt an ſich noth

wendig und unwillkürlich; nicht das Begeh

ren, nur das Wollen iſt frei. Ohne Freiheit

könnte kein Geſetz angenommen, keines

befolgt werden. Die freie Befolgung des

Geſetzes ſetzt die Möglichkeit voraus, daſſel

be zu übertreten. Wäre die Uebertretung

unmöglich, ſo würde die Befolgung durch

aus noth wendig, unvermeidlich, alſo nicht

freiwillig ſeyn.

Die Geſetze der praktiſchen Ver

n unft für den Willen nennt man Geſetze

- ------ -- der

kungen über dieſen Gegenſtand (im 2. Th. der

Ausw. ſeiner vermiſchten Schriften) Alles für

ſich zu haben ſcheinen.
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ſie den Geſetzen der Natur oder den phy«

ſiſchen entgegen, welche im Verhältniſſe

des Verſtandes zur Sinnlichkeit ihren

Grund haben. Die Gelette der praktiſchen Ver«

nunft heiſsen moraliſche im weitern Ver

ſtande; ſie theilen ſich in die ethiſchen und

in die juridiſchen. -

Die ethiſchen, im engſten Sinn mo

raliſchen Geſetze fodern, daſs ſie ſelbſt

allein als Beſtimmungsgründe des Verhaltens

vom Willen angenommen und befolgt werden.

Die ethiſchen Geſetze können nicht anders

befolgt werden, als wenn die Achtung für

ſie die Triebfeder des Entſchluſſes, die Beob

achtung ihrer ſelbſt Abſicht und End

7, weck des Willens iſt. Iſt Furcht oder Nei

gung, Luft oder Unluſt, die Triebfeder, das

ethiſche Geſetz zu befolgen, ſo wird es eben

dadurch nicht dem Geiſte, ſondern nur den -

Buchſtaben nach, oder im Grunde gar

nicht befolgt; dann iſt die Handlung war

legal, aber nicht moraliſch. Zum Gehorſam

gegen die ethiſche Geſetzgebung wird reine

Achtung für dieſelbe und bloße Beabſichtigung

der Geſetzmäſsigkeit an ſich ſelbſt er

fodert. Denn die ethiſche Geſetzgebung

iſt eine innere Geſetzgebung, welche auf den

Grund des Verhaltens, auf die Triebfe

2.Theil. B - der,
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A

der, Maxime und Geſinnung desWillens

geht, und den Werth der äuſseren Handlung –

blos nach der innern Beſchaffenheit der Wii

lensbeſtimmung ſchätzt. Die ethiſche Geſetz

gebung umfaſst alſo zugleich den äuſsern und

den innern Freiheitsgebrauch, bezieht ſich auf

äuſsere und innere Handlungen; aber ihr kann

nicht allein durch äuſsere Handlungen, ſondern

nur durch die Art des innerlichen Beſtim

mungsgrundes zu handeln, Gehorſam gelei

ſtet werden; und alle äußeren Handlungen ſind

nur in ſofern ethiſch oder moraliſch-gut, als -

ihr Grund allein in der Achtung für die ethi

ſchen Geſetze enthalten iſt. -

Die juridiſche oder rechtliche Ge

ſetzgebung der praktiſchen Vernunft geht nur

auf das äuſsere Thun und Laſſen, ohne auf

die innern Triebfedern zu ſehen; ſie fodert nur

Legalität des Verhaltens, ohne auf Moralität

Rechnung zu machen. Ihr wird alſo durch

die äuſsere Art des Verhaltens völlig Gehorſam

geleiſtet, die Beweggründe deſſelben mögen

noch ſo unlauter ſeyn. –

. Die ethiſche Geſetzgebung macht die

Pflicht ſelbſt zur Triebfeder; ſie wird nur

dadurch befolgt, daſs wir aus Pflicht handeln,

daſs Achtung für das bloſse Geſetz die Triebfe

- - der» -

- -

- -
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der, bloße Erfüllung deſſelben Abſicht, abſolu“

te Geſetzmäſsigkeit Endzwek des Willens iſt.

Die juridiſche Geſetzgebung macht

die Pflicht, die ſie vorſchreibt, nicht ſelbſt tur

Triebfeder, ſondern fodert nur die äuſsere Art

des Verhaltens, es werde beobachtet, aus wel
chem Grunde es wolle. Ihre Pflichten ſind nur

äuſsere Pflichten, und weil ſie als blos juri

diſche und äuſsere Geſetzgebung die Idee

der Pflicht oder die Achtung für das bloſse Ge

ſetz nicht nur Triebfeder des Thuns und Laſ

ſensmachen kann, ſo muſs ſie die äuſsere Trieb

feder der Furcht mit dem Geſetze verbindet.

Die juridiſche Geſetzgebung droht alſo mit ei

nem Zwange, um von rechtswidrigen Hand

lungen abzuſchrecken; ſie entſcheidet und ur

theilt gar nicht über die intere Güte der

Beweggründe; ſie fodert nur die Vermeidung

rechtswidriger äuſserer Handlungen, ſie flieſse

nun aus ſittlichen Grundſätzen und aus Recht

ſchaffenheit oder blos aus Furcht vor drohen«

dem Zwange und geſetzlicher Strafe. Die recht

lichpraktiſche Vernunft rechnet alſo nicht auf

innere Tugend aus freier Vernunftmäßigkeit,

ſondern auf die ſinnliche Abhängigkeit

des Menſchen, vermöge derei er um ſeines

eigenen Beſten willen genöthigt iſt, ein

äuſseres Verhalten geſetzmäſsig einzurichten,

B 2 ſo
.
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ſo wenig er auch Geſetzmäſsigkeit an ſich ſelbſt

achten und werthſchätten mag. Die ethi

ſche Geſetzgebung hingegen fodert, daſs er

auch, wenn aller äuſsere Zwang und jede Be

ſorgniſs ſeines eigenen Nachtheils wegfalle,

und überhaupt wo weder zu fürchten noch zu

hoffen ſei, doch auch im äuſseren Verhalten die

rechtlichen Verbindlichkeiten erfülle.

Die Ethik iſt überhaupt die Lehre von

den Pflichten als ſolchen. Sie handelt alſo

ſowohl von den Tugendpflichten als von den

Rechtspflichten. Aber ſie betrachtet auch die

äuſseren rechtlichen Handlungen nur von Seiten

ihrer innern Pflichtmäſsigkeit, d. h. ſie ſtellt

die Art des rechtlichen Thuns und Laſſens, wo

zu die Rechtslehre durch einen allgemei

nen äuſsern Zwang verbindet, als innere

Pflicht auf, welche, auch ohne Rückſicht auf

den Zwang, Zweck des geſetzmäſsigen ſittlichgu

ten Willens ſeyn müſſe. So gebietet die Ethik

oder Tugendlehre, öffentliche poſitive Verord

nungen zu beobachten, die von der Willkür

des Oberherrn abhängen und von denen die

Vernunft apriori nichts weiſs; ſie verlangt aber

den Gehorſam nicht, wie die rechtliche Ge

ſetzgebung, unter Androhung einer Strafe, ſon

dern allein aus innerer Achtung für die Pflicht,

die Strafloſigkeit der Uebertretung ſei ſo wahr

- - « ſchein
" .
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. tzen könnte.

ſcheinlich, als ſie wolle. Die Pflichten alſo

und ihre Geſetzgebung können auſserhalb

der Ethik in der juridiſchen natürlichen oder

poſitiven Geſetzgebung liegen, ſo können die

Handlungen nach dem Geſetze doch als Gegen

ſtand des allgemeinen moraliſchen Wil

lens, als Pflichten überhaupt erwogen

werden, deren Erfüllung dem guten Willen

immer angelegen ſeyn muſs, wenn ihn auch die

äuſsere Triebfeder der Abneigung vor dem äu

fseren Zwange gar nicht mehr in Bewegung ſe

» - - - - -

Y

v. - -

Unterſchied der Rechtspfliche von der ethiſchen

Pflicht. -

Die Rechtspflicht iſt die verbind:

lichkeit zu einer Handlung, zu der man ge-

zwungen werden kann, der alſo ein Recht ent

ſpricht, das mit der Befugniſs zu zwingen ver

bunden iſt. Sie muſs folglich in einer Art des

äuſserlichen Verhaltens oder Thuns und

Laſſens, nicht in der bloſsen Geſinnung

des Willens beſtehen. Denn Geſinnungen und

Maximen ſind eine Sache der innern Freiheit

des Willens eines Jeden, über die kein Andrer

weder durch Urtheil noch durch phyſiſche Ge
lt» , W2 T

v.
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walt Etwas vermag; ſie laſſen ſich ihrer Natur

nach nicht erzwingen, und würden, wenn ſie

erzwungen werden könnten, eben dadurch auf,

hören zu ſeyn, was ſie ſind, und zu haben,

was ihren Werth oder Unwerth ausmacht. So

iſt die Pflicht, ſein angenommenes vertragsmä

ſsiges Verſprechen zu halten, eine Rechtspflicht,

eine äuſsere Pflicht, deren Erfüllung erzwun

gen werden kann: der Zwang geht aber nur auf

die - äuſserlicherkennbare Handlung, welche

verſprochen worden iſt, nicht auf die Geſin

nung und Abſicht, aus welcher das Verſpre

chen erfüllt werden mag. Die Geſinnung und

Abſicht iſt eine innere Handlung, welche nur

ethiſch, nicht juridiſch beurtheilt werden kann,

und dem Gewiſſen und der innern Freiheit ei

nes Jeden überlaſſen bleiben inuſs. Die Ethik

kann aber fodern, daſs dieſe Rechtspflicht, ſein

Verſprechen zu halten, erfüllt werde, wenn

auch kein Zwang drohe, keine phyſiſche Ge

walt darauf dringe, mithin ohne äuſserliche

Triebfeder, blos durch die innere, welche

keine andere, als die Achtung des Geſetzes

oder die bloſse Idee der Pflicht ſeyn kann.

Rechtspflichten können keine andern Verbind

lichkeiten, als nur zu äuſseren Handlungen

ſeyn; denn ſie können erzwungen werden, wel

ches innern Handlungen widerſpricht. Aber

die ethiſchen Pflichten ſind unmittelbar Ä
bin

*

-
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bindlichkeiten nur 7u innern, mittelbar aber

auch zu äuſseren Handlungen. Die Handlun

gen des Wohlwollens ſind z. B. äuſsere Hand

lungen ihrem Stoffe nach, ſofern ſie in ſinn

lichen Wirkungen beſtehen; aber ihrer Form

nach ſind ſie innerliche Handlungen, weil ſie

uneigennützige Selbſtbeſtimmungen des Willens

zur Mittheilung, Theilnahme und Hülfleiſtung -

ſeyn müſſen, um der Foderung des ethiſchen

Geſetzes zu entſprechen. Sie werden deswe

gen zur Ethikgelählt, weil ſie unter keiner

äuſseren und mit Zwang verbundenen juridiſchen,

ſondern allein unter der innern über allen Zwang

erhabenen, ethiſchen Geſetzgebung ſtehen kön

nen und ihr ganzes Weſen verlieren, wenn

man ſie erzwingen wollte. Die Ethik oder Tu- ,

gendlehre erſtreckt ſich über alle, innere und

äuſsere, Pflichten, ſofern ſie Pflichten ſind,

d. h. aus innerer Verbindlichkeit, abgeſehen

von der äuſseren Triebfeder, befolgt werden

können und ſollen; ſie hat zwar eigenthümliche

Pflichten (z. B. die gegen uns ſelbſt), welche

direkt oder unmittelbar ethiſch heiſsen

müſſen; auf die andern, nämlich die natürli

chen und poſitiven Rechtspflichten bezieht ſie

ſich aber indirekt oder mittelbar, ſofern

ſie auch der innern Geſetzgebung unterwor

fen ſind.

«W

- - - B 4 Die



Die ethiſche Geſetzgebung unterſcheides

ſich dadurch von der juridiſchen, daſs ſie -

ſchlechterdings innerlich ſeyn muſs, ihrer

Natur nach nie äuſserlich ſeyn kann. Denn

ſie geht ja auf die innere Triebfeder des Ent

ſchluſſes, über deren Lauterkeit oder Unlau- -

terkeit nur Jeder ſelbſt durch ſein Gewiſſen

ſich richten kann. Die innere Maxime und

Geſinnung des Willens bei einer äuſseren Hand

lung kann und ſoll kein Gegenſtand der juri

diſchen Geſetzgebung ſeyn; die Moral im

engern Sinn oder die Ethik gebietet, daſs Jeder

ſich über die Triebfeder und Abſicht ſeines

Entſchluſſes ſelbſt prüfe und zur Rechenſchaft

dre in das Innerſte unſers Herzens eindringen,

uns wegen der Pflichten, über deren eigene

Erfüllung wir nur ſelbſt urtheilen können,

und die wir als blos innere Handlungen nur

uns ſelbſt ſchuldig ſind, zur Verantwortung

fodern. Die innere Sittlichkeit des Willens

muſs ſchlechterdings der Freiheit eines Jeden

A

ziehe, aber ſie kann nicht verlangen, daſs An

überlaſſen bleiben; jeder Verſuch,auf die Her

vorbringung derſelben durch Zwang zu wirken, iſt

nicht nur vergeblich und widerſinnig, ſondern

auch widerrechtlich und der Würde des Men

ſchen entgegen. Die ethiſche Geſetzgebung,

die GeſetzgebungderTugend,iſt alſo diejenige,

vermöge deren ſich Jeder ſelbſt allein Geſetzge
ber



/

berund Richter ſeyn und keinen äuſsern,frem

den Geſetzgeber und Richter anerkennen kann.

Die juridiſche oder rechtliche Geſett

gebung iſt dieſer grade entgegengeſetzt; denn

ſie kann allerdings äuſserlich ſeyn, indem

vermöge derſelben die Anerkennung eines äu

ſsern Geſetzgebers und Richters mög

lich iſt, und ihre Foderungen blos die Art des

äuſseren Verhaltens betreffen. Die rechtli

che Geſetzgebung ſieht nicht darauf, daſs die

äuſsere Art des Thuns und Laſſens aus der Ein

ſicht ihrer innern Pflichtmäſsigkeit, und als

innerlicher Zweck beobachtet werde, ſon

dern nur, daſs ſie überhaupt immer Statt fin

de, aus welchem Beweggrunde es auch geſche

hen möge. -

Das Reſultat aller dieſer Bemerkungen iſt

folgendes. Die praktiſche Geſetzge

bung der Vernunft überhaupt enthält

Vorſchriften ſowohl zu innern als zu äuſseren

Handlungen des Willens. Sie unterſcheidee

ſich aber in die ethiſche Geſetzgebung und

in die juridiſche. Der Gehorſam gegen

die ethiſche Geſetzgebung heiſst Tugend;

und die Lehre von den ethiſchen Geſetzen und

Pflichten heiſst Tugendlehre, Moral oder

Sittenlehre im engern Sinn. Sie handelt

überhaupt von allen Handlungen, innern und

- B 5 äu
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äuſseren, ſofern ſie Pflichten ſind, und beob

achtet werden ſollen, wenn auch kein Zwangs

recht auf dieſelben vorhanden iſt. Die Ethik

znacht zu jeder gebotenen Handlung die bloſse

Idee der Pflicht d. h. die reine Achtung für das

Geſetz, zur Triebfeder des Entſchluſſes, die

Handlung mag innerlich oder äuſserlich ſeyn,

und entweder ſchon urſprünglich von Sitten

geſetz oder vom Rechtsgeſetz oder auch von

poſitiven Verordnungen vorgeſchrieben werden.

- Die Pflichten der ethiſchen Geſetzgebung ſind

ſowohl innere als äuſsere, urſprüngliche oder

abgeleitete; ſie erſtreckt ſich alſoauf alle menſch

lichen Handlungen, in wiefern ſie mit Rückſicht

auf das Sittengeſetz geſchehen oder unterblei

ben ſollen und können, ſowohl auf die Tu-

gendpflichten als auf die Rechtspflichten;

aufjene aber geht ſie direkt oder unmittelbar,

auf die letztern indirekt und mittelbar, wiefern

auch ſie, abgeſehen von aller Furcht oder Hoff

nung, aus bloſser Achtung für Geſetzmäſsigkeit

überhaupt, mithin blos aus Pflicht, ausge

übt zu werden verdienen. - - - - -

-

- -

- -

: Die Ethik handelt überhaupt von dem

Charakter der Tugend und Pflichtmäſsigkeit,

und ordnet ihren Regeln und Vorſchriften auch

ſolche Handlungen unter, deren Nothwendig- ,

- keit nicht aus ihrer eigenen Geſetzgebung, ſo

- - - dern
- - -

- -



dern anderswoher entſpringt. Daher kann das -

ganze rechtliche legale Verhalten, wie es das

Rechtsgeſetz fodert, auch ein Gegenſtand der

Ethik werden, in wiefern es die Tugend er

fodert, daſs man daſſelbe aus innererUeberzeu

gung von ſeiner Pflichtmäſsigkeit, ohne Rück

ſicht auf irgend einen drohenden Zwang, beobº

achte und ſich zu eigen mache. Alſo muſs

nichtgrade die Geſetzgebung für die Pflich

ten, welche auch die Ethik vorſchreibt, ſelbſt

ethiſch, ſie kann auch juridiſch ſeyn. -

Die juridiſche Geſetzgebung aber und

die Rechtslehre handelt von dem Verhältniſs

der praktiſchen Vernunft zuder äuſseren Frei

heit des Willens, einem Verhältniſs, in wel

chem Jeder ſowohl über ſich als über den Andern

7u urtheilen befugt iſt, während die ethi

ſche-Geſetzgebung Jeden blos an ſein eigenes

Gewiſſen verweiſen muſs und keine äußere oder

öffentliche Beurtheilung der innern Handlungen

geſtatten kann. Da ſie ſich aufdie äuſsere Be

ſchaffenheit des Verhaltens einſchränkt, unddie

innere der Ethik oder Tugendlehre zu beſtim

men überläſst, ſo muſs ſie ſich durch die Art,

wie ſie den Willen verpflichtet, von

der Ethik unterſcheiden. Sie verpflichtetnäm

lich den Menſchen nach ſeiner ſinnlichen

Beſtimmbarkeit, nach ſeiner pathologiſchen

d. h. mit Neigungen behafteten Natur, durch

die

- W.



die Vorſtellung eines allgemeinen geſetz»

lichen Zwanges. Sie rechnet auf die

Furcht des Menſchen, durch rechtswidrigen

Gebrauch ſeiner äuſseren Freiheit vermöge des

Zwangsgeſetzes ſeine eigene Freiheit beſchränkt,

ſich alſo gewaltſam behandelt, und ſchmerzhaft

afficirt zu ſehen. . .“ -

- Die Rechtslehre kann keine ethiſchen

Pflichten vorſchreiben; denn der Charakter der

ethiſchen Pflichten beſteht in der reinen Ge

ſinnung, mit welcher ſie geübt werden, in

der Idee der Pflicht, als Triebfeder der

Handlung: allein dieſer Charakter iſt mora

liſch und keiner äuſseren Beurtheilung fä

hig, ſondern im Innerſten eines jeden verbor

gen. Keinerkann ſich von der Abweſenheitoder

Anweſenheit der moraliſchen Geſinnung in dem

Andren mit unzweifelhafter Gewiſsheit

überzeugen. Jederkannnur mit Wahrſchein

lichkeit nach dem äußeren Verhalten urthei

len, und kann auch nie auf die innere Ge

ſinnung des Andern ein Recht haben. Die

innere Geſinnung iſt Werk der innern Freiheit,

dasjenige, wodurch ſich jeder ſelbſt ſeinen mo

raliſchen Werth allein geben und beſtimmen

kann: aber darauf kann kein Andrer ein Recht

haben; durch die Beſchaffenheit meiner innern

Geſinnung an ſich ſelbſt wird der Andre gar

nicht afficirt, alſo in Anſehung ſeiner äuſseren

- Frei
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Freiheit wederbegünſtiget noch beeinträchtiger,

ſie iſt kein Gegenſtand äuſserer Erfahrung; das

Recht kann ſichkeineswegs aufEtwas erſtrecken,

das zur innern Perſönlichkeit und Freiheit ge

hört und allem fremden Einfluſſe ſeiner Natur

nach entzogen iſt. Das Recht des Andern

geht alſo nur auf die äuſsere, in die Sinne

fallende, Art des Thuris und Laſſens, in wie

fern es auf ihn wirkt, alſo die ſinnliche Sphäre

ſeiner Freiheit vorcheilhaft oder nachrheilig

treffen kann. Nur äuſsere phyſiſche Handlun

gen können erzwungen werden und den Gegen

ſtand der Rechtslehre ausmachen: die in

nern moraliſchen Gründe derſelben kann -

ſie unmöglich als Rechtspflichten aufſtellen;

und die Tugendpflichten gehören nicht in

ihr Gebiet, ſondern in die Ethik.

Die praktiſche d. h. dem Willen geſetzge

bende Vernunft iſt alſo in zweierlei Rück

ſicht zubetrachten. Ein Mal iſt die Vernunft

in einem Jeden und für einen Jeden ſelbſt

geſetzgebend; ihr Verhältniſs zur Freiheit des

Willens in jedem Einzelnen für ſich heiſst Ge

wiſſen; ſie fodert dann von Jedem, die Ach

tung für ihr abſolutes Geſetz zur oberſten Trieb

feder des Entſchluſſes, zum eigentlichen Beſtim

mungsgrunde der Handlung in die Maxime des

Willens aufzunehmen, mit einem Wort, aus

bloßer Achtung für ihre Foderung, aus reiner

- . . Pflicht
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Pflicht zu handeln. Hier iſt ihre Geſetzge

bung nur innerlich, aufTugend gerichtet,

moraliſch im engern Sinn, oder ethiſch.

Der Gehorſam gegen dieſe ihre ethiſche Geſetz

gebung kann bei Jedem nur nach ſeinem eige

nen Gewiſſen geprüft, beurtheilt und wirk

lich bewieſen werden. Da aber die Menſchen

nicht blos für ſich, nämlich iſolirt, ſondern

für Andre und in Gemeinſchaft zu leben

beſtimmt ſind, ſo muſs die praktiſche Vernunft

zweitens auch eine äuſsere Beziehung ha

ben. Dieſs iſt ihre rechtliche oder juridi

ſche Geſetzgebung, nach welcher Jeder an

den Andern in Anſehung ſeines äuſseren Thuns

und Laſſens gewiſſe Foderungen zu machen

hat, ohne deren Beobachtung Alle mit ſich

ſelbſt und mit Andern in Widerſtreit leben wür

den. Ihre Vorſchrift heißt das Rechtsge

1etz; dies fodert abſolute Uebereinſtimmung

mit allen Uebrigen, ſo wie das Sittenge

ſetz abſolute Uebereinſtimmung eines Jeden mit

ſich ſelbſt verlangt. Die juridiſche Geſetz

gebung iſt alſo nicht blos innerlich, ſondern

vornehmlich äuſserlich, und betieht ſich

auf das äuſsere Verhältniſs ſinnlich ver

nünftiger Weſen zu einander. Ver

möge derſelben kann die innere Tugendge

ſinnung erſt äuſserlich geltend gemacht werden.

Wow

- - - - - - -



- 31 –

---

-
-

Vom äußeren Rechte. *)

§ 1.

De Lehre von den Rechten ſetzt die Begrif

fe von dem ſinnlichen Begehrungsvermögen,

von der praktiſchen Vernunft und von der Frei

heit des Willens voraus. Denn ohne dieſe Be

dingungen zuſammengenommen laſſen ſich gar

keine Rechte denken. Im Begriffe des Rechts

liegen die Merkmale eines Vermögens und ei

ner Beſchränkung; denn es bedeutet ein durch

Vernunft beſtimmtes Vermögen des Menſchen,

von Andern nicht beſchränkt 7.u werden. Das

Vermögen muls nicht nur von der bloſsen re

lativen Kraft eines Körpers verſchieden, und

das Vermögen eines lebendigen Welens ſeyn,

- ſon

N

*) In dieſer und der folgenden Ahhandlung ha

be ich verſucht, die erſten vier §. § von Hrn.

Reinhold’s Aphorismen über das äuſsere

Recht überhaupt und insbeſondere das Staats

recht, welche im 2ten Theile der Auswahl

ſeiner verm. Schr. (Jena 1797) mitgetheilt

7
ſind, weiter auszuführen.

-
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ſondern es muſs mit Freiheit ausgeübt und

durch Vernunft beſtimmt werden können,

wenn mit demſelben ein Recht verbunden ſeyn

ſoll. Lebloſe Gegenſtände haben eben ſo we

nig ein Recht, als Thiere, in wiefern beiden

Vernünftigkeit und Freiheit der Selbſtbeſtim

mung abgeſprochen werden muſs. Das Recht

ſetzt aber auch die Möglichkeit voraus, be

ſchränkt zu werden, und zwar von au

isen und wider Willen: denn es bedeu

tet das Vermögen innerhalb gewiſſer Gränten,

welche kein fremder Wille verengen darf, oh

ne dadurch das Recht zu verletzen. Das Ver

mögen beſchränkt zu werden ſetzt Empfänglich

keit für äuſsere Eindrücke, das Vermögen affi

cirt zu werden, mit einem Worte, Sinnlich

keit voraus. So kann das Recht nur in An

ſehung ſolcher Weſen gedacht werden, welche

vermöge ihrer ſinnlichen Natur dem Einfluſſe

fremder Handlungen ausgeſetzt ſind. Das

Recht alſo kommt nur ſinnlichvernünftigen We

ſen zu, welche einerſeits mit dem Vermögen

zur freien Wahl und Selbſtbeſtimmung ausge

rüſtet ſind, andererſeits auf eine ſinnliche und

phyſiſche Weiſe mit einander in Gemeinſchaft

ſtehen und aufeinander körperlich einwirken

können. Ohne die ſinnliche Wechielwirkung

wäre keine Beſchränkung der äuſseren Thätig

keit, mithin kein Widerſtand von auſsen, kein

- An
- ,
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Angriff, keine Rechtsverletzung denkbar; denn

das Innere, Nichtſinnliche kann nicht afficire,

alſo auch nicht beſchränkt werden: ohne die

phyſiſche Gemeinſchaft könnte es auch keine

beſtimmte Sphäre des Rechts für Jeden geben,

deren Ueberſchreitung Unrecht heiſsen wür

de; denn das Vermögen würde ins Unendliche

hinaus reichen, gar keiner Gränzen, keiner

Beſchränkung fähig ſeyn: ohne dieſe ſinnliche

Wechſelwirkung vorauszuſetzen, würde die

Heilighaltung des Rechts eines jeden nichts als

eine leere Idee ſeyn, weil eine Einwirkung auf

ihn und ſeine Sphäre, mithin eine durch Be

ſchränkung derſelben mögliche Rechtsverle

ttung mit jener phyſiſchen Gemeinſchaft zu

gleich wegfiele. - -

Aber Recht und Unrecht ſetzen zu ihrer

Möglichkeit eben ſowohl Freiheit und Vernunft,

als Sinnlichkeit voraus: es könnte ohne Vor

ausſetzung der durch Freiheit und Vernunft

beſtimmten Perſönlichkeit von gar keiner

beſtirn mrten Sphäre, welche das Recht be

gränzte, von keinem eigenthümlichen Wir

kungskreiſe, welcher jeden andern ausſchlöſſe,

die Rede ſeyn. Ohne Freiheit und Perſönlich

keit in dem Berechtigten vorauszuſetzen, wäre

die Verletzung ſeines Rechts nichts, als was je

de natürliche Einwirkung auf körperliche Ge

2.Theil, - C genſtän

-

&
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genſtände iſt; denn es gäbe ja keinen ausſchlie

fsenden Wirkungskreis, keine eigen

thümliche Sphäre, gar kein Eigenthum;

es gäbe kein Ich, keine Perſon, alſo könnte

auch Niemand beſchränkt oder verletzt wer

den. Der Begriff des Rechts ſetzt nothwendig

Ich heit oder Perſönlichkeit voraus,

durch welche allein die ſelbſtthätige Zu

eignung eines ausſchlieſsenden Wir

kungskreiſes, einer Sphäre des Rechts,

möglich iſt. Das Recht iſt nur zwiſchen mir

und dir, d. h. zwiſchen Perſonen möglich,

7.wiſchen Weſen, die ſich ſelbſt eine nothwen

dige Sphäre ihres Wirkens, ihres Thuns und

Laſſens, beſtimmen und eben dadurch Andre

von ſich ansſchlieſsen, aber nicht blos als reine

Intelligenten-handeln, weil ſie ſonſt in keine

Gemeinſchaft kommen könnten, ſondern äuſser

lich thätig und ſinnlich einander gegenwärtig

ſind, mithin auf einander mehr oder weniger

einflieſsen, einander mehr oder weniger in der

äuſseren Wirkſamkeit beſchränken können.

-

Die äuſsere Freiheit des Willens iſt in

der innere Freiheit gegründet. Wer vermö

gend iſt, ſeinen Vorſtellungen gemäſs, den Zu

ſtand ſeiner ſelbſt oder andrer Dinge auf eine

äuſserlich wahrnehmbare Weiſe zu verändern,

ſeinen Körper und deſſen Kräfte nach Belieben

7„UI



zu beſtimmen und in Thätigkeit zu ſetzen, dem

kommt äuſsere Freiheit des Willens

.n, er kann nach innerm Entſchluſſe äuſserlich

verfahren, ſein Thun und Laſſen in der innen

welt einrichten. Der Wille iſt äuiserlich

fei heiſst: in ihm ſelbſt liegt der letzte Grund

7u äuſseren Handlungen, er bringt ſelbſt Wir

kungen hervor, die ſich den äuſseren Sinnen

ankündigen, und ihrer Art und Weiſe nach al

lein von ihm abhängen. In der inneren Frei

heit des Willens liegt alſo der Grund der Mög

lichkeit äuſserer Thätigkeit; das äuſsere Ver

mögen des Willens kann zwar in der Ausübung

gehindert, aber es kann durch äuſsere Hin

derniſſe nicht aufgehoben werden; denn es

iſt in der inneren Freiheit gegründet, aufwelche

ſich nicht einwirken, die ſich nicht aufheben

läſst. Wird die Perſon in ihrer Thätigkeit und

willkürlichen Regſamkeit von auſsen nicht ge

hindert, ſo ſchreiben wir ihr äuſsere Freiheit zu;

wird ſie aber in ihrer Aeuſserung gehindert, in

ihrer phyſiſchen Wirkſamkeit beſchränkt und

aufgehalten, erfährt ſie Widerſtand und Gewalt

von auſsen her, ſo ſagen wir, ſie habe ihre äu

ſsere Freiheit verloren. Dieſe äußere Freiheit

kann aber einem blo3 phyſiſchen Weſen, das

blos nach Naturgeſetzen beſtimmt wird, nicht

zukommen, ſondern ſetzt nothwendig inne

re Freiheit voraus, in Rückſicht auf welche das

- C 2. Vermö
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Vermögen äußerlich thätig zu ſeyn allein Frei

heir genannt, und Aufhebung der äuſseren

perſönlichen Freiheit möglich iſt. Perſönlich

keit iſt nur durch innere Freiheit und Selbſtbe-

wuſstſeyn möglich. Kann nun aber die äußere

Freiheit des Willens durch äußere Hinderniſſe

wirklich aufgehoben werden? Nur die Aus

übung oder der wirkliche Gebrauch

dieſes Vermögens kann durch phyſiſche Gewalt

oder Zwang gehemmt und verhindert werden:

aber das Vermögen ſelbſt als das Vermögen der

inneren überſinnlichen Freiheit des Willens,

als der innerlich beſtimmte Grund der Möglich

keit, äuſserlich thätig zu ſeyn, kann durch äu

ſsere Hinderniſſe, durch fremden phyſiſchen

Widerſtand nicht aufgehoben werden. Sonſt

würde der eigentliche Zwang wegfallen, wel

neren Freiheit mittelſt ihres äuſseren Vermögens

gegen äuſsere Einwirkung und alſo das Beſte

hen der äuſseren Freiheit bei allen äuſseren

cher nothwendig º er ſtreben der in

Hinderniſſen vorausſetzt. Die innere Freiheit

des Willens kann als ein überſinnliches Vermö

gen niemals durch eine fremde Richtung vonau

ſsen mit Gewalt beſtimmt, niemals gezwungen

werden; dem eigentlichen Willen kommt daher

simmer Zwangsloſigkeit zu; nur die äuſse

ren Erſcheinungen der inneren Willensbeſtim

mungen können durch ſinnlicheEinwirkung ver

änderk

- -

-

-



ändert oder gehemmt und zurückgedrängt wer

den; alſo nur der äuſsere Freiheitsgebrauch

iſt einer Beſchränkung, Verhinderung, eines äu

ſseren Zwangs fähig. Aber ſowohl die inne

re Freiheit des Willens, das Vermögen zur Selbſt

beſtimmung für oder wider die Befriedigung ei

nes Begehrens, als auch ihr äuſseres bloſses Ver

mögen ſind eben ſo ſehr über den Zwang und

nöthigende Gewalt erhaben, als die praktiſche

oder dem Willen geſettgebende Vernunft.

Vielmehr wird erſt in Rückſicht auf die in

nere Freiheit des Willens und auf das Geſetz der

praktiſchen Vernunft gegen den äuſseren Ge

brauch der Freiheit und in demſelben ein Zwang,

eine nöthigende Gewalt, möglich. Die äuſse

re Willensfreiheit hört nicht auf, wenn auch

gleich ihr Gebrauch verhindert wird: ſonſt

müſste auch das ihr zukommende äuſsere Recht

7ugleich mit jedem äuſseren Hinderniſs mit je

dem äuſseren Widerſtande undZwange, welcher

die willkürliche Aeuſserung der Kräfte verei

telte, aufgehoben werden: dieſs äuſsere Vermö

gen der inneren Willensfreiheit muſs alſo als be

ſtehend und fortdaurend gedacht werden,

wenn gleich der Zwang den Gebrauch und die

Ausübung deſſelben hindert oder vereitelt:

denn das äuſsere Recht kann nicht mit jedem

Angriffe aufhören, ſondern der Angriff auf daſ

ſelbe bleibt nur unter der Bedingung denkbar,

- C 3 daſs



-- 38 –

daſs das äuſsere Recht und die äuſsere Freiheit

des Willens, auf die es ſich gründet, immerfort

beſtehe und wirklich vorhanden ſei. Die äu

ſsere Willensfreiheit kann aber auch aufeine wi

derrechtliche Weiſe gebraucht werden,

und alſo der praktiſchen Vernunft widerſpre

chen, ohne daſs ſie als äuſseres Vermögen der

inneren Willensfreiheit dadurch aufgehoben wür

de: vielmehr muſs ſie als immerfort beſtehend

vorausgeſetzt werden, wenn äuſseres Un

recht denkbar ſeyn ſoll, das ohne aus der in

neren Freiheit entſprungen und wider äuſsere

Freiheit verübt worden zu ſeyn, weder Un

recht noch äuſseres Unrecht heiſsen, gar

nicht praktiſch beurtheilt werden könnte und

ein leerer Begriff ſeyn würde.

§. 2.

Unter dem Naturrechte verſteht man nicht

das innere Recht oder das Gewiſſens

recht, welches blos in der Uebereinſtimmung

der inneren Freiheit des Willens mit der prakti

ſchen Vernunft beſteht, und auf der morali

ſchen Erlaubniſs innerer Willensbeſtimmungen

beruht, ſondern das äuſsere Recht. Recht

im weitern Verſtande bedeutet überhaupt alles,

was der praktiſchen Vernunft nicht widerſpricht,

es mag nun von ihr geboten, oder blos von ihr.

- erlaubt
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erlaubt ſeyn. Seine Pflicht thun nennt man

auch recht thun, ſo wie man es auch recht

nennt, ſich erlaubter Vortheile bedienen. Im

weitern Sinn begreift man alſo unter dem was

Recht iſt, ſowohl die Handlungen der Pflicht

als den Gebrauch des Rechts. Aber man be

dient ſich hier des Worts recht nur adver

bialiter, in den Ausdrücken recht thun,

recht handeln. Das Recht (als Subſtan

tiv) aber wird der Pflicht entgegengeſetzt

und drückt die vom Geſetz beſtimmte Mög

lichkeit aus, eine Handlung zu thun oder

7.u laſſen, während die Pflicht die aus dem

Geſetz folgende Nothwendigkeit einer

Handlung bezeichnet. - * -

- -

Das äuſsere Recht bezeichnet ein Ver-

hältnis der äuſseren Freiheit des Willens zur

praktiſchen Vernunft, welches in einer gewiſſen

Einſchränkung beſteht, deren Gränzen die

möglichen rechtmäſsigen Handlungen einſchlie

ſsen. Wenn die äuſsere Freiheit des Willens

einer Perſon ſich ins Unbeſtimmte undGränten

loſe ausbreitet, und alſo in den äuſseren Frei

heitsgebrauch andrer Perſonen eingreift, ſie

hemmt und ſtöret, ſo nennen wir dieſs Verhalten

widerrechtlich. Das äuſsere Recht muſs

alſo innerhalb gewiſſer Gränzen liegen; der äu

iseren Freiheit muſs nur in ſofern Recht au

- C 4. kommen,
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kommen, in wiefern ſie innerhalb gewiſſer

Schranken bleibt. Es iſt nur die Frage: wer

ſetzt der äuſseren Freiheit dieſe Schranken,

worauf beruht und wie weit geht ihre Einſchrän

kung? Nicht jede Einſchränkung der äuſseren

Freiheit des Willens, nicht die, welche durch

eine bloſse Forderung des ſinnlichen Begehrens

- oder durch phyſiſche Gewalt beſtimmt wurde,

ſondern nur die, welche ſchlechthin von

der Vernunft gefodert wird, qualificirt ſich

zum Merkmale des Rechts. Nach dem Begrif

fe des äuſseren Rechts ſoll die äuſsere Freiheit

des Willens bleiben, beſtehen und eben da

durch geſchützt und geſichert werden,

daſs man gewiſſe Arten, ſie zu gebrauchen und

auszuüben, verhindert und vereitelt.

Die rechtliche Geſetzgebung hat das äuſsere

Recht zum Zweck und Gegenſtande, ſie ſchränkt

daher die äuſsere Freiheit auf die Bedingungen

ein, unter welchen ſie mit der äuſseren Freiheit

jeder andern Perſon verträglich iſt. Die

rechtliche Geſetzgebung entſpringt aber nicht

aus dem Triebe der Sinnlichkeit, nicht aus der

Abſicht, denſelben Tu befriedigen, ſondern aus

der reinen Vernunft, welche allein das,

was recht und ſowohl vom Angenehmen als

vom Nüttlichen unterſchieden iſt, feſt beſtim-

men kann, und alle Befriedigungen der Neigun

gen auf die Bedingung der Rechtmäſsigkeit

- - ein
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einſchränkt. Die äuſsere Freiheit des Willens -

unter der Einſchränkung auf ihre Verträglich

keit mit der äuſseren Freiheit aller Uebrigen,

heiſst, ſofern ſie durch Vernunft ſchlecht

hin nothwendig iſt, das äuſsere Recht.

Ein äuſseres Recht 1. u Etwas haben

heißt alſo, innerhalb der durch Vernunft

ſchlechthin beſtimmten Schranken die mit Je

dermanns äuſserer Freiheit verträgliche äuſsere

Freiheit in Anſehung eines Gegenſtandes beſi

tzen. Reinhold erklärt in ſeinen Aphoris

men über das äuſsere Recht (Ausw. verm. Auf

2. Bd. 1797) das äußere Recht für „die durch

Vernunft ſchlechthin nothwendige Ein

ſchränkung der äuſseren Freiheit des Willensei

ner Perſon auf das, was ſich mit der äuſseren

Freiheit jeder andern Perſon verträgt – oder

– für die durch Vernunft beſtimmte Ver

träglichkeit der äuſseren Freiheit mit der Frei

heit aller Uebrigen. -

Dieſe Einſchränkung der äuſseren

Freiheit iſt keine Aufhebung derſelben;

durch die rechtliche Geſetzgebung wird nur ei

ne gewiſſe Ausübung derſelben, nämlich die

mit der allgemeinen äuſseren Freiheit unverträg

liche, alſo widerrechtliche, durch drohende

phyſiſche Gewalt verhindert, durch Zwang ver

eitelt. Dieſe Einſchränkung desjenigen

C 5 äuſseren
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äuſseren Freiheitsgebrauchs, welcher der prak

tiſchen Vernunft widerſpricht, indem er mit

der allgemeinen Freiheit unverträglich iſt, iſt

ſelbſt blos ein Mittel, den allgemeinen äuſse

ren Freiheitsgebrauch zu ſchützen, zu fichern

und zu erhalten. Der Abbruch, welcher

alſo der äuſseren Freiheit im Einzelnen und In

dividuellen geſchieht, iſt eine Erweiterung

und Beförderung des allgemeinen äuſseren

freien Thuns und Lafſens, eine Erhaltung der

äuſseren Freiheit Aller. Die Nothwendigkeit

dieſer Beſchränkung der Freiheit liegt in der

Vernunft, welche Verträglichkeit im äuſseren

Thun und Laſſen der Menſchen, die beiſammen

leben, fodert. Daſs dieſe Verträglichkeit in dem

äuſseren Verhältniſs aller Glieder einer Men

fchengeſellſchaft, und alſo die Beſchränkung der

Freiheit der Einzelnen nothwendig ſei, kann

uns die Erfahrung nicht lehren, nicht ger

bieten: die Erfahrung zeigt uns nur, daſs un

beſchränkter äuſserer Freiheitsgebrauch die

Erhaltung einer Gemeinſchaft freier Weſennicht

7ulaſſe, ſondern die Bande der Menſchen ter

réiſse: allein die Idee der Freiheit, wel

che den Hauptbegriff in der Lehre vom äuſseren

Recht ausmacht, ichöpfen wir doch nicht aus

der Erfahrung, ſondern wenden ſie erſt aufEr

fahrungsgegenſtände an, ſie liegt alſo unſerer Be

urtheilung wirklicher Menſchengeſellſchaften,
die
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die in der Erfahrung vorkommen, a priori zum

Grunde; und nicht jede Art der Gemeinſchaft

der Menſchen, ſondern nur die, von welcher

aller widerrechtliche Zwang entfernt iſt, macht

den Zweck und Gegenſtand der rechtlichen Ge

ſetzgebung aus. Daſs eine ſolche Gemeinſchaft,

in der die äuſsere Freiheit aller Glieder Luſam

men beſtehe, geſtiftet werde, wenn ſie auch nir

gends angetroffen worden wäre, iſt eine Forde

rung der reinen Vernunft, welche erſt in der

Erfahrung realiſirt werden ſoll.
-

Das Geſetz, welchesdie VernunftdemWil

len giebt, den äuſseren Gebrauch der Freiheit auf

diejenigen Handlungen einzuſchränken, welche

mit dem äuſseren Thun und Laſſen aller andern

Mitglieder derGeſellſchaft ſich vertragen, heiſst

das Rechtsgeſett. Jeder, wer in die Geſell

ſchaft mit Andern ſich begiebt und mit ihnen le

ben will, unterwirft ſich eben dadurch ſogleich

dieſem Geſetz.; es gilt alſo unter der Bedin

gung des geſellſchaftlichen Verhältniſſes für daſ

ſelbe. Inwiefern und ob die Vernunft ſchlecht

hin und unbedingt gebiete, ſich in Gemeinſchaft

mit Andern tu begeben und aus dem iſolirten

Zuſtande herauszutreten, kannauf dem Gebiete

des Naturrechts nicht unterſucht werden, wel

ches zur Gültigkeit ſeines Geſetzes das wechſel

ſeitige Einwirken freier ſinnlichvernünftiger We

- ſen
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ten und alſo die Geſellſchaft vorausſetzt, und

die Entſcheidung der Frage über die morali

ſche Nothwendigkeit des geſellſchaftli

chen Lebens der Moral überläſst, welche daſ

ſelbe allerdings zur zweckmäſsigen Thätigkeit

und Ausbildung des Menſchen als unentbehr

lich fodert. - -

Naturrecht und Moral hängen in

ſofern zuſammen, inwiefern beide ihr

Geſetz aus der praktiſchen Vernunft ſchöpfen

und Freiheit des Willens vorausſetzen. Aber

dem Naturrecht liegt das Rechtsgeſetz, der

Moral das Sittengeſetz zum Grunde. Die

Geſetzgebung in beiden iſt verſchieden.

Das Naturrecht oder die Rechtslehre ſtellt eine

blos rechtliche oder juridiſche Gelett

gebung auf, welche nur die äuſsere Art des

Verhaltens, des Thuns und Laſſensgebietet, die

innere Triebfeder und Geſinnung dabei ſei, wel

che ſie wolle. Die moraliſche oder ethi

ſche Geſetzgebung aber kann nur durch die

Geſinnung beobachtet werden, welche das Ge

ſetz ſelbſt zur Triebfeder der Handlung an

nimmt. Den rechtlichen Foderungen geſchieht

durch bloſse Legalität d. h. durch äuſsere

Geſetzmäſsigkeit des Verhaltens Genüge, wenn

daſſelbe auch eine Folge bloſser Furcht vor Stra

fe ſeyn und alſo gar nicht aus reiner Achtung für
- das
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das Geſetz flieſsen ſollte. Den Foderungen der

Moral aber kann durch keine auch noch ſo

pünktliche Legalität und äuſsere Ehrbarkeit Ge

nüge geleiſtet werden, wenn die Triebfeder des

geſetzmäſsigen Verhaltens nicht Achtungfür das

Geſetz ſelbſt iſt; und der eigentliche moraliſche

Gehorſam beſteht blos in der reinen Abſicht des

Entſchluſſes, in der Vernünftigkeit der Willens

maxime, in der inneren Anerkennung und Er

greifung der bloſsen Geſetzmäſsigkeit. Hierin

beſteht die innere Beſchaffenheit der ſittlich

guten Handlungen, nach welcher das Natur

recht an ſich nichts fragt, weil es ſich nur auf

das Verlangen nach äußerer Verträglichkeit in

dem äuſseren Freiheitsgebrauche beſchränkt,

und ſich aller Anfoderungen an das Gewiſſen ei

nes Jeden enthält.

Die Rechtslehre beſchäftiget ſich nur mit

dem Geſett, der äuſseren Freiheit, welche al

lein eineröffentlichen Beurtheilung fähig iſt. Daſs

die äuſsere Freiheit Legalität beweiſe, iſt die

Foderung der praktiſchen Vernunft im Rechts

geſetz.; daſs dieſe Legalität lediglich aus reiner

Moralität entſpringe, iſt keine Foderung des

Rechtsgeſetzes, ſondern des Sittengeſetzes:

denn jenes iſt ein Geſett blos der äuſseren Frei

heit, und alſo alles äuſseren Verhaltens, wel

ches als ſolches auch einer öffentlichen Beur-

- - theilung



theilung fähig iſt: iſt dieſes Verhalten verträg

lich mit dem allgemeinen äuſseren Freiheitsge

brauche, ſo heiſst es legal, rechtlich - gut, dem

Rechtsgeſetze gemäſs, und entſpricht der Fo

derung der praktiſchen Vernunft, in wiefern

fie wenigſtens die Möglichkeit der Ueber

einſtimmung des äuſseren Verhaltens mit ihren

Foderungen an die innere Freiheit verlangt.

Die äuſsere Geſetzmäſsigkeit, die Rechtlichkeit,

kann doch wenigſtens ein Ausdruck der Mora

lität, eine Folge ſittlicher Güte ſeyn; ob ſie

es wirklich iſt, kann durch die äuſsere juri

diſche Beurtheilung auf dem Gebiete des Na

turrechts nicht entſchieden werden, und kommt

auch in Rückſicht des äußeren phyſiſchen Ver

hältniſſes der Menſchen gegen einander nicht in

Betrachtung; dieſs bleibt dem Gewiſſen eines

Jeden auszumachen überlaſſen, einGegenſtand

der Moral, welche allerdings fodert, daſs der

Grund der Legalität kein andrer ſei, als reine

Moralität, freie Achtung und Ergreifung des

Geſettes, welches der inneren Freiheit von der

Vernunft gegeben iſt. Die rechtlich-gu

ten Handlungen laſſen ſich im Allgemeinen und

an ſich betrachtet als Zeichen und Ausdrücke

ſittlich- guter Handlungen denken; der äu

ſsere rechtliche Freiheitsgebrauch kann

dem Geſetz des inneren ſittlichen Freiheits

gebrauchs angemeſſen feyn; - die Legalität

kann
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kann als das Werk der Moralität angeſehen

werden: denn die Verträglichkeit des äuſseren

Thuns und Laſſens mit der allgemeinen äuſseren

Freiheit iſt der Charakter des äuſseren Frei

heitsgebrauchs, welchen derſelbe an ſich haben

muſs, um der praktiſchen Vernunft nicht zu

widerſprechen, und alſo vernünftig zu ſeyn;

und dieſe äuſsere Verträglichkeit des Handelns

mit der äuſseren Freiheit eines Jeden kann auch

gar wohl von der inneren Freiheit des Willens

blos um ihrer Vernünftigkeit, mithin um des

der inneren Freiheit von der Gernunftgegebenen

Geſetzes d. h. um des moraliſchen Geſetzes wil

len beobachtet worden ſeyn; dann ſtimmt der

äuſsere Freiheitsgebrauch mit dem inneren

Freiheitsgeſette wirklich zuſammen, dann iſt

das rechtlichgute Verhalten ſelbſt ſittlich

gut, die Legalität des Betragens zugleich

Moralität, und mit dem Rechtsgeſetze

wird zugleich das Sittengeſetz befolgt. So

fern die praktiſche Vernunft aber nur in Bezie

hung auf die äuſsere Freiheit des Willens ge

dacht wird, und in ihr dieNothwendigkeitenthal

ten iſt, den äuſseren Freiheitsgebrauch auf die

Verträglichkeit mit jedes Andern äuſseren Frei

heitsgebrauch einzuſchränken, mit einem Wor

te, nach dem bloßen Rechtsgeſetze, kann

das äuſsere freie Thun und Laſſen, blos als

äuſseres, gar wohl vernünftig, nämlich

- recht



rechtlich gut ſeyn, und doch vom Gewiſſen

nach dem Sittengeſette in Rückſicht des in

neren Freiheitsgebrauchs als unſittlich beur

theilt werden. Denn die innere Sittlichkeit,

die Moralität bei äuſseren Handlungen beruht

blos auf der Triebfeder des Entſchluſſes, auf

der Maxime und dem Beweggrunde des Willens;

iſt das reine Vernunftgeſetz, mittelſt des Ge

fühls der Achtung für daſſelbe, die Triebfeder

der Verträglichkeit im äuſseren Freiheitsgebrau

che mit der Freiheit Aller, ſo verdient dieſe

Art des Verhaltens nicht blos rechtlich und

legal, ſondern auch ſittlich gut und moraliſch ge

nannt zu werden. DierechtlicheSelbſtbeſchrän

kung im äuſseren Freiheitsgebrauche kann aber

garwohl, und iſt meiſtentheils, nämlich bei dem

groſsen Haufen, keinesweges eine Folge der

bloßen Achtung für ihre Vernunftmäſsigkeit,

ſondern eine Wirkung der Abneigung vor den

Uebeln, welche unbeſchränkter Freiheitsge

brauch und Rechtsverletzung nach ſich ziehen

möchten, eine Handlung aus Furcht vor den

Strafen, mit welchen der Staat den Beleidigern

der Rechte drohet. Auch ſind in der Sphäre,

welche die rechtlich - erlaubten Handlungen um

ſchieſst, ſolche Ausübungen des Rechts mög

lich, die, ihrer Verträglichkeit mit der äuſse

ren Freiheit Aller und alſo ihrer Rechtlichkeit

und Legalität ungeachtet, doch in Rückſicht

auf
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auf beſondere Umſtände und auf den innern

Freiheitsgebrauch unſittlich, unbillig, lieblos,

hart, grauſam, und vor dem Richterſtul des

Gewiſſens verwerflich und ſtrafwürdig ſind.

Denn obgleich die praktiſche Vermunft durch

die Sphäre, in welche ſie den äuſsern Freiheits

gebrauch einſchränkt, eine äuſserliche Art des

freien Thuns und Laſſens möglich macht, wel-

ches in der Regel auch dem Geſetze des innern

Freiheitgebrauchs nicht widerſpricht, ſo macht

ſie doch dadurch nicht unſittliche Hand

lungen nothwendig, wodurch ſie ſich ſelbſt

widerſprechen, als juridiſch-praktiſche mit

ſich ſelbſt als moraliſch - praktiſche Ver

nunft in Streit gerathen würde. Sie macht

nur überhaupt äuſsere Selbſtbeſchrän

kung um der äuſseren Freiheit Aller

willen nothwendig; legt dieſelbe als Geſetz auf,

dem ſich Jeder, der ſich mit Andern in Geſell

ſchaft begiebt, freiwillig unterwerfen muſs.

Im Allgemeinen und in Rückſicht auf die blo

ſse äuſsere Freiheit Aller berechtigt ſie

nun einen Jeden zu einem äuſsern freien Thun

und Laſſen, das mit jedes Andern äuſserem Frei

- heitsgebrauche ſich verträgt: ſie beſtimmt nur,

was äuſserlich nicht gehindert werden ſolle,

wenn die äußere Freiheit überhaupt ſolle be

ſtehen und erhalten werden: aber ſie ſchreibt

keine einzelne Art des äuſsern Tkuns und

2.Theil. - D Laf
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Laſſens vor, beſtimmt die beſondere Aus

übung des Rechts nicht, macht keinebeſtimm

ten Rechtshandlungen nothwendig,

in wiefern wir ſie als rechtlich geſetzgeben-

de Vernunft, als Quelle der Rechte anſehen.

Denn ſonſt würde das Recht in Pflicht ver

wandelt. Allein die einzige allgemeine Rechts

pflicht, die aus dem Rechtsgeſetze ent

ſpringt, iſt blos die allgemeine Pflicht

der äuſseren Selbſtbeſchränkung in

Rückſicht auf die äuſsere Freiheit Al

ler. Wie dieſe Pflicht in Rückſicht der in

neren Triebfedern des Entſchluſſes austuüben

ſei, iſt kein Gegenſtand der äufseren Beur

theilung, ſondern blos des Gewiſſens eines

Jeden, und bleibt dem öffentlichen Rich

terſtul entzogen: der Gebrauch des ausge

machteſten Rechts kann daher innerlich tadelns

würdig und verwerflich ſeyn, der Vernunft in

Rückſicht auf den innern Freiheitsgebrauch wi

derſtreiten, ob er ihr gleich in Anſehung des

bloßen äuſsern überhaupt nicht entgegen iſt.

Die praktiſche Vernunft macht nur das äuſsere

Recht überhaupt nothwendig, und

heiſst inſofern rechtlich - oder juridiſch

praktiſche und geſetzgebende Vernunft; aber

die rechtlichen Handlungen, den Ge

brauch des Rechts in jedem einzelnen Falle

macht ſie nur möglich, indem ſie, als prak

ti
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tiſche Vernunft überhaupt, die Beurtheilung

der Moralität ſowohl, als der Rechtlichkeit,

der Art des Verhaltens, der Einſicht eines

Jeden überläſst, blos die Sphäre vorzeichnet,

innerhalb welcher vernunftmäſsige Handlungen

ſich denken laſſen, auſserhalb welcher aber

ſie nothwendig vernunftwidrig ſind. Weil

alles Recht mit der Freiheit ſeines Ge

brauchs zugleich aufgehoben werden würde,

ſo muſs das Rechtsgeſetz auch durch unſittli

che Handlungen befolgt werden können, ſo

muſs die Ausübung des Rechts unangeſehen

ihrer innern Triebfeder, wenn ſie nur wirk«

lich Rechtsausübung d. h. rechtlicher

Freiheitsgebrauch iſt, ungehindert und unge

ſtraft bleiben, wenn ſie auch nach dem Sitten

geſetze in dem Gewiſſen der handelnden

Perſon verwerflich ſeyn ſollte: darüber kann

nur ihreigenes Gewiſſen entſcheiden, und dar

auf kann in der blos äuſseren Beurtheilung

des Rechtsverhältniſſes nichts ankommen.

Gälte das Rechtsgeſetz nicht unabhän

gigvom Sittengeletze, ſo müſste jederGebrauch

der äuſseren Freiheit, jede Ausübung des Rechts,

nur unter der Bedingungfür rechtlichgut gehal

ten werden, daſs auch die Reinheit der innern

Triebfeder und die ſittliche Güte des Willens

daran nicht vermiſst würde, und ſo könnte das

- D 2 Rechts
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Rechtsgeſetz nur durch ſchlechterdings ſittlich

gute oder moraliſche Handlungen befolgt wer

den; und wenn daſſelbe mit einem Zwange ver

bunden wäre, ſo müſsten äuſsere Handlungen,

an denen man innere Moralität vermiſste, mit

Zwange bedroht oder belegt werden können:

damit würde aber nicht nur derwichtige Unter

ſchied zwiſchen äuſserer, rechtlicher und öf

fentlicher und zwiſchen innerer, ſittlicher

und moraliſcher Beurtheilung aufgehoben,

ſondern auch etwas Widerſprechendes in

Rückſicht moraliſcher Handlungen erfodert,

deren Natur allen Zwang ausſchlieſst. Das

Rechtsgeſetz hängt zwar von der prakti

ſchen Vernunft, aber nicht von dem Sitten

geſet 1 e ab, noch weniger darf es mit dieſem

verwechſelt werden; denn es bedeutet ja nur

die Regel des äuſsern und in ſofern der öf

fentlichen Beurtheilung fähigen freien Ver

haltens, die bloſse Vorfchrift für das Verhält

niſs eines Jeden zu Andern in der Sphäre phy

ſiſcher Wechſelwirkung. DasRechtsgeſetz

fodert: Widerſtreite nicht in deinem äuſseren

Verhalten dem äußeren Freiheitsgebrauche al

ler. Andern, mit denen du in Geſellſchaft lebſt.

Das Sittengeſetz foderr: Widerſtreite dir nicht

ſelbſt in deinem inneren und äußeren Freiheitsge

brauche. Das Rechtsgeſetz iſt bedingt durch

die Gemeinſchaft ſinnlich-vernünftiger Weſen,

- - - - . . - d.
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d. h. durch das geſellſchaftliche Verhältniſs,

und gilt nur in demſelben und für daſſelbe:

die dafür nothwendige Legalität ſetzt grade

nicht die Reinheit der inneren Triebfedern und

Lauterkeit der Abſichten des Willens voraus,

ſondern kann bald mehr oder weniger bloſse

Folge ſinnlicher Bedürfniſſe und eigennütziger

Neigungen ſeyn. Nach dem Rechtsgeſetze be

ſtimmt die praktiſche Vernunft blos die Grän

zen der äußeren und öffentlichen Beurtheilung,

welche ſich auf die innern Ausſprüche des Ge

wiſſens und auf die verborgenen Triebfedern

der Handlungen keinesweges erſtrecken kann,

ſondern allein auf die äuſsere Form der Verträg

lichkeit des äuſsern Thuns und Laſſens mit

der allgemeinen Freiheit und Sicherheit, und

auf die Mittel, dieſelbe tu bewirken und zu

erhalten, einſchränken muſs.

Die Verträglichkeit der äuſseren Freiheit

mit der äuſseren Freiheit der Uebrigen verdient

nur dann den Namen des Rechts, wenn ſie nicht

etwa durch ſinnliche Willkür, ſondern durch

Vernunft beſtimmt iſt. Denn wenn ſich das

äuſsere freie Thun und Laſſen gleich mit der

Freiheit aller Andern in Anſehung ihrer dadurch

beſchönigten Zügelloſigkeit vertrüge, ſo könn

te es doch zugleich der Erhaltung ihres ver

nunftmäſsigen Freiheitsgebrauchs wider

D 3 - ſpre
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ſprechen. Aeuſserlich wird eine rechtli-

che Handlung einer Perſon daran erkannt, daſs

ſie mit dem äuſsern freien Thun und Laſſen

Aller ſich verträgt: das innere Kennzeichen

ihrer Rechtlichkeit beſteht darin, daſs ſie in ei

ner von der Vernunft um der allgemeinen Frei

heit willen gefoderten

Grund hat.

- - - -

- - -

Von dem Zwangsrechte und der Anwendung deſſel

ben in einem gemeinen Weſen.

§ 1.

Die Vernunft, welche das Rechtsgeſetz

giebt, berechtiget zu lauter ſolchen äuſseren

Handlungen, welche mit der äußeren Freiheit

Aller ſich vertragen, und verbietet ſolche, wel

che den äuſseren Freiheitsgebrauch Einzelner

ſtören oder vereiteln, und, wenn ſie allgemein

wären, allen Freiheitsgebrauch aufheben, alſo

ſich ſelbſt widerſtreiten und vernichten würden.

Nur ſolche Handlungen ſind rechtmäſsig im äu

ſserlichen Verhalten, mit welchen die allgemei

ne äuſsere Freiheit beſtehen kann, welche alſo

nicht nur mit der äuſseren Freiheit dieſer oder

jener Perſon, ſondern mit der Freiheit aller Ue

brigen

Selbſtbeſchränkung ihren
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brigen ſich vertragen. Das Rechtsgeſetz würº

de ſich aber widerſprechen, wenn es auf der ei

nen Seite Selbſtbeſchränkung um der Freiheit

Aller willen foderte, auf der andern aber Ver

hinderung und Störung der innerhalb dieſer

Schranken thätigen rechtmäſsigen Freiheit er-

lauben wollte. Die praktiſche Vernunft muſs

alſo mit dem rechtmäſsigen Freiheitsgebrauche

das Recht verknüpfen, jede Hinderung und

Störung deſſelben abzutreiben und zu vereiteln:

in dem Rechtsbegriffe liegt ſchon die Befug

niſs zum Widerſtande gegen unbefug

te Angriffe und Eingriffe, d. h. zum

Zwange; das äuſsere Recht iſt nothwendig ein

Zwangsrecht. Auſserdem würde alles Recht

nichtig ſeyn, die Vernunft würde nicht eben

dadurch, daſs ſie ein Recht beſtimmt, das " ,

Unrecht ausſchließen, und den Zweck, äu-

ſsere Freiheit allgemein zu behaupten und zu

erhalten, um deſſentwillen allein ſie Selbſtbe-

ſchränkung fodert, der ſinnlichen oder vernunft-

widrigen Willkür Einzelner aufopfern. Der v

äulsere rechtmäſsige Freiheitsgebrauch muſs ge-

gen den unrechtmäſsigen durchgeſetzt wer

den, alſo mit phyſiſcher Gewalt dagegen

verbunden ſeyn, d. h. die Vernunft muſs ver-

heidigendenZwangwider den angreifen

den erlauben, wenn die Ausübung und wirk

licheÄ der äuſseren Freiheit mög
", T *** - Y 2 " - ** 1;
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lich ſeyn ſoll. Der rechtmäſsige Zwang ſetze

aber den unrechtmäſsigen voraus, gegen welchen

er allein gerichtet ſeyn kann, und kann ſelbſt

für keine Beſchränkung der vernunftmäſsigen,

ſondern nur für eine Beſchränkung der ver

nunftwidrigen Ausübung der Freiheit an

geſehen werden. Die Beſchränkung der äu

ſseren Freiheit, welche Zwang heiſst, hebt

nur die ſich ſelbſt widerſprechende Freiheit auf,

uin die mit ſich zuſammenſtimmende allgemeine

Freiheit wiederherzuſtellen. -

Angreifender Zwang, widerrechtliche

Gewalt, heiſst derjenige äuſsere Freiheitsge

brauch, welcher einen mit der Freiheit Aller

verträglichenundalſo rechtmäſsigen Freiheitsge

brauch zu ſtören und zu hindern fucht. - Die

ſem Zwange iſt der vertheidigende ehtge

gengeſetzt, welcher nichts andres iſt, als der

durch das Rechtsgeſetz nothwendige Wider

ſtand gegen widerrechtliche Gewalt, d.i. gegen

einen mit der äuſseren Freiheit Aller ſtreitenden

Gebrauch der äuſseren Freiheit. DieſerWider-

ſtand iſt nur mit dem vernunftwidrigen

Freiheitsgebrauche eines Jeden unverträglich,

aber verträglich, und übereinſtimmend mit

der vernunftmäſsigen Freiheit Aller; ja er

hat nur die Wiederherſtellung der recht

mäſsigen äußeren Freiheit zum zºse
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Iſt diejenige Beſchränkung des äuſseren Frei

heitsgebrauches, welche den vertheidigenden

Zwang ausmacht, nicht verträglich mit der all

gemeinen äuſseren Freiheit, und alſo nicht

rechtmäſsig, ſo muſs die Ausübung des Rechts

auch nicht rechtmäßig ſeyn; denn ſie wird ſelbſt

zum Zwange, wenn ſie gegen angreifenden Wi

derſtand durchgeſetzt wird, und kann niche

durchgeſetzt werden, wenn ſie jedem willkür

lichen Angriff nachgeben und weichen ſoll.

Durch den Zwang wird der unrechtmäßi

ge Wille genöthigt, ſich in die Schranken der

Rechtmäſsigkeit zurückzuziehen, und von ſol

chen Handlungen abzuſtehen, durch welche er

die allgemeinen Anſprüche auf Sicherheit und

Freiheit hintanſetzt, und durch welche der

Menſch nothwendig ſelbſt aufgören muſs jedem

andern vernünftigen als ein vernünftiges Weſen

zu erſcheinen. Denn von ſeiner eigenen Ver

nünftigkeit kann er Andre nicht ſicherer über

zeugen, und ihnen nicht beſſer Achtung für

fein Menſchenrecht einflöſsen, als dadurch, daſs

er um ihrer und der allgemeinen Freiheit willen

ſeine eigene einſchränkt und den Andern ſelbſt

Achtung und Schonung ihrer Menſchenrechte

widerfahren läſst. Der vertheidigende Zwang

iſt alſo der durch Vernunft beſtimmtephyſiſche

Widerſtand gegen rechtswidrige Handlungen,

, - D 5 wel
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welcher keinen andern Zweck hat, als den wi

derrechtlichen Willen auf die Bedingungen der

Verträglichkeit mit der allgemeinen Freiheit
einzuſchränken, " - z

:

2. Erlaubte die Vernunft nicht den verthei

digenden Zwang, machte ſie das äuſsere Recht

nicht zu einem Zwangsrechte, ſo verlangte ſie

einen Zweck, ohne den Gebrauch des unent

behrlichen Mittels zu geſtatten. Denn eine

äuſsere Freiheit giebt es nur durch ihre Thä

tigkeit; ein äuſseres Rechts iſt nichts, wenn

die freie Ausübung deſſelben unmöglich iſt;

alle Sicherheit, welche doch vom Rechtsgeſetze

beabſichtigt wird, hört auf, wenn der äuſsere

rechtmäßige Freiheitsgebrauch den Angriffen

anmaſsender und zügelloſer Willkür weichen

undpreisgegebenwerden ſoll. Der vertheidigen

de Zwang iſt alſo rechtmäſsig, weil er nur den

angreifenden Zwang trift, um den rechtmäſsi

gen äuſseren Freiheitsgebrauch wiederherzu

ſtellen und in Sicherheit zu ſetzen: er iſt alſo

das durch Vernunft beſtimmte nothwendige

Sicherheitsmittel alles, äuſseren Rechts,

Das äuſsere Recht läſst ſich daher (nach Rein

hold in ſ Aphoriſmen üb. das äußere Recht,

ind. Auswahl verm. Schriften 2. Bd. 1797. S.

406) als „die durch Vernunft beſtimmte Mög

„lichkeit eines Zwanges denken, durch den die

- - - * * * „Frei- - -
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„Freiheit eines Jeden auf die Verträglichkeit

„mit der Freiheit eines jeden Andern be

„ſchränkt wird.

- Der vertheidigende Zwang iſt nichts, als

Widerſtand gegen unrechtmäſsige Beſchrän

kung der Freiheit, oder (wie Kant in ſeiner

Rechtslehre ſich ausdrückt) Verhinde

rung eines Hinderniſſes der Freiheit.

Der angreifende Zwang hindert die

rechtmäſsige Freiheit. Der abtreiben

de und vertheidigende Zwang ſucht

dieſs Hinderniſs zu entfernen, um die recht

mäſsige Freiheit wiederherzuſtellen. Soll

rechtmäſsige Freiheit erhalten und behaup

tet werden, ſo muſs ſie mit dem Be

fugniſ zu zwingen verbunden ſeyn, wollte

man dieſs leugnen, ſo würde man den wider

ſprechenden Satz einräumen: die rechtmäſsige

Freiheit ſoll nicht gehindert werden und doch

7ugleich ſich hindern laſſen. - Unrecht be

ſteht eben in der Verletzung der rechtmäſsigen

Freiheit, und muſs nothwendig durch Zwang

abgetrieben und abgehalten werden dürfen,

wenn es Unrecht, d. h. widerrechtlicher Frei

heitsgebrauch, Verhinderung der rechtmäſsigen

Freiheit, ſeyn ſoll. Ein vertheidigender Zwang

iſt keinesweges ſelbſt Beeinträchtigung der

Freiheit, ſondern beſteht völlig mit der Frei

- heit
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heit eines jeden nach allgemeinen Geſetzen,

alſo auch mit der rechtmäſsigen Freiheit des

Angreifers und Beleidigers; nur ſeine geſetz

widrige Willkür wird eingeſchränkt, um

der allgemeinen geſetzmäſsigen Freiheit willen.

Dem Befugniſs zu zwingen, dem Zwangsrechte,

und alſo jedem äuſsern Rechte ſteht die voll

kommene Pflicht gegenüber, d. h. eben die

Zwangspflicht, die Pflicht, welche erzwungen

werden darf. Das Vermögen, Andere tu ver

pflichten, und ein Recht haben, iſt eins und

daſſelbe, und entſpringt aus der praktiſchen

allgemein geſetzgebenden Vernunft.

„" - §. 2

- Der vertheidigende Zwang wird den äu-

ſseren Verhinderungen des rechtmäſsigen äuſse

ren Freiheitsgebrauchs entgegengeſetzt, und iſt

alſo das nothwendige äuſsere Mittel, die Aus

übung alles äuſseren Rechts möglich zu machen.

Wollte die Vernunft dieſen Widerſtand verbie

ren, ſo würde ſie eben dadurch widerrechtli

che Angriffe und Belchränkungen der äuſseren

Freiheit und die Störung oder Unterdrückung

derſelben gut heißen. Sie muſs alſo das äulse.

re Recht mit der Befugniſs verbinden, jeden

Angreifer und Beleidiger deſſelben durch Zwang

theils abzutreiben, theils zur Erfüllung ſeiner

- Pflicht
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Pflicht anzuhalten und zu nöthigen. Muſs nun

die Vernunft fodern, daſs in jeder Perſon, oh

ne Ausnahme, der mit der allgemeinen äuſseren

Freiheit verträgliche äuſsere Freiheitsgebrauch

ungehindert erhalten, vor Beeinträchtigungen

geſchützt und nach ſeinem ganzen Umfange

geltend gemacht werde, ſo muſs ſie auch die

Anſtalt wollen und fodern, welche die allge

meine Sicherheit des äuſseren Rechts

allein möglich macht und unerſchütterlich feſt

begründet. Die Vernunft wird keineswegs

befriedigt, wenn in einer Menſchengeſellſchaft

nur einige Mitglieder des Gebrauchs ihrer

rechtmäſsigen Freiheit und der Sicherheit ihres

äuſseren Rechts genieſsen, die übrigen aber

entweder jenen als Skiaven unterworfen ſind

oder doch immer in Gefahr ſchweben, von

Einheimiſchen oder Auswärtigen bedrückt,

7.u willkürlichen Abſichten gemiſsbraucht, und

überhaupt widerrechtlich behandelt zu wer

den. Die Vernunft fodert, daſs Alle, die

mit einander in Geſellſchaft leben, in der Aus

übung ihres äuſseren Rechtsgleichmäſsige Frei

heit und Sicherheit haben, daſs Keiner von

dem Andern Unrecht leide, und daſs Alle in

Vereinigung, es ſei mittelbar oder unmittelbar,

ſich ſowohl untereinander ſelbſt, als auch vor -

auswärtigen Anfällen, ſchützenundſicherſtellen,

* Dies
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- Die Idee eines ſolchen Zuſtandes der Per-

ſonen, in welchem die Ausübung des äuſseren

Rechts durch Verhinderung alles äuſseren Un

- rechts möglich gemacht wird, iſt die Idee des
-

, rechtlichen Zuſtandes, welche jeder

rechtmäßigen Errichtung und Verwaltung des

Staates zum Grunde liegt. Derjenige Zu

ſtand widerſpricht der Vernunft, welcher den

Menſchenrechten entgegen iſt, in welchem

Alles von der phyſiſchen Stärke abhängt,

Keiner anders, als durch ſeine eigene Macht,

gegen Unrecht geſchützt iſt, und den Ver

letzungen des Rechts keine daurende Gewalt

von allen Seiten entgegengeſtellt, vielmehr die

Ausübung der rechtmäſsigen Freiheit der zufäl

ligen Ueberlegenheit, der Laune und Willkür

Andrer preisgegeben und aufgeopfert, kurz,

die Ausübung des äuſseren Rechts unmöglich

gemacht wird. Darin beſteht allein die Recht

Iichkeit des Zuſtandes einer Menſchengeſell

ſchaft, daſs in ihr nicht ungeſtraft der rechtmä- -

sige Freiheitsgebrauch überſchritten und in das

Eigenthum Andrer ein Eingriff gewagt werden

kann, daſs jede Rechtsverletzung durch ent

gegenſtehenden Zwang verhindert, und, wenn

ſie begangen worden, in dem Maſse geahndet

wird, als ſie ſelbſt die äuſsere rechtmäſsige

Freiheit Andrer beſchränkt hat. Soll das äuſse

re Unrecht unmöglich gemacht, ſoll jede Stö

. - rung
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- rung und Beſchränkung des rechtmäßigen Frei

heitsgebrauchs ſelbſt verhindert, und dadurch

die Rechtsausübung geſchützt und befördert

werden, und ſoll dieſe Abſicht in Rückſicht auf

jedes Mitglied der Geſellſchaft erreicht werr

den, weil die Vernunft grade mit jeder Zulaſ

ſung einer Ausnahme im äußern Rechtsge

brauchedem Unrechte das Wort reden würde;

ſo muſs nicht nur das äuſsere Recht eines Jeden

mit einer Befugniſs, den Andern, welcher ihm

verpflichtet iſt, zu zwingen, "verknüpſt ſeyn,

ſondern die Anſtalt gegen äuſseres Unrecht muſs -

allgemein gemacht werden. Mithin müſſen

Alle, weil ſie gleiche Rechte, alſo gleiche all

gemeine Zwecke haben, ſich ſelbſt vereinigen,

in der Sphäre ihrer geſellſchaftlichen Verbin

dung das Zwangsrecht, welches an ſich Jedem

unter ihnen zukömmt, durch vereinigte Kräfte

der tauglichen Perſonen aus ihrer Mitte ſo zu

befeſtigen, daſs jede Rechtsverletzung durch

den drohenden gemeinſchaftlichen Widerſtand

abgehalten und unmöglich gemacht wird.

Die Vernunft will in einem Jeden und für

einen Jeden, daſs ihn kein Andrer in der Aus

übung ſeines äuſseren Rechts hindere, ſie will

eben dadurch, daſs alles äuſsere Unrecht zu

rückbehalten, gehindert, abgetrieben werde;

daran muſs einem Jeden in der Geſellſchaft, ver

- möge



möge ſeiner Vernunft, liegen; Jeder hat alſo ur

ſprünglich Befugniſs zum vertheidigenden Zwan

ge: aber wenn nun Mehrere ſich Rechtsver

letzungen erlauben, welche den gröſsern und

ſtärkern Theil der Geſellſchaft ausmachen,

ſo muſs der ſchwächere Theil unterliegen:

überhaupt würde die Ausübung des äuſseren

Rechts von zufälligen Umſtänden abhangen,

von der Lage und dem Grade der Kraft jedes

Einzelnen, wenn der vertheidigende Zwang

nur den Einzelnen überlaſſen, nicht auf eine

beſtimmte Art an ſolche vertheilt wäre, welche

denſelben mit Sicherheit und Nachdruck alle

7eit mittelbar oder unmittelbar auszuüben im

Stande ſind. Die Befugniſs jedes Einzelnen,

zur Erfüllung der Rechtspflichten und zur Ent

haltung vonrechtswidrigen Handlungenzu zwin

gen, bleibt ohne Kraft und Wirkung, wenn

die Menſchen nicht mit einander in eine ſo en

ge Verbindung treten, daſs Alle zuſammen

jedem Einzelnen die Erhaltung ſeines Rechts

zu verbürgen im Stande ſind. Der Widerſtand,

mit welchem die Vernunft jede Rechtsverle

rtung bedroht, der Zwang, zu dem ſie den

Angegriffenen berechtigt, muſs ſo ausgeübt

werden können, daſs die Rechtsverletzung

ſchon in dem erſten Beginnen zurückgehalten,

daſs Jeder von widerrechtlichen Unternehmun

gen abgeſchreckt und für dieſelben unvermeid

lich
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lich beſtraft wird. Soll das äuſsere Recht be

hauptet werden, ſo muſs das äuſsere Unrecht

gar nicht zur Ausübung kommen können; der

Widerſtandgegen dieſes muſsalſo das Ueberge

wicht haben. Dieſs iſt die Abſicht des Staats,

welcher in weiterer Bedeutung nichts weiter

iſt, als diejenige Gemeinſchaft der Menſchen,

vermöge welcher die Ausübung des äuſseren

Rechts möglich, die des äußeren Unrechts un

möglich gemacht wird. Das einzige Mittel,

das die Menſchen tu dieſem Zwecke führen

kann, iſt die Errichtung eines geſett.lichen

Zwanges, dem ſich Alle im Falle irgend einer

Rechtsverletzung unterwerfen, und den ſie alſo

überhaupt für eine rechtmäſsige Anſtalt aner

kennen müſſen. Diejenige Geſellſchaft, wel

che nun in ihren Gliedern ſich zu der Anſtalt

bekennt, welche die Ausübung alles äuſsern

Unrechts verhindert, rechtswidrige Handlun

gen vereitelt oder abſchreckend beſtraft, und

allo Strafgeſetze aufſtellt, enthält ſchon die

Hauptzüge von dem Charakter eines Staats.

Das Verlangen der Vernunft nach dem rechtli

chen Zuſtande kann nur durch die Errichtung

des Staats befriedigt werden: denn wenn die

Menſchen ſich nicht vereinigen zu einer phy

ſiſchen Anſtalt, welche durch überwiegende

Macht vor Ungerechtigkeiten und Eingriffen in

die rechtmäßige Freiheit einen Jeden von der

*- .
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-Geſellſchaft ſchürt und ſicherſtellt, ſo ge

2ben ſie das äuſsere Recht der Gewalt, Liſt,

Frechheit, Zügelloſigkeit, Herrfchſucht und

Eroberungsſucht Preis, laſſen der Ausübung

des äuſseren Unrechts jede Freiheit, welche es

auſser ſich finden kann, und verhindern alſo

keinesweges mit geltendem Nachdrucke wider

rechtliche Anmaſsungen. Die Vernunft dringt

aber auf den rechtlichen Zuſtand, und eben

dadurch auch auf die Vereinigung der Perſonen

zur Errichtung eines geſetzlichen Zwanges,

mithin auf einen Staat, in welchem nothwen

dig ſich alle der Vollziehung des Strafgeſetzes

im Fall widerrechtlichen Verhaltens unterwer

fen müſſen.

» «

Innerlich möglich iſt der rechtliche

Zwang, weil er durch praktiſche Vernunft noth

wendig aller Ausübung des äuſseren Unrechts

entgegengeſetzt wird. Die Vernunft verbindet

mit dem äuſseren Rechtenothwendig die Befug

niſs zu zwingen; widrigenfalls würde ſie die

ungehinderte Ausübung des äuſseren Unrechts,

die widerrechtliche Beeinträchtigung der Frei

heit gutheißen: es liegt alſo ſchon im Begriffe

des äuſseren Rechts die Befugniſs, dem äuſseren

Unrechte Widerſtand zu leiſten, mithin dieinne

re Möglichkeit des rechtlichen Zwanges. Aber

äuſserlich kann der rechtliche Zwang nur

- - -- da
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dadurch möglich werden, daſs ſich Mehrere

verbinden, eine phyſiſche Anſtalt zu errichten,

welche ſo viel überwiegende Macht enthält,

daſs allerMiſsbrauch der Freiheit zur Rechtsver

letzung verhindert wird. Sollte der recht

liche Zwang nur bei jedem Einzelnen gegen

den Andern, der ſein Recht angriffe, State

haben, ſo würde die Ausübung deſſelben von

dem zufälligen, ungewiſſen und ungleichen

Maſse der Kräfte des Vertheidigers abhängen

und nicht ſelten durch die Uebermacht des An

greifers und ſeiner Anhänger vereitelt oder doch

aufgehalten werden. Die Erhaltung der äuſse

ren Freiheit und mithin die Behauptung des

äuſseren Rechts und der allgemeinen Sicherheie

würde dann immer von Lufälligen Umſtänden,

vom Glücke, von Geſchicklichkeit und Stärke

abhängen, alſo Bedingungen unterworfen ſeyn,

die oft bei den gegründeteſten Anſprüchen ver

miſst werden. Das zufällige Vermögen der

Selbſthülfe würde dann allein das äußere Recht

jedes Einzelnen ſchütten; übrigens würde er

von dem gutwilligen Beiſtande Andrer bei feind

ſeligen Angriffen abhängen. Noch weniger

würde ein Einzelner mit ſeiner Selbſtvertheidi

gung gegen Mehrere, die ſeine rechtmäſsige

Freiheit beeinträchtigten, auszurichten im

Stande ſeyn. Die Vernunft würde alſo die Idee

des äußeren Rechts zwar nicht verlaſſen, aber

- - E 2 den



den Weg, ſie zu realifiren, verſchloſſen -

hen, wenn die äuſsere Möglichkeit des

rechtlichen Zwanges nicht denkbar wäre.

Dann würde die nothwendige Vernunftidee ei

nes rechtlichen Zuſtandes ohne Bedeutung in

der Erfahrung ſeyn, keine Anwendbarkeit ha

ben, und alſo die allgemeine Ausübung des

äuſseren Rechts als ein ſchimäriſcher Gedanke

abgewieſen werden müſſen. Soll alſo die Aus

übung des äuſseren Unrechts unmöglich, ſoll

jede Rechtsverletzung verhindert werden, ſo

muſs nicht nur Jeder zum rechtlichen vertheidi

genden Zwange gegründete Befugniſs haben,

ſondern er muſs auch das Recht und das Ver

mögen haben, ſich mit allen Andern, die zu

einer und derſelben Geſellſchaft gehören wollen,

ſo zu vereinigen, daſs ihre Bereitſchaft tum

gemeinſchaftlichen mittelbaren oder un

mittelbaren Widerſtande gegen jedeswiderrecht

liche Beginnen theils von der Ausübung des

äuſseren Unrechts abſchreckt, theils wirklich

verſuchte Angriffe abhält und zurücktreibt,

theils die etwa dennoch gelungenen Rechts-

verletzungen genugthuend beſtraft.

-

-

Auf welche Art und Weiſe eine ſolche

allgemeine Vereinigung zum allgemeinen Wi

derſtande gegen äuſseres Unrecht, d. h. die

Begründung eines rechtlichen Zuſtandes Ä
- E
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die Veranſtaltung eines allgemeinen geſetzlichen

Zwanges möglich ſei, wollen wir jetzt nicht

unterſuchen. Genug daſs die Vernunft, wel

che den rechtlichen Zuſtand ſich zum Zweck

macht, das einzig mögliche Mittel, denſelben

zu ſtiften, nämlich den Staat, vorſchreiben

und verlangen oder poſtuliren muſs, als eine

- Anſtalt, in welcher durch die Vereinigung al

ler phyſiſchen Kräfte der Geſellſchaft zur Ue

bermacht wider rechtswidriges Verfahren die

allgemeine und ungehinderte Ausübung des äu

ſseren Rechts allein möglich gemacht, d. h. der

rechtliche Zuſtand hervorgebracht wird.

Durch Vernunft foll alſo die Bedingung der

Ausübung des äuſseren Rechts, das unumgäng

liche Erforderniſs zum rechtmäſsigen äuſseren

Freiheitsgebrauche, nämlich der rechtliche

Zwang äuſserlich wirklich werden; die

Möglichkeit, ihn auszuüben, ſetzt ſie vor

aus, und überläſst die Wahl des zweckmäſsigen

Mittels der Einſicht und Klugheit. Aber noth

wendige Bedingung, den rechtlichen Zwang zu

ſeinemZwecke, dem rechtlichen Zuſtande, inAn

wendung zu bringen, iſt die phyſiſche Ue

bermacht über den unrechtmäſsigen Zwang.

Der vertheidigende Zwangmußalſo durch ſo viel

Kräfte unterſtützt werden, daſs der angreifende

undwiderrechtliche nicht gegen ihn aufkommen

kann. Einzelne können nicht gegen Einzelne,

- - - -
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noch wenigergegen Mehrere ſo viel ausrichter,

daſs ein rechtlicher Zuſtand geſtiftet oder erhalten

würde. Sollten ſich nicht. Alle von der Ge

ſellſchaft zur gemeinſchaftlichen direkten oder

indirekten Vertheidigung des äuſseren Rechts

yerbinden, ſo würden die Uebrigen als Feinde

der guten Sache ſich verdächtig machen, ünd

aus der Geſellſchaft entfernt werden müſſen:

Jeder, wer ſich von dieſer Anſtalt ausſchlieſsen

wollte, würde ſich der Rechte verluſtig machen,

welche nur unter ihrem geſetzlichen Zwange

beſtehen können. - - - - - f: ,- ?

-

-
- -

- - - - . . .": . . . f

Die phyſiſche Uebermacht über den un

rechtmäſsigen äuſsern Freiheitsgebrauch iſt nur

durch Vereinigung Aller möglich; denn die

welche ſich ausſchlieſsen wollten, würden eben

dadurch ſelbſt Gegenſtände dieſer rechtlichen

Gewalt werden, und ſich ſelbſt. vón der recht

hen Gemeinſchaft ausſchlieſsen. Die

Vernunft kann nicht zugeben, daſs ſich Einige

ausnehmen von der Vereinigung zurphyſiſchen

Uebermacht wider das äußere Unrecht; denn

ſie würde dann ſich ſelbſt widerſprechen:fe

muſs alſofodern, das Alle ſich dazu verbindend

jur dadurch iſt der rechtliche Zuſtand möglich

daſs die, welche das Recht nicht reſpektirei

wollen, durch den vertheidigenden Zwang ent

weder dazu genöthigt oder aus der Geſellſchaft

4 - ent
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entfernt werden. Mit Grunde wird vorausge

ſetzt, daſs Jeder auf den Gebrauch ſeines äu

seren Rechts Anſpruch mache, und alſo ſich

auch den Bedingungen unterwerfe, unter wel

chen derſelbe allein auf eine ſichere und dauer

hafte Weiſe möglich iſt.

. . ." - ---
- -

- -

- -

Iſt der rechtliche Zuſtand durch Ver

nunft nöthwendig, ſo muſs ſie auch die An

wendung der Mittelgebieten, von welchen

die Begründung deſſelben abhängt. Dieſe Mit

tel aber können ſelbſt nicht unrechtmäſsig

ſeyn; vielmehr ſind ſie, als nothwendige Be

dingungen der Ausübung des äuſseren Rechts,

den Rechtsanſprüchen eines jeden angemeſſen,

mithin rechtmäſsig. Die Vernunft würde ſich

ſelbſt widerſprechen, wenn ſie auf äuſseres

Recht dringen, aber die Befahräokung der äu

fseren Freiheit auf die Bedingungen ihrer alge

meinen Verträglichkeit nicht fodern oder tu

kaßen; wenn ſie das äußere Recht feſtſetzen,

aber den Gebrauch deſſelben verhindern laſſen .

wenn ſie die Ausübung des äuſseren Rechts

gutheißen, aber den rechtlichen Zuſtand, in

- welchem ſie nur möglich iſt, als unnöthig und

gleichgültig anſehen; wenn ſie den rechtlicher

Zuſtarid beabſichtigen, aber die Vereinigung,

Aller zu einer rechtlich zwingenden Ueber

Macht nicht fodern wollte. Eins folgt aus dem

-: V * E 4. An
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Andern, und jede Foderung der Vernunft kann

als ſolche keine Ausnahme leiden, ſondern

muſs nothwendig auf Alle ohne Unterſchied,

gehen. Soll einmal das äußere Recht beſtehen,

ſo muſs es ausgeübt werden; ohne Ausübung

iſt es eine bloſse ldee ohne Realität; allein es

iſt eine praktiſche Idee, ein Vernunftbegriff,

nach welchem gehandelt, welcher alſo im

wirklichen Leben ausgeführt werden ſoll.

Unter welchenÄ es ausge

übt werden könne, läſst ſich freilich nur durch

Erfahrung ausmitteln; daſs es aber ausgeübt

werde, und daſs das, was ausgeübt wird,

Recht ſei, läſst ſich nicht aus der Erfahrung

lernen, ſondern kann nur durch Vernunft

beſtimmt werden. Die Vernunft ſettt alſo die

äußere oder phyſiſche Möglichkeit der Ausü

bung des äuſseren Rechts und ihrer äuſseren Be

dingung, des rechtlichen zwanges, voraus

(poſtulirt dieſelbe); dieſe Vorausſetzung liegt

ſchon in der praktiſchen Idee des Rechtsver

hältniſſes; ſie fodert mithin, Alles das vu thun,

was, ohne dem äuſseren Rechte ſelbſt zu wider

ſtreiten, nothwendig iſt, die allgemeine Aus

übung deſſelben möglich zu machen. Daher

verlangt ſie den Staat, als eine Gemeinſchaft

der Menſchen zur allgemeinen Verhinderung

des äuſseren Unrechts, durch welche allein der

rechtliche Zuſtand entſteht. IſtÄ
- - GF
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Vereinigung aller Glieder einer Geſellſchaft

zum gemeinſchaftlichen Widerſtande gegen die

Ausübung rechtswidriger Handlungen vermit

telſt des rechtlichen Zwange, d. h. der Staat,

unentbehrlich, die allgemeine Ausübung des

äuſseren Rechts möglich zu machen; iſt alſo der

Staat unumgängliche Bedingung des rechtlichen

Zuſtandes; und wird dieſer ſchlechthin von der

Vernunft verlangt: ſo flieſst aus ihrer rechtlichen

Geſetzgebung die Idee des Staats, als eines

nothwendigen Zwecks der menſchlichen Frei

heit. . . . - . . :- :

. . . . . . . . . ."- - - - - -

Wenn der rechtliche Zuſtand vermit

telſt des Staates allein derjenige Zuſtand iſt,

in welchem die allgemeine Ausübung des

äuſseren Rechts möglich iſt, ſo muſs derjenige

Zuſtand widerrechtlich ſeyn, welcher aufser

dem Staate. Statt findet und die allgemeine Aus

übung des äuſseren Rechts unmöglich macht.

Diefes iſt aber der ſogenannte Naturſtand,

welcher dem bürgerlichen im Staate ent

gegengeſetzt wird. Wenn die Möglichkeit

der allgemeinen Rechtsausübung, oder der all-

gemeinen äußeren Sicherheit, eine rechtlich

rwingende phyſiſche Uebermacht über den un

rechtmätzigen Zwangnothwendigerfodert, wel

che nur in derjenigen Gemeinſchaft, die Staat

im weitern Sinne heiſst, möglich iſt: ſo kann

- W E 5 des
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derjenige Zuſtand, in welchem keine phyſiſche

Uebermacht über unrechtmäſsige Gewalt Start

findet, ſondern die Behauptung aller Rechte

willkürlichen Angriffen Preis gegeben iwird,

der Vernunft und Freiheit und den Rechtsan

fprüchen des Menſchen nicht gemäßſeyn. Ein

ſolcher Zuſtand läßt ſich denken entweder vor

der Entſtehung einer bürgerlichen Verfaſſung.

oder nach der Auflöſung derſelben." Man

nennt ihn Naturſtand, weil in demſelben

blos die von der Natur, verliehenen Kräfte die

Behauptung der Rechte jedes Einzelnen möglich

machen, von der phyſiſchen Macht der Indivi

duen alſö alléin die Ausübung ihrer-Rechte

widerzubeſorgende oder ſchon angedrohte

fremde Gewalt durchgeſetzt werden känn: in

dieſem durch keine gemeinſchaftliche Macht

befeſtigten Zuſtande iſt keine allgemeine, keine

dauerhafte Ausübung des äuſseren Rechts zu er

warten: in dieſemZuſtande iſt Nieinand vor Un

gerechtigkeiten ſicher, und von der Heftigkeit

der menſchlichen Leidenſchaften und den ei

gennütigen Geſinnungen, welche die Men

ſchen äu vortheilhaften Unternehmungen verei

nigen, läſst ſich weit eher das gewaltſame

Durchſetzen widerrechtlicher Abſichten be

fürchten, als ſich davon das Glück, der ſichern:

Ausübung des Rechts hoffen läſst. Aber auch

ahne auf Folgen zu ſehen, die aus dem Mangel
-2- - ? . AUl
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an Vereinigung der Menſchen zur Errichtung

eines Staats entſpringen würden, iſt es an ſich,

«er Vermunft entgegen, daſs der rechtliche Zu

ſtand, deſſen Bedingung der Staat iſt, und deſ

ſen Idee ſchon aus der Idee der Freiheit des

Menſchen als ſinnlich vernünftigen Weſens

hervorgeht, nicht herbeigeführt, ſondern durch

eten Naturſtand verhindert wird. Sie verbietés

den Naturſtand alsº eiten mir der ungehinder

ten Ausübung des äuſseren Rechts nicht beſtes

henden, alte Sicherheit vereitelnden Zuſtands

Dieſer Zuſtand iſt gefertlos: denn ob er gleich

das innere Geſetz der Sittlichkeit in einem jeden

nicht ausſchlieſst, ſo mangelt ihm doch ein äud

ſseres Geſetz, nach welchem das äuſsere Thun

und Laſſen eingerichtet, beurtheilt und be

ſtimmt werden müſste. "Jeder fat durch ſich

ſelbſt das Recht, ſeine Freiheit äuſserlich zu

gebrauchen, und ſich Jedem, der ihn als bloſse

Sache behandeln, mithin ſeine Perſönlichkeit

verletzen will, zu widerſetzen. Jeder fodert

alſo mit Recht Sicherheit ſeiner Perſon und ſei.

nes rechtmäſsigen Eigenthums; dieſe iſt aber

im Naturzuſtande, wo kein äuſseres Geſetz gilt,

wo kein öffentlicher Richter entſcheidet, kei-

ne öffentliche Strafe dem Uebertreter droht,

gar nicht zu finden: Jeder iſt da Richter in ſei

ner eigenen Sache, Jeder muſs ſeine Sache ſelbſt

führen und vertheidigen, und kann daher nicht

-tei - erſt
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erſt bis zum wirklichen Angriff ſeine verche

digung verſparen, ſondern die ſtete Gefahr bei

dem Mangel aller Gewährleiſtung hält ihn zu

ſterer Gegenwehr bereit und berechtigt ihn,

Alle, die mit und bei ihm leben wollen, zu

nöthigen, ſich mit ihm in einen geſetzlichen

Zuſtand zu begeben, einer äüßeren öffentli

chen Geſetzgebung (welche die Rechtsverle

tzung mit Strafe bedroht) ſich zu unterwerfen,

und ein gemeinſchaftliches öffentliches Gericht

anzuerkennen. Weraus dem widerrechtlichen

Zuſtande, nicht heraustritt, der beleidigt den

Andern dadurch, daſs er ihm für eine Sicher

heit keine Gewährleiſtet. . . . . .
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Fortſetzung

der Erläuterungen

über

- F. G. Fichtes

Grundlage des Naturrechts.

Das dritte Hauptſtück der Fichte'ſchen

Grundlage des Naturrechts enthält die

ſyſtematiſche Anwendung des Rechts

begriffs, nämlich die eigentliche Rechts

lehre ſelbſt, tu welcher in den beiden vor

hergehenden Hauptſtücken die Deduktion

des Rechtsbegriffs und ſeiner An

wendbarkeit vorbereitet hatte. Die Ein

theilung dieſer Rechtslehre in drei Kapi

tel, welche von der Deduktion des Ur

rechts, von dem Zwangsrechte und vom

Staatsrechte oder dem Rechte in einem

gemeinen Weſen handeln, wird im 8. §.

gerechtfertigt. Die Gründe dieſer Rechtferti

gung werden ſich vielleicht in folgender Dar

ſtellung bequem überſehen laſſen.

, I. D
v
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Dedukt iott der Eintheilung einer Rechts

lebre. -

- -

A. Warum handelt die Rechtslehre zuerſ von
- - -- - «

den Urrechten ? -

>

Das rechtliche Verhältniſs der Menſchen

unter einander entſpringt nur daraus, daſs über

haupt die Vernunft in der Sinnenwelt realifirt

wird. Freiheit aber, als das Vermögen ſich

ſelbſtZwecke zu ſetzen und auszuführen, macht

den Charakter der vernünftigen Weſen aus.

Spricht man ihnen dieſes ab, ſo gehören ſie

nicht zu den Perſonen, welche ſich ſelbſt Zweck

ſind, ſondern zu den bloſsen Naturweſen, die ſich

immer nur als Mittel und Gegenſtände fremder

Thätigkeit betrachten laſſen, Giebt es nun

vernünftige Weſen, welche vermöge ihrer ſinn

lichen Natur auf einander einwirken und mit

einander in Gemeinſchaft kommen können, ſo

läſst ſich auch eine zweckwidrige Behandlung

derſelben, denken, welche mit ihrer Vernunft

und Freiheit ſtreiten und ein widerrechtli

ches Verhältniſs beweiſen würde. Sollte es

nicht möglich ſeyn, daſs vernünftige Weſen in

ihrem wechſelſeitigen Einfluſs auf einander ihre

äuſsere Freiheit behielten, ſollte das geſellſchaft

liche Verhältniſs nothwendig die Aufopferung

der
- * - .
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derſelben für mehr oder weniger Individuen mit

ſich führen, ſo würde die Vernunft in der Sin

nenwelt nicht realiſirt werden können, ſondern

in ihren Aeuſserungen durch das Beiſammenle-.

ben der Menſchen gehemmt und eingeſchränkt

werden. Das ſoll aber nicht geſchehen. Das

ſinnliche Verhältnis ſoll durch die Vernunft zu

ihrem eigenen Zweck beſtimmt werden; die

Natur ſoll der Freiheit unterworfen, von ihr

beherrſcht werden. Nun iſt die Vernunft ficl1

überall gleich. Jedes vernünftige Weſen ſoll

alſo auch in der Gemeinſchaft mit jedem andern

ſeinen Charakter, nämlich ſeine Freiheit zu

handeln, ſeine Perſönlichkeit, unverletzt be-

halten. Was von dem vernünftigen Weſen

überhaupt gilt, das gilt von jeder gröſsern oder

kleinern Geſellſchaft vernünftiger Weſen. Iſt

im geſellſchaftlichen Verhältniſſe die Behauptung

der Freiheit der einzelnen Glieder unmöglich,

ſo iſt die Ausführung der Vernunft in der Sin

nenwelt, und mithin das Rechtsverhältniſs un

möglich. Da aber leicht einzuſehen iſt, daſs

jede Gemeinſchaft der vernünftigen Weſen, in

wiefern ſie aufeinander durch ihre Handlungen

in der Sinnenwelt einflieſsen, nicht ohne

wechſelſeitige Beſchränkungen ihrer äuſsern

Wirkungsart denkbar iſt, ſo entſteht die

Frage: wie kann die von jeder Geſellſchaft

unzertrennliche wechſelſeitige Beſchränkung

“- ül
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unbeſchadet der Freiheit eines Jedet. Statt

finden? - - - - *

Soll die Beſchränkung der vernünftigen

Weſen in ihrem gelellſchaftlichen Beiſammen

ſeyn der Vernunft angemeſſen ſeyn, ſo muſs ſie

keinesweges aus fremdem Zwange entweder der

bloſsen Natur oder freier Weſen entſpringen,

ſondern ſelbſt eine freiwillige Beſchränkung

ſeyn. Denn nur dann beſteht ſie mit der Frei

heit, deren Erhaltung allein den Zweck jeder

Beſchränkung ausmachen kann. Die Vernunft

fodert aber, daſs die Erhaltung der Freiheit

im geſellſchaftlichen Verhältniſſe nicht dem

bloſsen Zufalle überlaſſen und auf Zeit und Ort

eingeſchränkt, ſondern feſtgegründet ſei und

allgemein auf alle Individuen der Geſellſchaft

in allen Umſtänden ohne Ausnahmen ſich er

ſtrecke. Die Veranſtaltung, von welcher die

Behauptung der allgemeinen Freiheit abhängen

ſoll, muſs daher ſelbſt Werk des freien Ent

ſchluſſes und 7war eines ſolchen ſeyn, welcher

ſich die Selbſtbeſchränkung um der Freiheit al

ler Uebrigen zum Geſetz macht. Denn nur

aus dem Geſetze kann ein allgemeines und un

unterbrochenes Verfahren hervorgehen. Weil

nun Freiheit und Realiſirung der Vernunft in

der Sinnenwelt der Zweck iſt, von deſſen Vor

ausſetzung die Rechtslehre ausgeht, ſo muſs je

- - de
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- de Einſchränkung der vernünftigen Weſen, die

der Tweckmäſsigen F: eiheit nicht widerſpre

chen ſoll, ſelbſt unter die Handlungen der Frei

heit gehören, nämlich freiwillig ſeyn. Da aber

Vernunft Nothwendigkeit und Allgemeingültig

keir mit ſich führt, ſo muſs dieſe freiwillige -

Selbſtbeſchränkung nicht blos von einem Tufäl

ligen Bedürfniſs herrühren, ſondern unter einer

Regel ſtehen; dieſes findet nun wirklich

Statt, in wiefern ſie durch den nothwendigen

Begriff von der Freiheit aller übrigen Glieder

der Geſellſchaft beſtimmt wird, einen Begriff

vermöge deſſen das vernünftige Weſen nicht,

ohne ſich ſelbſt zu widerſprechen, unterlaſſen

kann, die der allgemeinen Freiheit angemeſſene

Selbſtbeſchräpkung ſich zum Geſetz zu machen.

Die Freiheit wird hier in zweierlei Bedeu

tung genommen. Erſtens in wiefern jedes

vernünftige Weſen ſeine Freiheit um der Frei

heit aller übrigen willen beſchränken muſs, iſt

unter jener Freiheit der Umfang ſeiner willkür

lichen äuſseren Handlungen in der Sinnenwelt

zu verſtehen, durch welche allein die zweck

widrige und widerrechtliche Einwirkung auf

andre möglich iſt, und welche daher in gewiſ

fen Gränzen gehalten werden müſſen. Dieſer

Begriff der Freiheit iſt alſo quantitativ und

materiell, weil mir der Freiheit der äuſsere

"G-Teil F Wir
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Wirkungskreis, ſeiner Ausdehnung und ſeinem

Umfange nach, und der empfindbare Stof, Ge

genſtand und Inhalt aller inneren Thätigkeit,

mithin ſowohl die Quantität als die Materie des

freien Wirkens, der Ausführung der Entſchlüſ

ſe beteichnet wird. Zweitens in wiefern

die Selbſtbeſchränkung durch den Begriff der

Freiheit aller Uebrigen, um der Möglichkeit

der Freiheit aller Andern willen, geſchehen ſoll,

wird unter dieſer Freiheit nicht blos der Um

fang der äuſseren wahrnehmbaren Handlungen,

nicht blos der ſinnliche Wirkungskreis der Atº

dern verſtanden, ſondern die innere Perſönlich

keit und das innere Vermögen der Selbſtbeſtim

mung, unter deren Vorausſetzung, allein jeder

Andre als erhaben über bloſse Naturweſen be

trachtet und mit Rechnung auf innere Einwilli

gung behandelt werden kann. Dieſe ldee der

inneren Freiheit begründet allein jede Beſchrän

kung der äußeren; ohne jene voraustuferten,

würde dieſe zwecklos und ohne Bedeutung ſeyn.

Dieſer Begriff der Freiheit iſt alſo qualitativ

und formell. Es wird hier auf die Quali

tät des Menſchen geſehen, als eines mit inne

rer Freiheit begabten Weſens; und auf die

Form ſeiner Handlungen, ſofern ſie, ihr äu

ſserer Umfang mag ſo groß oder klein ſeyn als

er wolle, nur allein unter Vorausſetzung per

ſönlicher Selbſtbeſtimmung Werth und

- Bedeu«
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Bedeutung haben, und Andern Achtung, Zu

rückhaltung und Schonung abnöthigen können.

Die freiwillige Beſchränkung der äuſseren

Freiheit, welche das Recht verhältniſs fodert,

ſetzt alſo die Idee der auf der inneren Freiheitje

des vernünftigen Weſens beruhenden Perſön

lichkeit voraus. Das Rechtsgeſetz beſteht

in der algemeinen Vorſchrift, die ſich jedes

vernünftige Weſen zu derjenigen Leſchränkung

ſeiner äuſseren Freiheit giebt, ohne deren allge

meine Vorausſetzung es ſich die beſtändige Er

haltung der äuſseren Freiheit und der durch die

febe ſich ankündigenden inneren Freiheit und

Perſönlichkeit aller Uebrigen nicir als möglich

denken kann. Demnach ſind alle ſolche Hand

lungen widerrechtlich, welche die Freiheit und

Perſönlichkeit der vernünftigen Weſen unmög

lich machen. Daſs der Menſch die Freiheit

Anderer zu ſtören oder zu vernichten phyſi

ſcher Weiſe vermöge, wird vorausgeſetzt, in

wiefern der Menſch Sinnen weſen iſt und

nur in der Sinnenwelt, in der er lebt, ſeine

Zwecke ausführen kann, darin aber mancher

lei Hinderniſſen ausgeſetzt iſt. Die innere

Freiheit und Perſönlichkeit wird alſo mittel

bar angegriffen und verletzt, wenn der recht

mälsige äuſsere Freiheitsgebrauch geſtört oder

unmöglich gemacht wird. Die wichtige Frage

- F 2. jſt
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iſt nun die: worin beſteht die Freiheit

und Perſönlichkeit des vernünfti

gen Weſens, und unter welchen Be

dingungen kann dieſelbe verlet . t

werden oder nicht? - -

Alle Handlungen ſind erlaubt und recht

mäſsig, welche ſich mit der Freiheit und Perſön

lichkeit dervernünftigen Weſen vertragen. Nun

nennt man die Bedingungen der Freiheit und

Perſönlichkeit, deren Verletzungphyſiſch mög

lich, aber durch das Rechtsgeſetz verboten iſt,

die Urrechte. Die Heilighaltung der

Urrechte iſt die Bedingung, unter welcher

eine Gemeinſchaft freier Weſen beſte

hen kann. Der Begriff derſelben wird aus dem

bloſsen Begriffe der Perſönlichkeit ent

wickelt. Alle anderen Rechte ergeben ſich aus

der Beſtimmung der Urrechte, in wiefern ge: -

wiſſe Handlungen untertrennlich mit denſelben

verbunden ſind, andre aber denſelben nicht wi

derſprechen und alſo zu den rechtlich - erlaub

ten gehören. Da die Urrechte alſo im bloſsen

Begriffe der Perſon enthalten ſind, und die Un

verletzlichkeit derſelben die oberſte Bedingung

aller geſellſchaftlichen Verbindung freier We

ſen, mithin des rechtlichen Zuſtandes iſt, und

nur unter Vorausſetzung derſelben ſich andre

abgeleitete Rechte als möglich denken ºf;
-- 3- Q
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ſo geht die ſyſtematiſche Anwendung des

Rechtsbegriffs mit hinlänglichen Grunde von

der Deduktion der Urrechte aus, und

die Lehre von denſelben wird im erſten Ka

pitel vorgetragen.

B. Warum handelt die Rechtslehre zweitens von

dem Zwangsrechte? - -

Die Gemeinſchaft eines freien Weſen mit

dem andern erfodert wechſelſeitige freie Selbſt

beſchränkung, mithin Unterwerfung unter das

Rechtsgeſetz.; ich kann aber nur deſſen Freiheit -

reſpektiren, der dadurch, daſs er die meinige

reſpektirt, den mit dem meinigen gleichen

Zweck zu erkennen giebt, eine vernünftige

Gemeinſchaft tu behaupten. Das Rechtsgeſetz

gilt nur durch die Abſicht der vernünftigen

Weſen, im Verhältniſſe zu andern ihres Glei

chen eine allgemeine wechſelſeitige freie Wirk

ſamkeit zu behalten: dies iſt nicht möglich

ohne eine freiwillige Selbſtbeſchränkung eines

jeden Mitgliedes der Geſellſchaft durch den

Begriff der Freiheit aller Uebrigen, worin eben

- die Befolgung des Rechtsgeſetzes beſteht: Je

der legt ſich alſo das Rechtsgeſetz nur um die

ſes Zwecks, nämlich der Erhaltung ſeiner äu

–ſseren Freiheit willen, auf, und reſpektirt die

Freiheit des Andern, ſo wie er die ſeinige un

: - F 3 Ver
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verletzt verlangt, und in dem Andern der

nännlichen Zweck vorausſetten muſs. Wenn

nun das Rechtsgeſetz blos durch den gemein

ſchaftlichen Zweck der Freiheit im Beifam

menſeyn vernünftiger Weſen bedingt iſt, ſo ver

bindet ſich Jeder durch daſſelbe nur in Bezie

hung auf den, welcher demſelben auch ge

horcht: reſpektirt alſo die Freiheit des Andern

nur, in wiefern er auch Schonung der ſeini

gen von ihm erfährt. Verletzt dieſer meine

Freiheit und Perſönlichkeit, mithin meine Ur

rechte, ſo beweiſt er dadurch, daſs er keine

Gemeinſchaft zwiſchen freien Weſen als ſolchen

will, ſondern vielmehr eigenmächtige Unter

drückung der Freiheit beabſichtigt, olſo weie

entfernt iſt, das Rechtsgeſetz anzuerkennen:

folglich kann er auch auf die Folge deſſelben

nicht rechnen, und ich bin nicht verbunden,

ſeine Freiheit zu reſpektiren, ſondern das

Rechtsgeſetz, befugt mich zum Zwange d. h.

es erlaubt mir den Angriff einer Freiheit und

Perſönlichkeit. -

Die Unterwerfung unter das Rechtsgeſetz

bedeutet nichts weiter als Folgendes. Das

Rechtsgeſetz iſt vom Sittengeſetze ſchon da

durch unterſchieden, daſs es nicht wie dieſes

abſolut, ſondern bedingt iſt. Denn der

Grund, warum ich mir die durch den Be

griff der Freiheit. Anderer beſtimmte Beſchrän-

W

kung



kung meiner eigenen zur Regel mache und

alſo das Rechtsgeſetz auflege, iſt auf dem Ge

biete des Naturrechts blos die Abſicht, mit An

dern in Geſellſchaft Tu leben, ohne meine

Perſönlichkeit aufzugeben oder auch nur her

abwürdigen zu laſſen. 2) Wenn ich durch

meine eigene freiwillige Selbſtbeſchränkung,

im Einfluſs auf Andere, nicht den Zweck er-

reiche, von ihnen eben ſo gut mit Achtung und

Schonung meiner Perſonlichkeit behandelt zu

werden, als ich ſelbſt ihre Freiheit zu reſpekti

ren den ernſtlichen Vorſatz, zeige; wenn ich

vielmehr von dem Andern in meiner Freiheir

gekränkt, perſönlich angegriffen und zu belie

bigen Abſichten gemiſsbraucht werde; ſo fällt

in ſo weit der Grund hinweg, die Perſönlich

keit des Andern zu ſchonen, und das Rechts

geſett, entbindet mich der jetzt zweckloſen

Selbſtbeſchränkung, und erlaubt mir, im Fall

meines verletzten Urrechtes zu meiner Ver

theidigung die Freiheit und Perſönlichkeit deſ

ſen, welcher ſich dem Rechtsgeſetze nicht un

terworfen, und ſo weit, als er ſich demſelben

nicht unterworfen hat, anzugreifen, d. h. ihn

zur gänzlichen Genugthuung und zum Schaden

erſatt zu zwingen. Das Zwangsrecht

beſteht alſo in dem Rechte, die Freiheit und

Perſönlichkeit desjenigen anzugreifen, welcher

ſich dem Rechtsgeſetze nicht unterwirft.

- F 4. Die
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Die Vernunft widerſpräche ſich ſelbſt,

wenn ſie verböte, die Urrechte zu verletzen,

aber kein Recht zum Zwange gegen widerrecht

liche Angriffe und Bedrohung der rechtmäſsigen

Sicherheit verliehe. Das Zwangsrecht be

deutet nämlich das Recht, das widerrechtliche

Hinderniſs der Freiheit zu verhindern und

durch Widerſtand abzuhalten, mithin die Ur

rechte durch phyſiſche Macht zu ſchützen und

zu vertheidigen, ſtimmt alſo völlig mit den

Zwecke der Vernunft zuſammen.

Vom Zwangsrechte iſt das Recht des

Gerichts untcrtrcnnlich. Dieſes beſteht näm

lich in dem Rechte, tu urtheilen, ob in einem

- beſtimmten Falle das Rechtsgeſetz. Anwendung

- leide und übertreten worden ſei. Niemand

kann ſich aber ein Zwangsrecht tueignen, ohne

zu urtheilen, erſtens, daſs er ſelbſt dem

Rechtsgeſetze ſich unterworfen und dadurch auf

die Unverletzlichkeit ſeiner Urrechte gerechten

Anſpruch habe, – alſo ſein eigener Rich

ter zu ſeyn–; 1. weitens aber auch tube

urtheilen, ob der Andre durch Verletzung der

Urrechte Ungehorſam gegen das Rechtsgeſetz,

beweiſe, – und alſo Richter des Andern

zu ſevn. Fände dieſs Recht des Gerichts, d. h.

die Gerechtigkeit ſeiner eigenen rechtlichen

Anſprüche und die Ungerechtigkeit fremder

- , Anma- -
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Anmaſsungen zu beurtheilen, nicht Statt, io

wäre kein Zwangsrecht gegen den Andern, und

- folglich keine Ausübung des Rechts gegen wi

derrechtlichen Widerſtand möglich, und mithin

die Begründung und Erhaltung des rechtlichen

Verhältniſſes ein leerer Gedanke. Aber

: Niemanden giebt die Vernunft ein Zwangs

rechr, als den, welcher durch freie Selbſt

beſchränkung in ſeinem Einfluſs auf Andere ſei

- nen Gehorſam gegen das Rechtsgeſetz, beweiſer,

und daher auch in dem Urtheile des Andern

auf Achtung ſeiner Pe;ſönlichkeit gegründet n

Anſpruch hat, mithin berechtigt iſt, ſich ge

gen widerrechtliche Angriffe entweder ſelbſt

! zu vertheidigen oder vertheidigen zu laſſen,

ſo daſs aus dem Rechtsgeſetze, welches nicht

ſchlechthin, ſondern nur unter der

Bedingung wechſelſeitiger geſett

mäſsiger Selbſtbeſchränkung, Sch9

- nung und Unverletzlichkeit der Perſönlichkeit

und Freiheit fodert, das Recht zum Zwange

flieſset. Die Ausübung des Zwangsrechtes

bleibt der Vernunfteinſicht und dem Gewiſ

-ſen eines jeden Beleidigten überlaſſen: von

- - einer Pflicht zum Zwange, von einer Ver

bindlichkeit zur Selbſtvereheidigung durch

3 Zwang - kann im Naturrechte nicht die Rede

ſeyn: die moraliſche Urtheilskraft ent

ſcheider nach ethiſchen Geſellen, in we

- F5 chem
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ehen Fällen eine ſolche Pflicht gegen uns ſelbſt

Statt haben möge. Hier iſt blos die Rede da

von, daſs die Vernunft mit den Urrechten noth

wendig das Zwangsrecht und mit dieſem das

Recht des Gerichts verbinden müſſe, weil die

Behauptung des erſten ohne das zweite nicht

möglich wäre, und dieſes ohne das letzte nicht

ausgeübt werden könnte.

Da nun das erſte Kapitel dieſer Grundlage

die Urrechte abhandelt, und die Möglichkeit

ſie zu verletzen kennt, lehrt, und die Ausü

bung des Zwangsrechtes nur im Fall verletzter

Urrechte Statt findet, ſo iſt es zweckmäſsig im

zweiten Kapitel das Zwangs recht und

- die beſtimmten Fälle, in denen es eintritt, ſy

ſtematiſch vorzutragen.

C. Warum handelt die Rechtslehre drittens vom

Staatsrechte oder von dem Rechte in einem ge
2 - ---- -

meinen Weſen?

Da das Zwangsrecht nurgegen denjenigen

Statt finden kann, welcher ſich dem Rechtsge

ſetze nicht unterworfen hat, und blos unter

dieſer Bedingung, ſo kann es auch ſich nicht

weiter erſtrecken, als die Geſetzloſigkeit

des Andern ſich erſtreckt, und muſs folglich in

allen den Rückſichten wegfällen, in welchen er
als

-
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als gehorſam gegen das Rechtsgeſetz anzuneh

men iſt. Aber jede Verletzung meiner Urrech

te iſt dem Rechtsgeſette Tuwider, und berech

tiget mich, meine Kräfte zur Verhinderung

oder Abwehrung der widerrechtlichen Angriffe

aufzubieten und alſo Zwang gegen den Beleidi

ger auszuüben. Nun iſt das Zwangsrecht in ſo

fern zwar unendlich oder unbegrän tt,

in wiefern ſchon jede ein tel ne Verletzung

meiner Urrechte, ungeachtet mehrerer rechts

gemäſs er Handlungen des Andern, doch

deutlich beweilet, daſs ihm das Rechtsgeſetz.

nicht unverbrüchlich. ſey, und ich alſo

wegen meiner Freiheit und perſönlichen Ruhe

gar keine feſte Sicherheit habe, um ohne wei

tere Vorkehrungen mit ihm in Gemeinſchaft

bleiben zu können. Das Zwangsrecht findet

nun hier keine Gränte, weil dieſe blos in der

völlig verbürgten freien Unterwerfung unter

das Rechtsgeſetz und demdurchgängig rechtli

chen Betragen des Andern beſtehen kann: der

widerrechtliche Angriff meines Urrechts macht

mich aber nothwendig über die rechtliche Un

terwerfung ungewiſs, und ſetzt mich nicht nur

für den gegenwärtigen Augenblick, ſondern

für alle Zukunft, in Anſehung meiner Gemein

ſchaft mit dem Andern, in Gefahr: nun will ich

den rechtlichen Zuſtand, den, wie ich

mit Grunde vorausſetze, jeder Vernünftige ne

- beya
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- ben mir wollen muſs: ich widerſpreche alſo

auch keines Vernünftigen Willen, wenn ich die

- Hinderniſſe der Herbeiführung des rechtlichen

Zuſtandes aus dem Wege zu räumen ſuche, und,

im Fall meine eigne Perſönlichkeit widerrecht

lich angegriffen wird, ſo weit und ſo lange Wi

derſtand leiſte, bis ich von dem Andern ſicher

bin, daſs er entweder auch den rechtlichen Zu

ſtand wolle, folglich ſich aller Ungerechtigkeit

enthalten werde und ſich gänzlich dem Rechts

geſetze unterwerfe, oder doch (es ſei durch

phyſiſchen Zwang, es ſei durch völlige Entfer

nung aus meiner Geſellſchaft) unvermögend ſei,

ſein vernunftwidriges Verfahren gegen mich

- fortzuſetzen. - -

Dieſe Ausdehnung des Zwangsrechts ins

Unendliche hinaus iſt darum ſelbſt nicht

ungerecht, weil ſie nur auf den vernunft

widrigen und widerrechtlichen Willen

gerichtet iſt, und nur in ſofern unbegränzt

heiſst, in wiefern die Fortdauer der Geſetzlo

ſigkeit des Andern und alſo der Unſicherheit

und Unrechtlichkeit meines Zuſtandes unbe

- ſtimmt iſt. Habe ich das Recht, meine Frei

heit und Perſönlichkeit unverletzt zu behau

1pten, ſo daſs die Freiheit und Perſönlichkeit

Andrer neben mir beſtehen kann; ſo muſs ich

- auch das Recht haben, jede Verletzung derſel

4. - - - ben,

W
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ben, welche nicht nur gegenwärtig mir Ge

walt anthut, ſondern auch meinen ganzen Zu-

ftand für alle Zukunft unſicher und gefahrvoll

macht, durch Zwang abzuhalten und zu verei

ten: dieſer vertheidigende Zwang hebt ſich

von ſelbſt auf, wenn der Angreifende ſein wi

derrechtliches Verfahren aufgiebt, in die

Schranken der rechtmäſsigen Freiheit zurück

tritt, und mir ſeine völlige Unterwerfung un

ter das Rechtsgeſetz verbürgt oder garantirt.

Nun muſs mein Zwangsrecht allerdings gegen

den widerrechtlichen Angreifer und Verlerter

meiner Urrechte als ſolchen unendlich feyn,

in wiefern es zugleich mit der an ſich unbe

ſtimmbaren Fortdauer ſeiner Geſetzloſigkeit,

meines Mistrauens in ſeine Redlichkeit, und

mithin neiner Unſicherheit fortwähren muſs,

and nur in der Gewiſsheit ſeiner völligen Un

terwerfung unter das Rechtsgeſetz und der Fe

ſtigkeit eines rechtlichen Zuſtandes zwiſchen

uns Beiden ſeine Gränze finden kann. Allein

das Zwangsrecht iſt doch keineswegs fchlecht

hin unendlich, oder abſolut unbegränzt:

denn da es nur wider den, der meine Urrech

re verletzt, Statt findet, ſo muſs es aufhören,

ſobald die bisherige Geſetzloſigkeit des Andern

durch ſeine freiwillige Uebernahme des Rechts

geſetzes aufgehoben und alſo meine Sicherheit

wiederhergeſtellt iſt. Die fortgeſetzte Aus

. . - - übung
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übung des Zwangsrechts würde daher ſelbſt ge

gen Jeden widerrechtlich ſeyn, welcher für

ſeine Beleidigung Genugthuung und Schaden

erſatt geleiſtet und in einen geſetzlichen Zu

ſtand, der keine Rechtsverletzung befürchten

lieſse, ſich begeben hätte.

- Hier emtſteht nur die wichtige Frage: ob

und wie einer von des Andern Unter

werfung unter das Rechtsgeſetz und

rechtlichem Verhalten für alle Zu

kunft Gewiſsheit und 7. u reichen die

Verſicherung erhalten könne ? Von

der inneren Veränderung der Geſinnung zur

feſten Heilighaltung des Rechts kann nur Jedem

ſein eigenes Gewiſſen Rechenſchaft geben, ja

Keiner kann ſich ſelbſt für die Feſtigkeit ſei

nes rechtlichguten Verhaltens ſicherer Bürge

ſeyn; wie ſoll er den Andern, der doch nicht in

ſein Herz ſehen kann, von ſeiner ernſtlichen

Uebernahme des Rechtsgeſetzes und von der

Redlichkeit und Standhaftigkeit ſeines Vor

fatzes, ihm treu zu bleiben, eine zu ſeiner

Ruhe hinreichende Ueberzeugung verſchaffen?

Von Beantwortung dieſer Frage hängt die An

gabe der Gränze des Zwangsrechts ab.

Denn das Zwangsrecht kann keinen andern

Zweck haben, als die Sicherheit, welche von

des Andern Unterwerfung unter das Rechtsge

ſetz,
"s
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ſetz abhängt, und fällt alſo hinweg, ſobald die

ſe Unterwerfung ausgemacht und dadurch die

Sicherheit begründet iſt: die Ausübung des

Zwangsrechts kann aber nur gegen den Statt

finden, der meine Urrechte angreift und ver

letzt und alſo wider alles Recht handelt: mein

Zwang gegen ihn iſt bloſse Vertheidigung

meiner Perſönlichkeit und Freiheit durch Zu

rücktreibung des Beleidigers in die Schranken

der Rechtmäßigkeit, eine Handlung zur Wie

derherſtellung meines vorigen unverletzten

rechtlichen Zuſtandes, eine Nöthigung zur Ge

nugthuung und zum Schadenerſatz. Iſt mein

voriger Zuſtänd wiederhergeſtellt, bin ich vor

fernern Angriffen ſicher geſtellt, dann wäre

die Fortſetzung meines Zwanges ſelbſt wider

rechtlich. Die Frage iſt nur: wie und wo

durch kann ich ſicher geſtellt und al

ler Bereitſchaft zum Zwange überho

ben werden? 1 W

Wenn mein Zwangsrecht überhaupt ſo

weit reicht, als meine Unſicherheit in der Ge

meinſchaft mit andern Menſchen ſich erſtreckt,

wenn nicht eine einzelne Ungerechtigkeit ge

gen mich, ſondern die gerechte Beſorgniſs einer

gänzlichen Geſetzloſigkeit des Andern, oder

doch die Ungewiſsheit über die Denkungsart,

welche ſein durchgängiges, gegenwärtiges und

künfti
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künftiges, Betragen gegen mich beſtimmen mag,

mich zum Zwange, d. h. zur Beſchränkung ſei

ner Freiheit aufdie Bedingungen ihrer Unſchäd

lichkeit für mich, berechtiget; – ſo hängt

die Beſtimmung der Gränte deſſelben davon

ab, daſs der feſte Uebert eugungsgrund

von des Andern ernſtlicher Unterwer

fung unter alle Vorſchriften des

Rechtsgeſetz es und von meiner in ſo

fern begründeten Sicherheit angege

ben werde. *. -

Das Zwangsrecht beider Parteien gegen

einander iſt problematiſch und zweifelhaft,

dem Falle der Ausübung nach, ſo weit einer

ſeits die Ueberzeguung von der nunmehrigen

rechtlichen Geſinnung des ehemaligen Beleidi

gers ungewiſs, dieſe aber doch möglich iſt,

dagegen andrerſeits der ehemalige Beleidiger

zwar den nunmehr gegen ihn widerrechtlich

fortgeſetzten Zwang abzuhalten und ſich zu

vertheidigen berechtiger iſt, jedoch nicht ſicher

wiſſen kann, ob der Andere nicht auch recht

lich denke und nur für ſein Recht und für ſei

ne Sicherheit ſtreite, die ihm in Gefahr zu -

kommen ſcheint, mithin in ſofern mit Unrecht

gewaltſam behandelt werde. Da eines Jeden

Geſinnung dem Andern immer zweifelhaft

bleibt, und doch die Gewiſsheit von einer fe

- - * ſten



ſten rechtlichen Denkart jedes Andern auf bei

den Seiten allein Ruhe geben und jede Anſtalt

zum Zwange unnöthig machen kann: ſo kann

keine von beiden Parteien der andern die Grän Le

ihres Zwangsrechts beſtimmen, ſondern jede kann

über den Umfang des ihrigen nur durch ihr ei

genes Gewiſſen entſcheiden. Wie ſoll nun al

les gegenſeitige Mistrauen – welches Keinem,

um ſeiner ſo vieler Gefahr ausgeſetzten Sicher

heit willen, verdacht werden kann, und wel

ches ihn allerdings tu phyſiſchen und nothwen

dig mit Zwange verbundenen Vertheidigungs

anſtalten berechtiget – völlig gehoben, und

dadurch der Zuſtand der Feindſeligkeit und des

Krieges von einem Zuſtande der Ruhe und des

Friedens verdrängt werden?

Daſs es ein Zwangsrecht überhaupt ge-

ben müſſe, leuchtet ſogleich ein, weil ſonſt die

rechtmäſsige Freiheit geſetzwidrigen Anma

ſsungen preisgegeben werden, die Vernunftfo

derung alſo ohne Effekt bleiben, das Rechtsge

ſett, ſich ſelbſt widerſprechen würde: denn da der

Zweck deſſelben Freiheit nach allgemeinen Geſe

tten iſt, ſo muſs es zugleich die Verhinderungund

Beſchränkung der geſetzloſen Freiheit, mithin um

des Rechtes willen die Abhaltung und Ahndung

des Unrechts verlangen, und eben dadurch die Be

fugniſsertheilen, den rechtswidrigen Freiheits

gebrauch zu verhindern, d. h. ihm Zwang ent

- 2. Theil. G" gegen
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gegen zuſetzen. Allein wann (in welchem

beſtimmten Falle) die Ausübung des Zwangs

rechts ſelbſt rechtmäſsig ſei, und wie weit ſie

ſich erſtrecken dürfe, ohne ungerecht zu ſeyn,

zu entſcheiden, hat viel Schwierigkeiten, weil

die Ueberzeugung von der ernſtlichen Ueber

nahme des Geſetzes, als mit welcher derZwang

aufhören ſollte, von keiner Partei der andern

in dem Lum völligen Abſtehen von allemZwan

ge hinreichend bewegenden Grade der Feſtig

keit und Gewiſsheit gegeben werden kann, im

Gegentheil blos auf Treue und Glau

ben ſeine Freiheit und Perfönlichkeit dem

Einfluſſe der Andern bloszuſtellen, Nieman

den zutumuthen iſt. " -

So lange der Eine nicht für alle Zu

kunft ſicher vor den Angriffen des Andern

iſt, ſieht er ſich genöthigt, dieſen, dem er nicht

trauen kann, mit Gewalt von ſich abzuhalten,

und ſo weit durch Zwang einzuſchränken, daſs

gar keine Beeinträchtigung zu beſorgen iſt. Al

lein dieſs Zwangsrecht im Zuſtande der eignen

Unſicherheit ſteht auch dem Andern Tu.

Keiner kennt die inneren Geſinnungen des An

dern; Keiner kann ſeine Sicherheit auf die an

genommene Redlichkeit des Andern ankommen

laſſen; Jeder muſs immer wider heimliche oder

offene Angriffe auf ſeiner Hut ſeyn, ſo lange er

nicht gegen alle Gefahr völlig geſchützt iſt.

Wie
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Wie ſoll aber die Ueberzeugung von der Un

möglichkeit, je in ſeinen Rechten gekränkt und

verletzt zu werden, ſich erlangen laſſen und da

durch alle Bereitſchaft zur Gewalt, alle Feind

ſeligkeit, aller Streit aufgehoben werden? Je

der muſs ſich kraft ſeiner Freiheit und Perſön

- lichkeit ein Zwangsrecht überhaupt wider jede

Verletzung ſeiner Urrechte zuſchreiben: aber

wie ſoll er daſſelbe ausüben, ohne ſelbſt der

Perfönlichkeit. Andrer in keinem Stücke zuna

he zu treten, und ohne ſeinen Zweck, eigene

Sicherheit, zu verfehlen? Beide Parteien kön

nen nur dann die Waffen niederlegen, wenn ſie

von einander nichts zu fürchten haben; allein

dieſs letzte, dieſe gegenſeitige Sicherheit iſt nur

möglich, wenn ſie die Waffen niederlegen und

ſich ſelbſt aller Ausübung der Gewalt, aller An

wendung desZwangsrechtes begeben, ſo daſs bei

den darüberkein Zweifel übrig bleiben kann. Sie

müſsten alſo, um einenZuſtänd der Sicherheit und

des Friedens au begründen, eben dadurch, daſs

ſie die Waffen ſelbſt niederlegen, ſich ſelbſt aller

eigenen Ausübung ihres Zwangsrechtes bege

ben, mithin einander frei und ungeſtört laſſen,

– ſich einander ihre gante künftige Sicherheit

verbürgen. Soll der Kriegszuſtand aufhören,

ſo muſs denen, welche mit einander in Gemein

ſchaft kommen können, ihre völlige Sicherheit

für alle Zukunft ihres Beiſammenſeynsgegenſei

- G 2 , tig
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tig auf eine unzweifelhafte Weiſe verbärge

ſeyn: dann muſs Jeder einſehen, daſs der Ande

re nicht etwa nur wahrſcheinlicher Weile frem

de Rechte gewiſſenhaft heilighalten werde, ſon

dern daſs er phyſiſch unvermögend ſei, die

Freiheit der Andern zu verletzen, und von je

dem Verſuche einer ſolchen Anmatsung durch

die ihm dabei drohende Gefahr ſeiner eigenen

Freiheit abgeſchreckt werde. Sollen alſo die

Menſchen in Gemeinſchaft mit einander als freie

Weſen leben, ſo muſs jeder den Gebrauch ſei

ner äußeren Freiheit auf die Bedingung ihrer

Verträglichkeit mit der Freiheit von Jedermann

nach allgemeinen Geſetzen einſchränken, denn

nur dadurch entſteht ein Rechtsverhältniſs,

während auſserdem die Freiheit des Einen der

Freiheit des Andern aufgeopfert werden, mit

hin ein Verhältniſs der Gleichheit und freien

Gemeinſchaft hinwegfallen würde. Nun iſt aber

die zum rechtlichen Beiſammenſeyn nothwendi

gewechſelſeitige freie Selbſtbeſchränkung durch

den Begriff von der Freiheit aller Uebrigen ab

hängig und bedingt von der gegenſeitigen thä

tigen Anerkennung der Freiheit: ſo lange dieſe

ungewiſs iſt, findet das Zwangsrecht Statt, ſei

ne Sicherheit zu begründen und wider mögli

che und wirkliche Angriffe zu vertheidigen:

dieſes Zwangsrecht aber, welches dem Einen,

wie dem Andern, um der Erhaltung ſeiner#
- - - recn
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rechte willen, zukommt, verfehlt ſeinen

Zweck, die gemeinſchaftliche Sicherheit, wenn

es von dem ſeiner Sicherheit wegen in Furcht

geſetzten, mit Gefahr Bedrohten und eben

durch dieſe Unſicherheit Beleidigten ſelbſt

ausgeübt wird. Denn alsdann dauert die ge

genſeitige Anfeindung und Verfolgung immer

fort, weil Keiner auf bloſsen Glauben an die

Redlichkeit des Andern (ſelbſt wenn dieſer die

Waffen niedergelegt hätte) ſeine Sicherheit und

Freiheit blosſtellen kann. Beide Parteien müſs

ren daher die Ausübung ihres vertheidigenden

Zwangsrechtes, welche nur die wechſelſeitige

Feindſeligkeit erhalten würde, der Uebermacht

eines Dritten anvertrauen, welcher zur Ver

hindrung und Zurücktreibung alles Unrechts

Auftrag und Kraft hätte, und alſo an ihrer

Statt das Zwangsrecht ausübte.

Durch dieſe gemeinſchaftliche Unterwer

fung unter eine das Zwangsrecht ausübende

Obermacht würden ſie ſich gegenſeitig ihre

Sicherheit vor einander verbürgen, indem ſie es

ſich dadurch ſelbſt phyſiſch unmöglich machten,

das Recht zu verletzen: dadurch würde alle

Selbſthülfe aufgehoben, und der Zuſtand

des Friedens begründet, welcher unmöglich

war, ſo lange ein Jeder Richter in ſeiner eige

nen Sache ſeyn und ſein Zwangsrecht ſelbſt aus

2. - G3 übel
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üben wollte. So entſteht eine Verbürgung der

Sicherheit für die Zukunft, eine Garantie oder

Gewährleiſtung derſelben, und ein gegründetes

Zutrauen der Parteien gegen einander, welches

die Bedingung der Einſtellung aller Feindſelig

keiten und Kriegszurüſtungen iſt. So lange

Jeder Richter in ſeiner eigenen Sache ſeyn und

ſich ſelbſt fecht verſchafen will, iſt er mit

Grunde dem Andern verdächtig, und ein ge

genſeitiges Zutrauen bleibt unmöglich: aber ſo

bald beide Parteien und Alle gegen einander

die Ausübung des Zwangsrechts, und folglich

die ganze phyſiſche Macht und das Recht des

Gerichts über allejetzigen undkünftigen Rechts

ſtreitigkeiten einem Dritten übertragen, von

dem keine weitere Appellation Statt findet, ſo

fällt mit der verdächtigen Parteiligkeit eines

Jeden für ſich ſelbſt, und mit dem Entſchei

dungsmittel durch zufälliges Uebergewicht an

phyſiſcher Kraft, der Grund zum gegenſeitigen

Mistrauen und zur Feindſeligkeit hinweg, und

Jeder verbürgt durch dieſe unbedingte Unter

werfung unter eine das Recht verwaltende und

au führende Obergewalt jedem Andern auf alle

Zukunft ſeine Sicherheit. Durch dieſe Unter

- werfung beraubt ſich Jeder ſelbſt der Freiheit,

geſetzlos und rechtswidrig zu handeln, indem

die in dem Dritten vereinigte Gewalt alles wi

derrechtliche Beginnen vereitelt, jede Anma

X ſsung
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ſsung das Recht zu verletten zurücktreibt und

durch Zwang verhindert.

Die Ausübung des zwangsrechts findet al

ſo bei jedem Einzelnen darin ihre Gränte, daſs

Jeder den Andern von der Aufhebung ſeiner

Geſetzloſigkeit, und von der völligen Uebernah

me des Rechtsgeſetzes unwiderſtehlich über

zeugt. Indem Jeder auf die eigenmächtige Aus

übung ſeines natürlichen Zwangsrechts Verzicht

thut, und dieſelbe einem gemeinſchaftlichen

Oberhaupte überträgt, entſpringt ein rechtli

cher Zuſtand. Dieſer war nicht möglich,

ſo lange der vermeinte oder wirklich Beleidigte

ſelbſt ſein Zwangsrecht ausüben wollte, weil

der Entſcheidungsgrund über die Gränze deſſel

ben nicht äuſserlich mit Sicherheit erkannt, ſon

dern nur durch das Gewiſſen eines Jeden innerlich

gegeben werden konnte. In wiefern demnach -

mit der Selbſthülfe jeder Partei gegen die

andre kein rechtlicher Zuſtand beſteht,

in ſofern iſt die Ausübung des Zwangsrechts

durch den Beleidigten ſelbſt war phyſiſch

aber nicht juridiſch möglich: und wenn es

dem zu Folge kein Rechtsverhältniſs Twiſchen

Perſonen ohne Unterwerfung unter ein gemein

ſchaftliches Rechtsoberhaupt, d. h. auſser

dem Staate, und (wie ſich noch in der Folge

ergeben wird) ohne poſitives Geſetz gäbe,



\

-

-

- IQ4 –

ſo würde das Objekt des eigentlichen Natur

rechts, mithin die Wiſſenſchaft von ei

nem ſolchen verneinten Verhältniſſe ſelbſt, hin

wegfallen. Nur in einem gemeinen Weſen

und unter poſitiven Geſetzen iſt ein recht

liches Verhältniſs Twiſchen den Menſchen

möglich, und es kann alſo kein eigentliches Na

turrecht geben. -

Die Unterwerfung unter ein Rechtsober

haupt muſs freiwillig und aus eigener Ueber

7eugung geſchehen; denn ſie hat nicht die Auf

opferung, ſondern die Erhaltung der perſönli

chen Freiheit zum Zweck. Sie beſteht zwar

bei jedem Einzelnen in dergänzlichen Veräuſse

rung ſeiner Macht und ſeines Rechtsurtheils,

in der völligen Verzichtleiſtung auf ſeine eigne

Beurtheilung des Umfangs ſeiner Rechte und auf

ſeine eigene Vertheidigung, in der durchgän

gigen Niederlegung ſeiner Rechte in die Hände

eines Dritten: aber dieſe Unterwerfung kann

nur unter der Bedingung einen rechtli

chen Zuſtand begründen, daſs ſie weder

blind noch ert, wungen, ſondern mit Ein

ſicht in ihre Zweckmäſsigkeit und mit Freiheit

geſchehe. Sie erfodert alſo die Ueberzeugung,

daſs vermittelſt ihrer der Perſon, welche ſich

einer rechtlichen Obergewalt unterwirft, voll

kommene Sicherheit aller ihrer Rechte garan

tirt, und im Zuſtande dieſer Unterwürfigkeit
- ſo



ſo Recht geſprochen und verwaltet werden wer

de, wie es nach den nothwendigen Foderungen

ihrer eigenen Vernunft geſchehen müſste. Aber

nur gewiſſe feſtgeſetzte Regeln, nach denen ge

richtet und jede Rechtsſtreitigkeit entſchie

den und jedes allgemeine oder beſondere

Recht der lndividuen beurtheilt und beſtimmt

werden muſs, d. h., Normen aller möglichen

künftigen Rechtsurtheile, nämlich poſitive

Geſetze machen die vollkommene Sicherung

der Rechte möglich. Dieſe Geſetze ſind nichts

andres, als Anwendungen der Rechtsregel auf -

- beſtimmte Objekte, Ausdrücke des nothwen

digen und unveränderlichen Rehtsgelettes in

Beziehung auf beſondre Fälle des menſchlichen

Lebens. Dieſe Geſetze müſſen öffentlich be

kannt gemacht ſeyn, und die Richtſchnur aller

möglichen Rechtsurtheile abgeben. An dieſe

halte ich mich als an Geſetze meiner eigenen

Vernunft, welche mir Sicherheit verheiſsen,

indem ich mich einem Rechtsoberhaupte unter

werfe und ihm die Erhaltungund Vertheidigung

meiner Rechte anvertraue. Der Wille alſo,

dem ich vernünftiger Weiſe mich ſoll unterwer

fen, dem ich die Ausübung meines Zwangs

rechts, mithin meine perſönliche Sicherheit ſoll

in die Hände geben können, muſs mir vollkom

mene Sicherheit für alle Zukunft gewähren, folg

lich ein feſter, beſtändiger, an das Ver

G5 nunft
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nunftgeſetz gebundener, zuverläffi

ger Wille ſeyn. Der Zwang, durch welchen

ich einem von mir für veränderlich erkann

ten Willen unterworfen werden ſoll, iſt wider

rechtlich: es bleibt mir aber lelbſt überlaſſen,

ob ich meine Rechte auf das Spiel ſetzen oder

aufgeben will, ſo weit ich die Rechte Andrer

nicht beleidige. .

So einleuchtend es iſt, daſs die den recht

lichen Zuſtand unter vernünftigen Weſen be

gründende Unterwerfung derſelben unter eine

oberſte Gewalt, welche alle Rechtsverletzung

durch Zwang verhindert, und für jeden Ein

zelnen ſein Recht des Gerichts und ſein Zwangs

recht ausübt, die Ueberzeugung von der durch

dieſes Verhältniſs feſt verbürgten vollkommenen

und durchgängigen Sicherheit aller Rechte und

dendaraufgegründeten freien Entſchluſs, in dieſes

Verhältniſszutreten, vorausſete, um dem Sinn

und Zweck des Rechtgeſetzes nicht zu widerſpre

chen: ſo ſchwierig iſt es, dem erſten Anblicknach

zu erklären, wiedenn nun eine ſolche Garantie für

die Sicherheit aller Rechte auf alle Zukunft völ

lig hinreichend gegeben werden, und, da ſie

von einem allgemeingültigen Willen, d. h. von

der Nothwendigkeit und Unveränderlichkeit

des Geſetzes in dem Einfluſſe des Rechtsober

hauptes auf alles ihm Untergebene, erwartet

wird, wie denn dieſer Wille oder das Geſetz,

- 1II.
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im wirklichen Leben herrſchend oder allge

mein geltend gemacht werden und alle Verfü

gungen der oberſten Gewalt leiten und allein

beſtimmen könne? Es iſt alſo die Aufgabe tu

löſem: wie den Mitgliede eines gemeinen We

ſens die Alleinherrſchaft und Allgewalt des Ge

fettes in ſeinem ganten nun eingegangenen Ver

hältniſſe garantirt werden könne, indem von

dieſer Obermacht des Geſetzes allein ſeine völli

ge Sicherheit und überhaupt ein rechtlicher Zu

ſtand zu erwarten, und in dieſer ſichern Erwar

tung allein die Unterwerfung möglich iſt? die

Frage iſt alſo: wie wird das Geſetz, eine

Macht ?

Da das Syſtem der Normen aller künfti

gen Rechtsurtheile oder der poſitiven Geſetze,

welches ſchlechthin das Geſetz oder das

poſitive Geſetz genannt wird, eine unwi

derſtehliche Kraft haben ſoll, alles Unrecht zu

verhindern, und überhaupt alle Angriffe der

rechtmäſsigen Freiheit abzuhalten und zu ver

eiteln: ſo muſs in dieſem Geſetze der allge

meine vernünftige Wille der Perſonen

ausgedrückt ſeyn, die unter ſeinem Schutze

beiſammen leben wollen, und dieſer Wille muſs

noth wendig und unveränderlich ſeyn.

Wie läſst ſich aber erwarten, daſs das Geſetz,

wirklich ohne Ausnahme und mit hinreichen

dem Nachdrucke werde im Ausübung gebracht

werden?

A
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werden? Von der bloſsen Willkür eines Ein

zelnen, als Individuums, läſst ſich dieſs nicht

erwarten, und auf ſie läſst ſich daher auch kei

ne zur rechtlichen Unterwerfung zulängliche

Garantie der Sicherheit bauen. Ein völliger

zuverläſſiger Wille könnte nur der heiſsen, von

dem man überzeugt wäre, daſs er im Wollen

und Ausführen des Geſetz mäſsigen oder

des Rechts allein Macht beſäſe, in rechts

widrigen Unternehmungen aber nicht, und

durch jedes ungerechte Beginnen ſich ſelbſt ent

kräften würde. Wie lieſse ſich alſo ein

Wille denken, der allein im Wollen

des Geſetzes und des Rechts eine

Macht wäre? oder wie kann alle in der

gerechte Wille übermächtig ſeyn?

Die Macht des Geſetzes, als des allge

meingültigen Willens, entſpringt aus der Ver

einigung der freien Weſen wider jedes Un

recht, das etwa Einzelne in ihrer Mitte oder

Feinde von auſsen ihnen antuthun ſich erküh

nen möchten. Vereinigen ſich Alle, das Ge

ſett, geltend und herrſchend zu machen, ſo

wird jeder widerſtrebende Wille eines Einzel

nen ungerecht, aber auch ohnmächtig ſeyn.

Da nun die Macht und Stärke der freien We

ſen auf ihrem Bunde beruht, dieſe Vereini

gung alſo ſelbſt ein unentbehrliches Mittel ab

- - giebt,
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gieht, den rechtlichen Zuſtand dauerhafter

Sicherheit unter den freien Weſen zu begrün

den und zu behaupten; ſo werden Alle ſich um

ihrer eigenen Sicherheit willen vereinigen müſ

ſen, und durch ihr gemeinſchaftliches Zuſam

menwirken über jeden ungerechten Willen die

Uebermacht behaupten. Sie vereinigen ſich

alſo, um der das Unrecht verhindernden Ue

bermacht willen, und jeder, der das Unrecht

will, trennt ſich eben dadurch von den Uebri

gen und verliert die bisher in dieſem Bunde be

ſeſſene Macht. Soll nämlich das Geſetz als Ue

bermacht wider alles, auch das geringfügig

ſte, Unrecht herrſchen, ſoll das alleinige Wol

len und Ausführen des Rechts vollkommen

verbürgt ſeyn, ſo muſs die Ueberzeugung bei

der rechtlichen Unterwerfung verſchaft wer

den: die innere Organiſation der Ge

ſellſchaft enthalte einen alles Unrecht noth

wendig vereitelnden Zwang in ſich, ihre Natur

und Subſiſtenz ſei ſo an das Wollen des Ge

ſetzes und des Rechts gebunden, daſs jedes,

auch das geringſte rechtswidrige Beginnen eines

Eintelnengegen den Andern ſchon als Läſion und

Bedrohung Aller aufgenommen, und alſo in der

Angelegenheit Aller geahndet und nach beſtem

Vermögen gehindert, und demnach alles Un

recht überhaupt mit der klügſten Vorſicht und

durch die ſtärkſten Gegenmittel werde verhütet.

- Wern
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werden. Wenn nämlich die Gemeinſchaft

freier Weſen, unter der Bedingung der Erhal

tung ihrer Freiheit in ihrem Einfluſſe auf ein

ander, den Zweck des Rechtsgeſetzes und der

Unterwerfung unter daſſelbe ausmacht, ſo muſs

jede Unterbrechung dieſer Gemeinſchaft, wel

che aus einem ungerechten Willen eines Eintel

nen entſpringt, dem gemeinſchaftlichen Willen

aller Uebrigen widerſtreiten, und als Läſion

deſſelben angeſehen werden. Dasjenige worü

ber (wie man a priori vorausſetzen kann). Alle

einig ſind, kann nichts andres ſeyn, als das Je

der ſoviel Freiheit erhalte, als in der Verbin

dung mit den andern freien Weſen möglich iſt,

mit einem Worte das Recht, welches durch

die Anwendung der Rechtsregel auf die ver

ſchiedenen beſondren Eigenſchaften und Situa

tionen der ein7elnen Perſonen - nämlich durch

das poſitive Geſett, feſtgeſetzt iſt. In die

ſem Anſpruche auf einen mit der Freiheit aller

Uebrigen verträglichen äußeren Freiheitsge

brauch kommt der vernünftige Wille Aller, ihr

Eigennutz mag noch ſo groſs ſeyn, am Ende

überein, wenn die Vernunft das Widerſtreiten

de in den Foderungen, welches ſich ſelbſt auf

hebt, hinwegrechnet, wie es nothwendig iſt,

um den allgemeinen zur rechtlichen Verfaſſung

allein tauglichen Willen rein zu erhalten.

Daſs
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Daſs nun der Wille der Gemeine, welcher

nie der ungerechte ſeyn kann, und daher alle Leit”

der übermächtige ſeyn muſs, auch immer

wirkſam ſei, iſt nur dadurch möglich, daſs

ohne die beſtändige Wachſamkeit, Thätigkeit

und Obergewalt des Geſettes die Geſellſchaft

ſelbſt in Gefahr ihrer Auflöſung gebracht wer

den würde, mithin die kräftige Äbhaltung und

Ahndung alles, auch des noch ſo unbedeuten

den, Unrechts eine gemeinfchaftliche

Angelegenheit und das Ziel des vereinigten

Willens Aller ausmachen müſste. Dieſes wird

aber nicht der Fall ſeyn, wenn jede einzelne

widerrechtliche Handlung nur im Namen des

ein telnen Beleidigten geahndet wird: viel

mehr iſt es nothwendig, daſs jede Rechtsverle

ttung, wie klein ſie auch ſei, als ein Zeichen,

das Geſett, werde nicht unverbrüchlich

reſpektirt, und als eine mittelbare Läſion der

ganten Gemeine angeſehen und aufgenom«

men werde. Nur dann wird die Garantie der

Sicherheit vollkommen ſeyn, wenn jede Hand

lung eines Jeden geſetzlich wird, und mit

hin die ungerechte, falls ſie vom oberſten Wil

len nicht geahndet würde, jeden Andern zu

demſelben Betragen (gleich als ſei es vom Ge

ſetz erlaubt) berechtigen müſste, ſo daſs alſo

das eigene Intereſſe der Geſellſchaft für ihre

Selbſterhaltung nöthigt, jede verehs
- - AS.
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als öffentliche, d. h. wider Alle (obgleich

nicht nothwendig unmittelbar) begangene,

Ungerechtigkeit zu betrachten und in der An

gelegenheit Aller zu ahnden, und folglich

alle Kräfte zur Verhinderung des Unrechts auf

zubieten. - -

Aus dem bisher Vorgetragenen ergiebt

ſich die Zweckmäſsigkeit der Lintheilung der

Rechtslehre. Denn im erſten Kapitel wird dar

um das Urrecht abgehandelt, weil die Ver

letzung deſſelben den Eintritt des Zwangs

rechts allein möglich macht, von welchem

im zweiten Kapitel die Rede iſt: da aber dieſes

nicht durch den Beleidigten ſelbſt ausgeübt wer

den kann, wenn ein rechtlicher Zuſtand be

gründet werden ſoll, ſondern nur in einem ge- -

meinen Weſen, durch einen, Dritten, wel

chem von beiden Parteien ihre ganze phyſiſche

Macht und ihr Recht des Gerichts übertragen

worden iſt, vollkommene Anwendung erhält,

ſo handelt das dritte Kapitel ſchicklich vom

Staatsrechte oder dem Rechte in ei

nem gemeinen Weſen. ,
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Erſter Abſchnitt

der staatsrechtslehre,

Vom Staatsbürgervertrage.

A

§ 17.

A. Entwicklung des Begriff vom Vertrage über

haupt.

. Zu einem Vertrage gehören zwei (natürli*

che oder myſtiſche) Perſonen, welche daſſelbe

Objekt zum ausſehlieſsen den Eigen

thum wollen. Dies muſs daher ſeiner Natur

nach ihren Zweckbegriffen unterwor

fen bleiben können (worin das Eigenthum

beſteht ſ. § II. im Ausz. des 1. Tll. dieſer Rechts

lehre S. 2es. 206), und ſich doch blos als aus

ſchieſsendes Eigenthum jeder Partei von ihnen

benutzen laſſen. Da durch den Vertrag ein

(gegenwärtiger oder zukünftiger) Rechts

ſtreit vermittelt werden ſoll, ſo müſſen beide

Parteien das gleiche Recht auf die Sache ha

ben. Der Vertrag ſetzt alſo zwei materiel

* - - - - - H 2. - le

v -
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Y

le (d. h. auf ein Objekt ausgehende) Privat

swillen voraus.

2. Zum Vertrage wird erfodert eine Ver

einigung des Willens beider Parteien zur gütli

chen Beilegung ihres Rechtsſtreits d. h. ein for

mal it er gemeinſamer Wille. ,

. . 3. Der Vertrag erfodert den materiali

ter gemeinſamen Willen d. h. die beiderſeiti

- ge Beſchränkung des Privatwillens.

4. Feſtſetzung des gemeinſamen Willens,

als eines dauernden und das ganze künftige

rechtliche Verhältniſs der Parteien zu einander

- beſtimmenden Willens, iſt dem Vertrage we

ſentlich. Verletzung des Vertrags hebt ihn

und das durch ihn begründete Rechtsverhält

niſs auf, ſtellt alſo das vor dem Vertrage gültige

Verhältniſs wieder her; der Beleidigte iſt mit

hin nicht rechtlich verbunden, ſich mit dem

bloßen Schadenerſatze zu begnügen.

B. vom Staatsbürgervertrage insbe

ſondere.

I. -

Erſter Theil des Staatsbürgervertrags: der Ei

g entbums - oder Civilvertrag. - -

Kein rechtliches Verhältniſs ohne poſitive

Gränzbeſtimmung des FreiheitsgebrauchsÄ
- - Indi

» - -

-

-

-
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Individuums (d.i, ſeines Eigenthums im weite

ſten Sinne)

Daher erfodert der Staatsbürgervertrag,

daſs jeder Einzelne mit allen Uebrigen,

als Ein 7, elnen, über ſein Eigenthum, ſeine

Rechte und Freiheiten, und über die Gränzen

ſeiner natürlichen Rechtsanſprüche, einig werde.

Jeder ſetzt ſein ganzes Eigenthum als Un-

terpfand ein, daſs er das Eigenthum aller Ue

brigen nicht verletzen wolle. Eines Jeden Ei

genthum wird von jedem Andern nur ſo lange

anerkannt, als das Eigenthum des letzten von

jenem geſchont wird, und die geringſte Verle

tuung hebt den Vertrag auf, und berechtigt den

Beleidigten, dem Beleidiger Alles zu nehmen.

(§ 7 A 4) W

Nur zu Folge des Eigenthumsvertrags kann

das, zwar in einer gewiſſen Rückſicht an die

Einzelnen vertheilte, Gebiet Aller auf der

Oberfläche der Erde eine Wirkungsſpähre für

Alle ſeyn. -

Das Civilgeſetz im engern Sinne be

deutet den auf Objekte gehenden (materia

len), die Gränte der Freiheit aller Individuen

beſtimmenden, Willen, als Reſultat aller geſchloſ

ſenen einzelnen Verträge, und als Grundlage

« . H 3 - aller
- -
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- aller poſitiven Geſetze über Eigenthum, Erwerb,

Freiheiten und Privilegien in dem Staate.

II.

Zweiter Theil des Staatsbürgervertrags: der

Schutzvertrag. ,

In dieſem Vertrage verſpricht Jeder allen

Ein Lelnen als ſolchen, ihnen das anerkannte Ei

- genthum durch ſeine Kraft ſchützen zu helfen,

- unter der Bedingung, daſs ſie das ſeinige ſchü

tuen helfen.

Vertrag und das durch ihn begründete

Recht fallen hin, wenn eine Partei die Bedingung nicht erfüllt. Y

III.

Der Schutzvertrag geht auf eine poſiti

ve Leiſtung, der Eigenthumsvertrag aber

auf eine bloſse Unterlaſſung (nämlich

des Angriffs auf die zugeſtandenen Rechte der

Andern) - -

Ob Jemand ſeine durch den Schutzvertrag

übernommene Verbindlichkeit erfülle und ſo

nach dem Andern Verbindlichkeit auflege oder

nicht, hörte nur dadurch auf problema

tiſch zu ſeyn, und würde gewiſs, wenn der

bloße Eintritt eines Jeden in den Staat Ä
- - 1E



die Erfüllung des Schutzvertrags bei ſich führ

te, Werk und That Eins und Daſſelbe würden.

Dieſe Bedingung der Rechtskräftig

keit des Schutzvertrags gilt für alle Leiſtungs

verträge überhaupt. -

IV.

Dritter Theil des Staatsbürgervertrags: der Ver

einigungsvertrag.

Daſs im bloſsen Vertrage über den Schutz

unmittelbar die Leiſtung liege, wird eingerich

tet, indem mit dem Staatsvertrage und durch

ihn eine ſchützende Macht zuſammenge

bracht wird, zu welcher Jeder mit ſeinem Ein

tritte in den Staat ſeinen Beitrag giebt.

Jedem wird ſein Beitrag zur ſchützenden

Macht, als Bedingung ſeines Eintritts in den

Staat, abgefodert, und zwar von Allen für Je

den, welcher angegriffen wird. Die Unge

wiſsheit, welches Individuum ein zu befürch

tender Angrifftreffen werde, der unbeſtimm

te Begriff des zu beſchützenden, iſt das Ver

einigungsband Aller. Denn Jeder muſs

um ſeiner Selbſterhaltung willen die Erhaltung

aller Uebrigen wollen. -

H 4 Den
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-

Den Vereinigungsvertrag, welcher

erſt den Eigenthums - und den Schutzvertrag

ſichert und alle in ihrer Vereinigung tu einem

Bürgervertrage macht, beſteht in demjenigen

Vertrage der Einzelnen mit den Einzelnen, als

einen Ganten, durch welche ſie Theile eines

organiſirten (d. h. aus lauter ſich wechſel

ſeitig wie Zweck und Mittel erhaltenden Glie

dern beſtehenden) Ganzen werden.

- - V.

Vierter Theil des Staatsbürgervertrags: der Un.

terwerfungsvertrag.

- - Jeder giebt zur ſchützenden Macht ſeinen

Beitrag; d. h. er giebt ſeine Stimme zur Er

nennung der Magiſtratsperſonen, zur Sicherheit

und Garantirung der Konſtitution, ſeinen be

ſtimmten Beitrag an Kräften, Dienſtleiſtungen,

Produkten in Natur oder in Geld. Die ſchü

tzende Macht oder der beſchützende Körper

beſteht aus Theilen deſſen, was den Einzelnen

angehört: Alle machen, ſo weit ſie im beſchü

tzenden Körper begriffen ſind, die (Jeden in ſei

nen Rechten, mithin in Allem, was er beſitzt,

beſchützende) Staatsgewalt, und, vermö

ge ihres Schutzbeitrages, den Suverän aus,

Die Abgaben ſind in einem freien d. h. mic

- - einem



– I 2 1 -

#

einem Ephorat verſehenen Staate Ausübungen

der Suveränität. *

In wiefern das reclle Ganze des Staats alle

Beeinträchtigung der Rechte aller Einzelnen

als ihm ſelbſt geſchehen anſehen muſs,

iſt es Eigenthümer des ganzen Beſitzes und

der Rechte aller Einzelnen. Zum freien

Gebrauche aber iſt nur das, was jeder Ein

Telne für die Staatslaſt beizutragen ſchuldig iſt,

Eigenthum des Staats, und jedes Individuum

hat in Rückſicht alles Uebrigen völlige per

ſönliche Freiheit, deren Sicherung eben

Zweck der Staatsgewalt und des Staatsvertrags iſt.

-

-

Der zum Staatsbürgervertrag gehörende

Unterwerfungsvertrag findet Statt, in

wiefern derEinzelnedurch dasGeſetz beſchränkt,

der ſchüttenden oder Staatsgewalt, und, auf

den Fall der Verletzung ſeiner Bürgerpflichten,

dem Ganzen oder dem Suverän als ſeinem

Richter, mit ſeinem ganzen Vermögen unter

worfen iſt. \.

Der Staatsbürger iſt, ſeinem öffentli

chen Charakter nach, Theilhaber an der Su

veränität; ſeinem Privat charakter nach,

freies Individuum; und nur dadurch, daſs er

ſeine Bürgerpflichten nicht erfüllt, Unter-,

- H 5 thanz



th an; mithin iſt der Unterwerfungsvertrag nur

hypothetiſch.
-

\

Der Staatsbürgervertrag iſt dem

nach ein ſolcher, den jeder Einzelne mit dem

reellen Ganzen des ſich durch die Verträge mit

den Einzelnen bildenden, durch ſie ſich ſelbſt

erhaltenden (d. i. organiſirten) Staats ſchlieſst,

und wodurch er mit dieſem Ganzen, einem

Theile ſeiner Rechte nach, zuſammenflieſst, da

für aber die Rechte der Suveränität erhält.

Zweiter Abſchnitt

der staatsrechtslehre.

Von der bürgerlichen Geſetzgebung.

§. 18. - - -

Ueber den Geiß des Civil- oder Eigenthumsver

trags.
- -

I.
-

Der Eigenthumsvertrag iſt, in wiefern er

jedes Einzelnen Rechtsverhältnis gegen alle

Eintelnen im Staate begründet, die Grundlage

der Civilgeſetzgebung oder des bürgerlichen
lRechts.

- Im



Im Eigenthumsvertrage wird jedem Einzel

nen ein beſtimmter Theil der Sinnenwelt, als

Sphäre ſeiner Wechſelwirkung mit derſelben,

ausſchlieſsend zugeeignet, und unter den beir

den Bedingungen 1) daſs er die Freiheit aller

Uebrigen in ihren Sphären ungeſtört laſſe

und 2) ſie gegen den Angriff von einem Drit

ten durch ſeinen Beitrag ſchützen helfe,

garantirt. -

So weit die ihm zugeſtandene Freiheit

ſich erſtreckt, nicht weiter erſtreckt ſich ſein

Eigenthumsrecht an die in ihrer Sphäre enthal

tenen Objekte. Von Allem, was ſeinem zu

geſtandenen Gebrauche dieſer Objekte nach:

theilig iſt, hat er das Recht Jedermann austu

ſchlieſsen.

Da meine Unterwerfung einer Sache un

ter meine Zwecke der erſte Grund alles Eigen

thums iſt, ſo muſs bei Schlieſsung des Bürger

vertrags der Zweck in den Sachen er

klärt und anerkannt werden, und nur die

ſer wird garantirt, und beſtimmt das Eigen

thum der Objekte. (.Th. §. u. Il.Th. § 7)

II. - -

In der gegenwärtigen Thätigkeit

des Menſchen iſt die Bedingung der Zu

- kunft,
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kunft, und in dem Wunſche der Zukunft

(in dem Verlangen der Fortdauer) die Noth

wendigkeit ſeiner gegenwärtigen Thätigkeit

enthalten. Der Schmerz, aber aus dem Be

dürfniſs der Nahrung (Hunger und

Durſt) iſt dasjenige gegenwärtige Dritte, wor

an, wenn die Fortdauer gefährdet wird, Bei

des, die gegenwärtige Thätigkeit und der

Wunſch und die Möglichkeit der Fortdauer

geknüpft iſt. Demnach iſt, ſo lange der

Menſch blos unter der Leitung der Natur

bleibt, das Nahrungsbedürfniſs die ur

ſprüngliche Triebfeder, und deſſen Befrie

digung, mit einem Wort, der Zweck, le

ben zu können, der letzte Endzweck

des Staats und der höchſte und allgemeinſte

Zweck aller freien Thätigkeit, welcher mit der

Freiheit garantirt wird, und ohne deſſen Er

reichung die Freiheit und die Fortdauer der

Perſon gar nicht möglich wäre.

III.

Der letzte Zweck des ausſchlieſsend zu

geſtandenen Gebrauchs der Objekte innerhalb

einer gewiſſen Sphäre, iſt der, leben zu

können, welches däs abſolute unveräu

ſserliche Eigenthum aller Menſchen aus

macht. Die Garantie der Erreichung dieſes

Zwecks, der Grundſatz der vernünftigen Staats

" - - - verfaſ-
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verfaſſung: Jedermann ſoll von ſeines

Arbeit leben können – iſt der Geiſt

des Eigenthüms vertrags.

Sobald Jemand von ſeiner Arbeit nicht le

ben kann, iſt er nicht mehr rechtlich verbun-

den, das fremde Eigenthum anzuerkennen.

Zur Verhütung dieſer Unſicherheit müſſen Alle

von Rechtswegen und zu Folge des Bürgerver

trags von dem Ihrigen abgeben, bis er leben

kann. Der Beitrag zur Unterſtützung

des Noth leiden den iſt, als ein Theil des

nothwendigen Schutzes, eine Bedingung der

bürgerlichen Gerechſame. Der arme Bürger

hat ein abſolutes Zwangsrecht auf Unterſtü

tzung, wofür alſo die exſekutive Macht als für

einer Zweig der Staatsverwaltung verantwort

lich iſt. -

/

- - - - IV. " -

Bei der Verantwortlichkeit Aller für die

Möglichkeit, daſs Jeder von ſeiner Arbeit lebe,

und bei ihrer Verbindlichkeit zur Beiſteuer im

Fall der Unmöglichkeit, haben ſie das Recht

der Aufſicht, ob Jeder zum Leben hin

reichend arbeite, und wie er ſein

Staatsbürger eigenthum verwalte, und

übertragen dieſs Recht der für gemein-,
K ſchaft
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ſchaftliche Rechte und Angelegenheiten ver

- ordneten Staatsgewalt. *

- V. -

Angabe der im Eigentbumsvertrage enthaltenenHand.

lungen.

- a) Ohne Ausnahme zeigen. Alle Allen,

und bei der Garantie dem Ganzen, als einer

Gemeine, an, wovon ſie zu leben ge

denken. (Wer dieſs nicht vermag, kann zur

Anerkennung des fremden Eigenthums nicht

verbunden werden, alſo kein Staatsbürger

ſeyn.) - . . . -

b) Alle, und bei der Garantie die Gemei

ne, erlauben Jedem ſeine Beſchäftigung oder

Arbeit ausſchlieſsend in einer gewiſſen Rück

ſicht, d. h. ſie vergünſtigen ſeinen (ausdrück

lich angegebenen) Erwerb. (ſeder tritt daher

in eine gewiſſe Klaſſe der Bürger.)

c) Alle, und bei der Garantie die Ge- - -

meine, verbürgen Jedem die Erreichung ſeines

Zwecks durch ſeine Arbeit und die Mittel dazu.

(Daher wird im Bürgervertrage eine Unter

ſtützungsanſtalt nothwendiggetroffen,wor

über die Staatsgewalt : Oberaufſicht, Zwangs

recht und Gewalt hat.) -

„s
.

§. 19.



§. 19. . . .

Vollſtändige Anwendung der aufgeſtell

een Grundſätze über das Eigenthum.

I.

Die Naturanſtalt, den Menſchen zur freien

Thätigkeit zu nöthigen, beſteht in dem Bedürf

niſs und der Beſtimmung deſſelben (als eines

nicht nur überhaupt organiſirten, ſondern

auch für freie Bewegung artikulirten

Geſchöpfs), ſeine Nahrung aus beiden Reichen

der organiſirten Natur, dem Pflanzen- und dem

Thierreiche, zu ziehen. -

- Da eine hinreichende Menge von

Nahrungsmitteln Bedingung der Fortdauer

des Staats iſt, und die Natur, bei dem frei

willigen Beiſammenſeyn mehrerer Menſchen an

Einem Platze, einer Nachhülfe zur Beförde

rung und Vermehrung der Organiſation bedarf

ſo erfodert der Staat die Vermehrung des Pflan

zenreichs zur Nahrung für Menſchen und Vieh

durch Menſchen, welche ſich ausſchließend ih

# Pröduktion und Pflege widmen. Hieraus

lgt “ - - - - - - - - - - - - - - -

-

- . . . -
- - -

-

- . A. Das
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A. Das Eigenbum des Landbauers an

Grund und Boden.

. Das Recht des Landbauers auf ein

beſtimmtes Stück Grund und Boden iſt das

Recht, auf demſelben Produkte zu er

bauen, und jeden Andern von dieſem Anbaue

und von jedem andern demſelben wider

ſtreit enden (d. h. ſchädlichen) Gebrauche

dieſes Grundſtücks auszuſchließen.

Damit gewiſſes Recht ſei, werden die

Aecker, unter des Staats Garantie, vertheilt

und durch Grän 1. ſteine bezeichnet. Ver

rückung derſelben macht jenes unſicher bis

zu unauflöslichen Rechtsſtreitigkeiten, und iſt

daher unmittelbares Verbrechen gegen den

Staat. . . " - - -

Der Staat hat Aufſicht, ob derbloßeLand

chend bearbeite.

Der Landbauer muſs, als Staatsbürger

überhaupt, von den Produkten ſeiner Felder

bauer den Acker zu ſeinem Unterhalt hinrei

ſeinen beſtimmten Beitrag für die Staatsbedürf

niffe entrichten. Das nach Abzug dieſer Ab

gaben ihm Uebrige ſchützt der Staat. Nur die

Produkte des Landbauers, als an welchen ihm

die Subſtanz gehört, ſind ſein abſolutes

Eigenthum. / .

. f, - 2) Was
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2) Was auf dem angebauten Boden wild

wächſt, gehört dem Beſitzer deſſelben Init

Recht, weil es als ſeinem Zweck des Anbaues

unterworfen anzunehmen iſt, und eines Frem

den Dispoſition darüber ſeine eigene freie Dis

poſition und die Erreichung ſeiner ihm garantir

ten Zwecke hindern würde.

3) Un angebauter Boden iſt Eigenthum

der Gemeine und wird (der Subſtant, nach)

für eine künftige Ackervertheilung auf

gehoben. Aber die Accidenten dieſes

Bodens, d. h., was wild darauf wächſt, werden

(weil ſie ſonſt zwecklos umkämen) ge

braucht, und füglich für die öffentlichen

Zwecke der Gemeine verwendet, zu den

Staatseinkünften geſchlagen oder zu ei-

nem Regale gemacht,

- Anmerk uhg.

«) Da jedes Einzelnen Eigenthum

im Staate ausdrücklich im Vertra

ge beſtimmt worden ſeyn muſs, ſo

muſs im Vertrage der Einzelnen mit dem

Staatsganzen ausdrücklich beſtimmt

werden, ob alle oder welche wildgewach

ſenen Produkte als Regalien gelten ſollen.

So entſpringt z. B. in Anſehung der Hol

7.ung das Forſtrecht. Was alſo nicht

2. Theil. I be
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beſtimmt iſt, fällt dem erſten Bürger, der

ſich deſſelben bemächtiget, anheim, z. B.

Raff- und Leſeholt, Waldfrüchte u. d.

gl. auf dem noch Niemandes Zwecken un

terworfenen Boden. - -

6) Weil durch Kultur oder Anbau mehr Un

terhalt gewonnen wird, ſo müſſen nach

Bedürfniſs der Einzelnen die unangebauten

Ländereien 7.um Anbau vertheilt wer

den, ſo daſs z. B. auch der Holzbau durch

Kunſt getrieben werde. Dem Staate

wird hierbei ſein Verluſt am Gebrauche

der Accidenten, der nur dem unange

- bauten Boden anhing, durch Auflagen

- auf die neuen Aecker vergütet.

B. Vom Bergbau,

/ Der Bergbau iſt ein natürliches Re

gale, wie die Forſten, aus folgenden Gründen:

1) um ſeiner Unſicherheit willen für die Ernäh

rung der Einzelnen, bei der Ungewiſsheit der

Ausbeute 2) weil das durchſuchte beſtimmte

Stück Boden nicht wieder durchſucht werden

kann. - -

Das Eigenthum des Bodens unter

der Oberfläche iſt alſo der Gemeine (des

Staats)



Staats), die ihn von den Bergleuten, als

Lohnarbeitern, bearbeiten läſst.

- Alles, was die Natur im Uebergange von

der rohen Materie zu organiſirten Produkten

nach eigenen Bildungsgeſetzen hervorbringt

(Edelſteine, Bernſtein, Steinbrüche, Lehm

und Sandgruben u. d. gl.), hat der Staat das

Recht zu einem Regale zu machen, mithin

die Aufſuchung ſolcher Objekte ſich vorzube

halten, oder nur durch ausdrückliche Erlaub

niſs zu geſtarten:– auſserdem fallen ſie, als

Nieman des Eigenthum, weil nur das aus

drücklich gegebene, nicht ein ſtill

ſchweigend vorausgeſetztes, Geſetz,

von der Beſitznehmung ausſchlieſst, dem erſten

zufälligen Finder anheim.

Das Recht des Landbauers des Bodens an

Steinbrüche u. d. gl. auf demſelben gründet ſich

nicht auf ſein Eigenthum an dem Boden, ſon

dern auf das Stillſchweigen des Geſetzes. Sonſt

darf der Staat ſich wohl dieſes Stück Boden

zu vortheilhafterer Benutzung für die einzelnen

Bürger zueignen, und deſſen Verluſt dem Ei

genthümer erſetzen. -

C. Ueber Viehbeſitz, Fiſcherei und jagd. -

Das ausſchlieſsende Eigenthum

der Thiere kann nur durch den Eigen

12 thums
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-

th umsvertrag mit dem Staate erworben

werden. Von dem ausſchlieſsen den Be

ſitt, und der eigenen Ernährung und Zucht

des Thieres aber hängt der Genuſs der Vorthei

le ab, die es den Accidenten oder der Subſtanz,

nach gewähren kann.

1. Das Recht des Beſitzers auf ſein Thier,

das aus ſeiner Botmäſsigkeit entkommen, bleibt

und gründet ſich auf den urſprünglichen Ei

gen rh umsvertrag, durch welchen be

ſtimmte Thierarten im Staate auf immer

für Eigenthum ſchlechthin erklärt wer

„den. Der Entſcheidungsgrund dieſer Erklärung

iſt die Zweckmäſsigkeit dieſer Thierarten, ihren

Accidenzen nach, für die Bedürfniſſe der

Menſchen, die Möglichkeit ſie zu lähmen, und

die Nothwendigkeit ſie zu pflegen. Man nennt

ſie 7ahm es Vieh, welches dem Wilde

entgegengeſetzt wird, auf welchem an ſich kein

Eigenthumsrecht ruht. Das Eigenthumsrecht

an einer wilden, aber nun als Zuchtvieh einge

führten, Thierarr würde daher beſondere Ga

rantie, Sanktion und öffentliche Bekanntma-

chung erfordern.
-

So wie der Eigenthumsvertrag mit dem

Staate allein den Rechtsgrund des Beſitzes ent

hält, ſo hat der Staat auch das vollkommene

Recht,

/



-

Recht, das Halten gewiſſer Thiere zu

verbieten.

2. Welchem beſtimmten Beſitzer ein be

ſtimmtes (der Art nach überhaupt für Eigen

thum erklärtes) Stück Vieh angehöre, nach

Grund und Boden des Aufenthalts und nach

der unmittelbaren Obhut deſſelben zu entſchei

den, bleibt, bei der Möglichkeit der Inhabung

geſtohlnen oder verlaufenen Viehes,

zu ungewiſs; der Richter entſcheidet nach dem

Ausſpruch des thieriſchen Inſtinktes, durch

welchen getrieben das Thier dem Stalle, wohin

es gehört, zueilt. Nöthig aber wäre wider

Verwechslung des Viehes und zur Möglichkeit

des Beweiſes geſchehenen Diebſtahls die ge

richtliche Bezeichnung der Stärke des

Zuchtviehes und die Unverletzlichkeit der Zei

chen. Jeder Verkauf müſste nebſt dem Zei

chen des verkauften Thieres gerichtlich gemel

det werden. - . . .

3. Wenn der Gebrauch oder die Erhal

tung gewiſſer Thiere an einen beſtimmten Ort

gebunden iſt (dergleichen Fiſchteiche, Fiſchka

ſten, Vogelhäuſer ſind), ſo hängt das Eigen

thum des Thiers an dem Orte, und hört

auf, wenn das Thier ſich auſser dieſem Orte

befindet.

I 3 4. Wie
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4. Wie alles Eigenthum, wird auch das -

Eigenthum der Thiere in Beziehung auf die

Zweckmäſsigkeit zugeſtanden, welche die

mehreſten ihrer Subſtanz oder ihren Acciden

zen nach haben, und kann, nach dem urſprüng

lichen Vertrage und den darauf gegründeten -

Geſetten, auf die Subſtanz des Thieres be

ſchränkt ſeyn, ohne nothwendige Aufhebung

oder Beſchränkung des Eigenthums an ſeinen
Accidenten. -

In dem Stammthiere iſt dem Eigen

thümer zugleich deſſen ganze Nachkom

menſchaft zu eigen gegeben; jedoch kann

die Vermehrung der Heerden auf eine gewiſſe

- Anzahl beſchränkt ſeyn.

.

5. Den Widerſtreit, welcher zwiſchen

dem Eigenthumsrechte des Ackerbauers und

dem des Viehbeſitzers über die durch das

frei nach Nahrung ausgehende Thier entſtehen

de Ackerbeſchädigung ſich entſpinnt, hat der

Staat durch Geſetze nach dem urſprünglichen

Eigenthumsvertrage zu ſchlichten, denen zu Fol

ge entweder der Viehbeſitzer allein ſein Vieh

unter ſeiner Obhut halten, oderauch der Acker

bauer ſein Feld wohl vertäunen, und nicht nur

der durch Vernachläſſigung entſtandene Schade

erſetzt, ſondern auch auſserdem der Schuldige

- >. - e
- > A ge

f

-



geſtraft, übrigens aber anderweitiger Schade als

ein vom Staate zu tragendes Unglück angeſe-

hen werden muſs.

6. Den zahmen d. h. ſchlechthin nur

für Eigenthum erklärten Thieren ſind die wil

den entgegengeſetzt, welche ſich nicht äh

men und daher ihren Accidenzen nach nicht

brauchen laſſen, Niemandes Eigenthum ſind. In

wiefern nun der Gebrauch ihrer Subſtant, nur

durch ihren Tod möglich iſt, machen ſie ein

von der Gemeine nicht vertheiltes d. h. ein Ge

meingut aus.

Damit die wilde Fiſcherei in ord

nung getrieben werde, muſs die Benutzung der

ſelben nach beſtimmten Revieren Eintelnen aus

ſchlieſsend zugeeignet werden, welche in Rück

ſicht ihrer wie jeder andere Eigenthümer antu

ſehen ſind, aber weder einen ihnen unſchädli

chen Gebrauch deſſelben Ortes (z. B. die Schif

fahrt auf ihren Theilen der Flüſſe) verhindern,

noch einen neben ihnen autoriſirten (z. B. den

Feldbau an ihren Ufern) ſtören dürfen.

Vor dem eigentlichen und gröſsercn Wil

de, als vor einem ſchädlichen Feinde, jedes

Figenthum, und beſonders den Ackerbau zu

ſchützen, iſt Pflicht des Staats. Hierin beſteht

I 4 der
-
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der erſte Zweck der Jagd. Der Landmann

hätte daher das Recht, auf ſeinem Acker das

ſchädliche Wild zu tödten, ohne die zur Jagd

verordneten Perſonen erſt herbei zu rufen.

Bei den beträchtlichen vorheilen, durch

die ſich die Jagd ſelbſt belohnt und unterhält,

wird die Jagdgerechtigkeit am füglichſten

nach Revieren an Einzelne als ausſchlieſsendes

Eigenthum vertheilt; die vom Jäger erlegten

Thiere ſind aber erſt Eigenthum. Aber nur

unter der ausdrücklichen Bedingung, daſs das

Wild wirklich unſchädlich gemacht wer

de, und der Jagdeigenthümer allen durch das

Wild auf ſeinem Reviere angerichteten Scha

den erſetze, erhält der Jäger das Jagdrecht.

Das aufdem Acker erlegte Thier fällt dcm

Jagdeigenthümer des Reviers anheim, der den

angerichteten Schaden zu erſetzen ſchlechthin

verbunden iſt. Da der erſte Zweck der Jagd

Beſchützung der Kultur iſt, ſo iſt dem

Jäger die Ausrottung der Raubthiere und andrer
ſchädlicher Thiere aufzulegen. A

Die Jagd muſs, bei ihrem beträchtlichen

Er trage, der ſich mit Vernachläſſigung der auf

ihr ruhenden Verbindlichkeit mehrt, unter der

ſtrengen Aufſicht der Obrigkeit ſte

hen, aber, eben jener Emolumente wegen,

- - - und

W
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und weil die Obrigkeit ſonſt Partei des Land

manns und zugleich durch Nutzen und Ver

gnügen beſtochener Richter in dieſer ihrer ei

genen Sache wäre, von ihr veräuſsert werden.

D. Von dem Unterſchiede und von den

Rechten der Producent e n und der

Künſtler.

Mit dem allgemeinen Namen Producen

ten kann man die Klaſſen der Staatsbürger nen

nen, welche entweder, durch Ackerbau

und Viehzucht, der Natur bei Produktion

ihrer Produkte nachhelfen, oder durch Berg

bau, wilde Forſtbenutzung, wilde Fi

ſcherei und Jagd die ohne künſtliche Bei

hülfe erzeugten Naturprodukte blos aufſuchen.

Künſtler im weiteſten Sinn kann eine

zweite Klaſſe der Staatsbürger heiſsen, wel

che ſich blos der Verarbeitung und Zubereitung

der rohen Naturprodukte und Materialien für

die Zwecke der Mitbürger widmen. Dieſer ihr

Eigenthum beruht auf dem ausſchlieſsen

den Rechte zu ſolcher Bearbeitung, und man

nennt die Anzahl der ausſchlieſsend hierzu

berechtigten Bürger eine Zunft.

Der Künſtler ſind zwei Klaſſen: ) operari,

welche blos ihre Arbeit aufwenden, ohne Ei

I 5 gen



genthum des Stoffes, 2) opifices, welchen der

Stoff, den ſie bearbeiten, zu eigen gehört.

Pa ſie von ihrer Arbeit müſſen leben

können, ſo muſs den operariis Arbeit, den

optfilibus Waarenabſatz durch den Staat

garantirt werden,

Hinlängliche Menge und Tüchtig

keit der Arbeit verſprechen die Künſtler den

Andern, welche dagegen, ſie von ihnen zu

nehmen, verſprechen. Daher iſt die Prüfung

eines in die Zunft Aufzunehmenden, und Un

terhalt der Einzelnen von ihrer Kunſt, An

gelegenheit des Staats.

E. Von den Tauſchverträgen und von

der Kaufmannſchaft.

Zum Lebensunterhalt der Künſtler und

Producenten müſſen die Naturprodukte in hin

reichender Menge verſchaft werden. Der

Staat hat zu dem nothwendigen Tauſch für

ein Gleichgewicht zwiſchen rohen Pro

dukten und zwiſchen Fabrikaten und Arbeiten

u ſorgen, ſo daſs der Künſtler während der

Zeit ſeiner Arbeit genug zu leben erhalte.

Es dürfen nicht mehr Künſtler ſeyn, als

von den Landesprodukten ſich nähren können.

* - - Der

– ------
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Der Beſorgung des Tauſches, wodurch

Jeder haben könne, was er bedarf, widmet

ſich ausſchließend der Kaufmannsſtand,

eine beſtimmte Anzahl Bürger, welchen das

Recht zur Kaufmannſchaft als Eigenthum aus

ſchließend zugeſtanden wird.

Die Tauf ch verträge (do, ut des; fa

cio, ut facias; do, ut fücias; facio, ut des) ſte

hen unter der Garantie des Staats, wel

cher Geſetze darüber zu geben hat, ge

gen welche geſchloſſen ein Vertrag gar kei

ne, ohne welche eingegangen er keine recht

liche Gültigkeit hat, und dem Gebiet der Mo

ralität und Ehre anheimfällt.

Damit der Künſtler ſtets die gebührenden

Produkte für ſeine Arbeit haben und alſo von

derſelben leben könne, muſs ein höchſter

Preis der Lebensmittel und der gangbarſten

rohen Produkte für die Fabrikation feſtgeſetzt

werden, um welchen zu verkaufen der Produ

cent vom Staate wenigſtens durch Verkauf aus

eigenen Magazinen genöthigt werden könnte.

Für dem Producenten unentbehrliche

Fabrikate (als Werkzeuge des Ackerbaues, Al

les, was zur Produktion oder zum Auffinden

der Produkte gehört, wärmende Kleidung, Dach

und
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und Fach) muſs, wie für die Produkte, ein

höhter Preis geſetzt werden.

F. Von dem Gelde.

Eine bloſse Form, ein bloßes Zeichen

des Eigenthums und mithin alles Nützlichen

und Zweckmäſsigen, ohne die geringſte eigene

Zweckmäſsigkeit, iſt das Geld. Der Ge

brauch desſelben muſs nothwendig im Staate

eingeführt werden. Der Producent muſs ſeine

Produkte gegen Fabrikate, und, wenn er ent

weder dieſe überhaupt oder doch die angebot

nen jetzt nicht braucht, gegen Geld hinge

ben, und ſo verhält es ſich umgekehrt mit dem

Künſtler.

e Jeder muſs für ſein Geld zu jeder Zeit

Alles haben können, deſſen Genuſs überhaupt

der Staat garantirt hat; denn jedes Stück Geld

in den Händen einer Privatperſon iſt ein Zei

chen einer Schuld des Staates. . .

Die im Staate umlaufende Geldſumme re

präſentirt alles Verkäufliche auf der Ober

fläche des Staats. Steigt bei bleibender Geld

menge die Menge des Verkäuflichen, ſo mehrt

ſich in demſelben Verhältniſſe der Werth des

Geldes, deſſen Werth ſich vermindert, wenn

-
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die Menge des Verkäuflichen bleibt und die

Geldmenge ſteigt. -

Der Werth des Geldes muſs ſich blos auf

die allgemeine Meinung und Ueberein

kunft gründen, und es iſt um ſo beſſer, je

mehr ſeine innere Zweckmäſsigkeit gegen ſeinen

eingebildeten künſtlichen Werth verſchwindet.

Das Geld ſchlagen kommt nur dem

Staat e tu, weil nur er allen Eintelnen für

den Werth des Geldes Bürge feyn kann. Da

her ſind die Bergwerke ein nothwendiges

Regale.

Privatgebrauch (nicht aber zum Handel)

Die von den Produkten oder Fabrikaten

der Bürger abgezogenen Abgaben können

auch in Gelde (als dem durch den Staat ſelbſt

autoriſirten Zeichen aller Dinge) abgetragen

werden, müſſen aber, ihrer Gleichförmigkeit

wegen, und bei der Veränderlichkeit des

Werths eines Geldſtücks, auf Naturalien feſt

geſetzt ſeyn, ſo daſs es freiſtehe, in dieſen ſie

zu entrichten; im erſtern Falle iſt nach dem

Preiſe der gegenwärtig als Maasſtab der Abga

be angenommenen Sache zu bezahlen.

Das nach Entrichtung der Abgaben übri

ge Geld, ſo wie auch für eigenes Geld zum

Ver

-
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verſchafte vorräche, und alles zu eigenem Ge

brauch Eingekaufte (Mobilien, Kleidungsſtücke,

Prätioſen), iſt abſolutes reines Eigen

th um, über welches der Staat gar

kein Recht mehr hat. -

G. Vom abſoluten Eig enthum und vom

Haus recht e.

Der Staat iſt ſchuldig, das Geldeigen

thum und alles abſolute Eigenthum zu

ſchützen. Da in Anſehung deſſelben aber der

Staatsbürger der Aufſicht des Staats entzogen

iſt, ſo kann es der Staat nur unbeſtimmt d.

h. überhaupt ſchützen. Nämlich durch

den unmittelbaren, vom Staate (nach Tra

gung der Staatslaſten) Jedem zugeſtandenen

GÄ ueh der ſelbſterbauten, fabricirten

oder erkauften Güter wird ein Eigenthum

im Staate be Leignet und beſtimmt: durch

den unmittelbaren Gebrauch aber wird Etwas mit

dem Körper verknüpft: daher iſt alles in den

Händen, auf oder an dem Leibe Getra

gene als gegenwärtiges Eigenthum deſſen,

der es trägt, bezeichnet. Da aber auch das

für den künftigen Gebrauch Beſtimmte mein :

abſolutes Eigenthum ſeyn ſoll und nicht unmit

telbar immer mit meinen Körper verknüpft

ſeyn kann, ſo gilt als Surrogat des Körpers das

Haus
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Haus oder Gehäuſe im weiteſten Sinne (wo

hin das gemiethete Zimmer, die Lade, der

Koffer u. d. gl. gehören). -

Das Haus ſteht unmittelbar und Alles,

was darin iſt, mittelbar unter des Staats

Schutz und Garantie, ſo daſs der Staat zwar

gegen gewaltſamen Einbruch ſchütte,

aber doch ſeine Aufſicht und Gewalt nur bis

zum Schloſſe (als der Gränzſcheidung der

Staatsgewalt und der Privatgewalt) und in der

Regel nicht darüber hinaus auf das innerhalb

des Hauſes Begriffene, erſtrecke. Hierin be

ſteht das Haus recht. Was alſo mit Willen

und Wiſſen des Staats, d. h. nach Abzuge mei

ner Schuld an den Staat, in mein Haus gekom

men, iſt mein abſolutes Eigenthum und ſteht

unter meinem eigenen Schutze und meiner ei

genen abſoluten Herrſchaft.

H. vom Reebte auf Ehre.

Was im Hauſe (wo wir nicht mehr un

ter des Staats Aufſicht und Garantie ſtehen, und

uns daher in Rückſicht unſter perſönlichen

Sicherheit einander auf Treue und Glau

ben ergeben) vorfällt, iſt Privatſache.

Wer aber den auf Treue und Glauben ſtill

ſchweigend geſchloſſenen Vertrag über die ge

- gen
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genſeitige Sicherheit des Leibes und Gutes

bricht iſt ehrlos, d. h. er macht ſich alles

weitern Zutrauens unfähig,

Alles, was im Hauſe iſt, iſt an ſich der

Aufſicht des Staats entzogen, und durch ihn

nicht unmittelbar aſſekurirt: daher ich, wenn

mein Vertrag nicht unter des Staats Garantie

geſchloſſen war, bei dem Staate keine Hülfe zu

ſuchen habe. -

Da die Obrigkeit jedes Mal den wahren

Eigenthümer wiſſen muſs, ſo kann ein Garten,

ein Acker, ein Haus nur unter obrigkeit

licher Aufſicht veräuſsert werden: aber

baares Geld und Geldeswerth muſs als abſolutes

Eigenthum, ohne obrigkeitliche Autorität,

blos auf Treue und Glauben, ausgeliehen wer

den dürfen.

Um das abſolute Eigenthum der Staatsbür

ger gegen Ehrloſigkeit zu ſchütten (Recht und

Pflicht des Staats aus dem Eigenthumsvertrage),

kann der Staat nichts weiter thun, als alle Bür

ger gegen die ihm bekannten ehrlo

ſen Menſchen warnen.

Das Recht auf Ehre im Staate iſt das

negative Recht, nicht ohne ſein Verſchulden

für ehrlos ausgegeben zu werden. Die Ehre

- des
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des Bürgers aber iſt die Meinung. Anderer von

ihm, daſs er Treue und Glauben halte. Der

Staat garantirt dieſ Recht dadurch, daſs er und

alle Einzelnen auf den Eingriff in den natür

lichen Gang der Sachen und der Meinung über

dieſen Punkt Verzicht gethan haben.

- -

I. Vom Rechte der perſönlichen Sicber

heit und Unverletzlichkeit.
'

--

-

-

-

Auf die Freiheit und abſolute Un

verletzlichkeit des Körpers jedes Staats

bürgers gründet ſich die Möglichkeit des Staats

bürgervertrages und des Gebrauchs aller Rechte.

Daher wird ſie durch dieſen Vertrag nicht aus

drücklich garantirt, ſondern mit der Perſön

lichkeit zugleich ſtets vorausgeſetzt, und der

Angriff auf den Körper iſt Verletzung aller

Rechte des Bürgers auf ein Mal, folglich ein

Verbrechen im Staate. (I. Th. §. II. S.

205.206.) . . . . . .

Ein Angriff meiner Perſon auf öffent

iichem Gebiete (d. h. auſser dem Hauſe und

Allem, was unmittelbar dazu gerechnet wird,

z. B. dem Garten) iſt öffentliches Verbre

chen, z. B. gewaltſamer Einbruch ins Haus bei

Tage oder bei Nacht. - - -

- 2. Theil. K Der

º



Der Staat iſt zufolge des Bürgervertrags

verbunden, auch in meinem Hauſe mich mit

telbar und überhaupt zu ſchütten, und

daher die Klagen über Privatbeleidigungen an

zunehmen und Recht zu verſchaffen. Da der

Staat um den Tod und die Todesart ſeiner

Bürger ſich zu bekümmern verbunden iſt, die

Aer 7. te demnach unter ſeiner Aufſicht ſtehen

müſſen, muſs jede Privatperſon Recht und Ver

bindlichkeit haben, antuzeigen, was ſie von

Lebensangriffen weiſs, im Unterlaſſungsfall ſtraf

fällig werden, und der Anklage eines Repräſen

tanten des allgemeinen Willens aller einzelnen

Staatsbürger (eines Stellvertreters des Publikums,

welcher die gewünſchte, aber unmögliche Kla

ge des in ſeinem Hauſe Getödteten in der An

gelegenheit der allgemeinen Sicherheit über

nimmt) anheimfallen, wo keine Verzeihung

Statt finden kann."

- Vom Rechte der Selbſtvertbeidigung.

- Jeder hat das Recht, ein durch den

Staat nicht bezeichnetes (d. h. nur

durch An und Bei ſich tragen oder Im

Hauſe haben bezeichnetes) Eigenthum ſelbſt

mit Lebensgefahr des Angreifers zu ver

theidigen.

- -- - Der
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Der Angriff kann entweder unmittel

bar, oder mittelbar (als Angriff meines

durch meine Perſon geſchützten Eigenthums)

auf meine Perſon gehen, und ich habe in jedem

Fall das Recht der Selbſtvertheidigung,

weil des Staats Hülfe nicht ſogleich bei der Hand

ſeyn kann, der Angriff auf unerſetzbares

Eigenthum aber unverzügliche Vertheidi

gung fodert. - - -

Grund und Gränze des Selbſtverthei

digungsrechts liegen alſo in der Unmöglich

keit vom Staat vertheidiget 1. u wer

den. Aber ausſchlieſsende Bedingung eines

Selbſtvertheidigungsrechts iſt das Schreien

um Hülfe, die unmittelbare Auffoderung der

Hülfe des Staats in der Gefahr; ſie iſt recht

liche Pflicht, weil ſie es möglich macht,

das Publikum zum Zeugen der Unſchuld zu

erhalten, und giebt daher die Präſumtion der

Unſchuld: auſserdem kann die Selbſtvertheidi

gung der lügenhafte Vorwand eines

Mörders ſeyn. - -

- se

Durch das Geſchrei um Hülfe be

rechtige ich den Staat, mich gegen die Gefahr

in meinem Hauſe - (welches er auſserdem

nicht betreten darf) zu ſchützen. . . ,

- - - - - - -

- - K 2. Durch

/
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- Durch den Aufruf zur Hülfe erhält Jeder -

wieder das Recht und die Bürgerpflicht, un

mittelbar zu ſchütten. Dieſe Hülfe in

der Noth iſt abſolute Bürgerpflicht. -

Die zur Hülfe herbeigekommenen haben

nur die Ringenden zu trennen und den Fort

gang der Gewaltthätigkeit zu hindern; denn

das unmittelbare Schutzrecht gründet ſich auf

die gegenwärtige Gefahr. Die weitere

Hülfe und rechtmäſsige Entſcheidung

iſt nur vom Staate zu erwarten. -

Von Notbrechte.

Fällt die Möglichkeit des Beiſam

men beſtehens freier Weſen als ſolcher

hinweg, wie in der phyſiſchen Lage, da eins

von beiden ſich nur durch des andern Unter

gang retten kann, aufserdem beide untergehen:

ſo kann auch die Frage der Rechtslehre

nach der Art und Weiſe dieſer Möglichkeit,

mithin nach dem Recht ſelbſt, nicht Statt

finden. In dieſem Fall hat die Natur die Be

rechtigung für Beide, zu leben, zurückge

nommen, und die Entſcheidung fällt der phy

fiſchen Stärke und der Willkür anheim. Wenn

überhaupt die Frage nach dem Rechte wegfällt,

dann giebt es eben ſo wenig ein poſitives

Recht, meiner Erhaltung des Andern Leben

- - auf
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aufzuopfern, als es rechtswidrig (mit einem

poſitiven Recht des Andern ſtreitend) iſt, ihm

ſein Leben um den Preis des meinigen zu er

halten. Da nun doch Beide als unter dem

Rechtsgeſetz ſtehend zu betrachten ſind, weil

ſie nachher in Beziehung auf Andere wieder

nach demſelben beurtheilt werden müſſen, ſo

läßt ſich das Nothrecht beſchreiben, als das

Recht, ſich als gänzlich entbunden

von aller Rechtsgeſetzgebung zu be

trachten.

-as-a

Wer das Selbſtvertheidigungsrecht ausge

übt, hat ſich darauf dem Richter im Staate

(unter deſſen Geſetzen er immerfort ſteht) zur

Verantwortung zu ſtellen: auſserdem hat

er die Präſumtion gegen ſich. Wenn nun

aber nur nicht gegen ihn die Ungültigkeit

jenes Falls ſeiner Selbſthülfe bewieſen wird,

ſo iſt dieſs zur Suspenſion des gerichtlichen

Verfahrens wider ihn hinlänglich: zum poſiti

ven Beweiſe, daſs der Fall der Selbſthülfe ein

getreten, iſt der Beklagte, für jene ungewöhn

liche vorübergehende Lage, nicht verbunden;

jedoch iſt er, ehe er denſelben geführt hat,

auch nicht völlig losgeſprochen.

K3 - K. Ueber
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K. Ueber Acquiſition und Dereliktion

des Eigent bums.

Die eigentliche Eigenthumser

werbung, von welcher hier die Rede iſt, und

durch welche jemandes Vermögen ſich wirklich

vermehrt oder wenigſtens (in wiefern das Ei

genthum entweder relativ oder abſolut iſt) ſei

ne Natur nach ſich verändert, – iſt unterſchie

den 1) vom Handel, als einem bloſsen Tau

ſche 2) von der urſprünglichen Erwer

bung, als einer Vergröſserung des Staats

vermögens.

vom Kaufe und Verkaufe.

Das Eigenthum iſt a) abſolut, der

Staatsaufſicht entzogen, nämlich Geld und

Geldeswerth b) relativ, ihr unmittelbar un

terworfen, z. B. Aecker, Gärten, Häuſer,

bürgerliche Gerechtſame u. fw. Durch Um

tauſch von beiderlei Eigenthum gegen einan

der d. h durch Kauf erwirbt Jeder ein vorher

nicht beſeſſenes Eigenthum.

Da der Staat das Objekt des Eigenthums -

unter ſeiner Aufſicht hat, ſchützt, und der be

ſtimmten Perſon zueignet, alſo den beſtimmten

Eigenthümer wiſſen muſs; ſo muſs der Kauf

kontrakt unter des Staats Aufſicht und Ga

rantie d. h. gerichtlich geſchloſſen werden.

1, Nach
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1. Nach des Staats Abſicht auf den für die

Staatsbedürfniſſe zweckmäſsigen Gebrauch

des Eigenthums, muſs der Käufer zum Gebrauch

desſelben angehalten werden und fähig ſeyn.

- - R

2. Der Kauf muſs ſo geſchloſſen werden,

daſs des Verkäufers Unterhalt geſichert ſei und

er nie dem Staate zur Laſt falle. Mittel zu die

ſer Sicherung ſind entweder ein dem Ver

käufer in ſeinem Hauſe oder an ſeinem Grund

ſtücke verbleibendes Ausgedinge, oder die

ſichere Anlegung ſeines Kapitals un

ter der Aufſicht des Staats.

Von der Schenkung und dem Teſtamente.

I. Von der Schenkung.

Die Schenkung, wie das Teſtament,

iſt eine abſolute Acquiſition und Dereliktion,

d. h. eine ſolche, für die kein Aequivalent

Statt findet.

Ueber das relative Eigenthum kann

kein auſsergerichtlicher Vertrag, und

daher kann auch keine auſsergerichtliche Schen

kung deſſelben gelten.

Schenkung des abſoluten Eigenthums

wird gültig durch Uebergebung von Hand

- K 4 – in
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Der Schenker muſs ſo viel übrig behalten

in Hand. Sie iſt rechtsun kräftig, wenn

der Beſchenkte entweder nicht vor den Ge

richten - die Schenkung angenommen;

oder das Gefchenk nicht angenºmmen, oder

ſich zu deſſen Annahme nicht erklärt hat.

. . . . . . . . . . . !

um leben zu können. . . . . 2

Der Beſchenkte wird ääch den Vertrag
rechtmäſsiger und unumſchränkter Eigenthü

mer; daher Niemand das Verſchenkte zurück.

fodern darf. “ “..

- : 22 : . . .

II. Vom Teſtamente.

- Durch ein Teſtament wird. Etwas ver.

ſchenkt nach dem Tode des Schenkers.

Wie kann der Wille einesWÄ
nen die Lebenden verbinden?

- * -

Die Ueberzeugung von der Gül

tigkeit der Teſtamente iſt ein Gut für

die Lebenden, auf welches ſie ein Recht

erlangen können. 1 -

Bei dieſem Bedürfniſ werden im Eigen
thumsvertrage Alle Allen jene Ueberzeugung

garantiren. Dieſer Vertrag über die Te

ſtamente iſt, da auch ohne ihn ein Rechts

verhältniſs beſtehen könnte, nur willkürlich.

-- -- Durch

„V
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u. Durch den Vertrag über die Teſtamente

wird ihre durchgängige Gültigkeit zum

Geſetze, indem Alle, um ihrer ſelbſt wil

len, dem Sterbenden die Gültigkeit ſeines

letzten Willens, und eben dadurch ſich ſelbſt

die Gültigkeit ihres eigenen letzten Willens,

garantiren. Der allgemeine Wille alſo ver

bindet die dabei intereſſirten Lebenden, und

beſonders den Staat, der auſserdem das Recht

der Erbfolge hätte. .

Die Aufſicht über das Recht der Teſta

mente führt eine Magiſtratsperſon, als Stellver

treter und Repräſentant des Willens Aller und

als Kläger vor der Obrigkeit, welcher aber

nicht unter der Aufſicht der exſekutiven Ge

walt, ſondern des Volkes, ſteht. -

Die Zeugen bei den Teſtamenten reprä

ſentiren das dabei intereſſirte Publikum.

Es iſt an ſich willkürlich, daſs über

haupt Teſtamente rechtsgültig ſind, mithin

auch, wie weit das Recht, durch Teſtamente

ſeine Güter zu vererben, gehen, ob die Inte

ſtaterbſchaft eingeführt werden und wie

weit ſie das Legiren (die freie Dispoſition

über das Eigenthum) einſchränken ſolle. Doch

müſſen darüber nach der Lage des Staats Geſetze

gegeben und es muſs darauf geſehen werden,

daſs die Hinterlaſſenen leben können.

K 5 - Die
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Dieſes ſind, die allein im Staate zu erlau

benden Erwerbsarten. -

§ 2O.

Ueber die peinliche Geſetzgebung.

Vom Abbüßungsvertrage.

Wer den Bürgervertrag wiſſentlich oder

unbedachtſam verletzt, verliert, der Strenge

nach, alle ſeine Rechte, wird völlig rechtslos.

Denn die Rechtsfähigkeit beruht auf der Ue

bernahme der Rechtsregel als unverbrüchlichen

Geſetzes für alle Handlungen und auf der

durchgängigen Beſtimmbarkeit durch die Vor

ſtellung dieſes Geſetzes. Demnach ſchlieſst

jede Vergehung vom Staate aus, der Verbre

cher wird vogelfrei, exlex.

Könnte aber, der Zweck der Staatsgewalt,

gegenſeitige Sicherheit der Rechte Aller vor

Allen, ohne abſolute Ausſchlieſsung

jedes Uebertreters erreicht werden, ſo

wäre die Einführung dieſer Strafe nicht noth

wendig. Dieſes wäre durch den Abbü

ſsungsvertrag zu beſtimmen, welcher als

Staatsgeſetz. Norm für die exſekutive Gewalt

gelten müſste, folgenden Inhalts: Alle ver

fprechen Allen, fie, in wiefern es mit

der öffentlichen Sicherheit verein

-

/ - - bar
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II. Kap. §. 14. S. 22.)

bar iſt, um ihrer Vergehungen willen

nicht vom Staate auszuſchlieſsen, ſon

dern ſie dieſe Strafe auf andre Weiſe

abbüſsen zu laſſen.

» I. “,

Der Abbüßungsvertrag erſtreckt ſich nicht

weiter, als die öffentliche Sicherheit neben

ihm beſtehen kann. - .

. Die Strafe iſt nicht abſoluter Zweck,

ſondern Mittel für des Staats Endzweck, öf
fentliche Sicherheit. Die Androhung derſel

ben ſoll allein das Verbrechen verhüten. Je

der Bürger muſs von der unausbleiblichen

Erfüllung derſelben überzeugt ſeyn. Daher

die Strafe mit um des Beiſpiels willen da iſt.

Der Geiſt des materiellen Princips

poſitiver Strafen im Staate, nach welchem je

der von ſeinen eigenen Rechten und Freihei

ten (Eigenthum im weiteſten Sinne) ſo viel aufs

Spiel ſetzt, als er bei Andern eigennützig

oder unbeſonnen zu verletzen verſucht iſt,

beſteht in dem Gegengewicht gegen unge

rechten Willen oder Unbeſonnenheit. (I. Th.

-

II.

Das Gegengewicht gegen böſen Willen

und Unbeſonnenheit wird möglich oder un

mög
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möglich a) durch die Natur der Sache b) durch

die beſondere Lage des Subjektes.

- Erſtens durch die Natur der Sache,

Der materialit er böſe, eigennützige,

nach fremden Gütern lüſterne Wille ſoll eben

durch dieſes Wollen von der wirklichen Hand

lung abgehalten werden, ſo wie der Unbe

ſonnene dadurch, daſs er bedachtſam genug

iſt, ſich ſelbſt einen gewiſſen Schaden nicht

Tuzufügen, genöthigt werden ſoll, daſs er Acht

habe, denſelben Schaden nicht einem Andern

zuzufügen. (l.Th. § 14. S. 21.212.)

Der einzige Zweck der bürgerlichen Be

ſtrafung und der einzige Maasſtab ihrer Gröſse

iſt nicht die innere Moralität (über welche

Keiner des Andern Richter ſeyn kann und ſoll),

ſondern die Möglichkeit der öffentli

chen Sicherheit. Daher wird boshafte

Verletzung der öffentlichen Sicherheit, blos

damit ſie verletzt werde, nur darum härter be

ſtraft, als eine blos eigennützige, weil die

Furcht vor der gelindern Strafe des gleichen

Verluſtes keine hinlängliche Sicherheit dage

gen gewähren könnte.
A

Bei unerwieſenem Verdachte iſt

Suspenſion des gerichtlichen Ver

fahrens nothwendig.

Das
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Das Geſetz muſs die ſchärfere Beſtrafung

der Muthwilligen und Boshaften, als der blos

Eigennützigen und Unbeſonnenen, ausdrück

lich allgemein ankündigen. -

Der, ungeachtet gehöriger Sorgfalt, ent

ſtandene Schade wird als natürlicher Unfall,

entweder von dem, der ihn erlitten, oder von

der Obrigkeit, die durch mangelhafte Geſetze

oder Polizeianſtalten daran Schuld hat, ge-

tragen. - - *

Zweitens wird durch die beſon

dre Lage des Subjektes das Gegengewicht

des böſen Willens oder der Unbeſonnenheit

unmöglich. Auf die, welche nichts beſitzen,

als ihren Leib, iſt die Androhung des gleichen

Verluſtes nicht anwendbar. Gegen ſolche Arme

muſs der Staat ſeine Bürger auf andre Weiſe

ſchützen.

- - -,
-- - -

. . . . . III. . . . . .

ou der Rebellion und vom Hochverratbe.

Der Natur der Sache nach findet die

-

s

Strafe desgleichen Verluſtes und die Abbüßung

der Strafe der Rechtloſigkeit bei denen nicht

Sratt, welche ſich unmittelbar gegen das Ge-

**

ſetz, und ſeine Macht auflehnen. - - - - -

Dieſes
-

F.

-
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Dieſes Verbrechen gegen den Staat wird

begangen a) mittelbar am Staate, in der

Perſon ſeiner Bürger, indem an ihuen der Ver

trag verletzt wird, in welchem der Staat ſelbſt

als ſolcher Partei iſt b) unmittelbar am Staa

te ſelbſt, durch Rebellion und Hochver

rath. (I.Th. III. Kap. § 16. IX. S. 22.X.S.222.

wer, durch gewaltſamen Einbruch oder

durch Verletzung eines Mitbürgers an Leib und

Leben, den Vertrag des Staates mit allen Ein

zelnen über den Schutt ihres abſoluten Eigen

thums, ihres Leibes und Lebens, bricht „ver

greift ſich dadurch mittelbar am Staate, und

iſt für rechtslos zu erklären. -

wer gegen die Gewalt des Staats ſich eine

Macht zu verſchaffen ſücht oder wirklich ver

fchaft, und mit derſelben ſich ihr widerſetzt,

rebellirt: dieſ kann nur eine Privatper

ſon. Aber des Hochverraths ſchuldig iſt

derjenige Theilhaber der öffentlichen

Gewalt, welcher ſich der vom Staate ſelbſt

verliehenen Macht entweder bedient, um die

Zwecke deſſelben zu ſtören oder zu vernichten,

oder ſich ihrer nicht bedient» um ſie zu be

fördern. Nichtgebrauch ſowohl als Mis.
- - - - - - - - - - - -: * - - -

«' - - - -

brauch der anvertrauten Gewalt gefährdet, die

öffentliche Sicherheit. Thiap§ 6.
1X. S. 22, X, S. 222. XIII. 223) - - - - -----

- IV. Vong



– I 9 –

-

IV.-

Von der Strafe des Arbeitshauſes und von Zucht

und Beſſerungsanſtalten.

Statt der abſoluten Ausſchlieſsung vom

Staate, zu welcher ſich die aufgeſtellten Arten

der Vergehung, bei der Unſtatthaftigkeit der

Strafe des gleichen Verluſtes, qualificiren, müſs

te ein anderes Abbüſsungsmittel, wenn

es ein ſolches gäbe, eingeführt werden. Der

Arme, welcher doch ein Eigenthum an ſeinen

Kräften hat, muſs den Erſatz (für das aus

Eigennutz. Entwendete) und die Strafe, unter

Aufſicht des Staats, abarbeiten, worauf und

wodurch er erſt wieder Bürgerrecht und Frei

heit erhält. (DieStrafe des Arbeitshauſes.)

Formaliter böſer Wille und unmittel

bares Staatsverbrechen machen die Ausſchlie

ſsung ſchlechterdings für die Gegenwart recht

lich nothwendig. Da aber der Verbrecher

nicht nothwendig in ſeinen böſen Geſinnungen

verharrt, ſo entſteht folgender zweiter will

kürlicher wohlthätiger Vertrag über die Abbü

ſsung der Ausſchlieſsung: Alle verſpre

chen Allen, ihnen Gelegenheit zu ge

ben, ſich des Lebens in der Geſell

ſchaft wieder fähig zu machen, wenn

ſie deſſelben für die Gegenwart un

- - " fähig
-“
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fähig befunden worden, und ſie, nach

erfolgter Beſſerung, wie der unter ſich

aufzunehmen. ---- - - - - -

- - - - -
''. - -

Wer auf dieſe Rechtsºwohl that Ver..

zicht thut, kündiget ſich dadurch als unver

befſerlichen Böſewicht an und iſt ohne

weiteres auszuſtoſsen. . .“

In jenem Vertrage kann nur von politi

ſcher Beſſerung d. h. von der Beſſerung der

Sitten und Maximen für das wirkliche Handeln,

von der Rückkehr zur Sorge für ſeine eigene

Sicherheit, die Rede ſeyn. Langwierige Stra

fe mit ihren mancherlei Uebeln könnten dieſe

Beſſerung wohl herbeiführen, und dann könnte

der Gebeſſerte wieder in die Geſellſchaft gelaſſen

werden. Selbſt der Rebell, vielleicht eingutmü

thiger, nur verirrter Schwärmer, könnte, durch

Berichtigung feiner Begriffe von der Wohlthar

der bürgerlichen Verfaſſäng überhaupt und der

Verfaſſung ſeines Staatsinsbeſondre, einer der

treflichſten Bürger werden. Nur der Hoch

verrät her, welcher ehr- und treuloszugleich

gehandelr hat, kann des Volks Zuträuen für

ein öffentliches Amt nie wieder gewinnen. -

-->

zT - Die Hauptregel für die Beſſerungs

anſta ten iſt; 2 an der Beſſerung der Verbre

- - - cher
-

-/
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eher nicht zu verzweifeln, und ſie ſelbſt nicht

daran verzweifeln zu machen, und ihnen eine

gewiſſe Zufriedenheit mit ihrem Zuſtande und

die Hoffnung des beſſern beizubehalten.

Die Beſſerungsanſtalten ſeien abgeſchie

den von der Geſellſchaft. Für allen von

den vorläufig Ausgeſchloſſenen zu beſorgenden

Schaden iſt der Staat ſchwer verantwortlich.

Zur Möglichkeit der Beſſerung müſſen ſie in

nerhalb der nothwendigen Begrenzung frei

ſeyn und unter ſich in Geſellſchaft leben.

Nichts für ſie ohne Arbeit. Aller Ertrag

derſelben verbleibe ihnen, nach Abzug ihres

Unterhalts, zu eigen. Ihr Eigenthum im Staa

te ſei, mit ihrem Wiſſen, unter des Staats Vor-

mundſchaft aufgehoben, damit unter ihnen

Liebe der Ordnung, der Arbeit, des Eigen

thums entſtehen könne. So lange ſie nicht ge

gen das Geſetz handeln, ſei die Aufſicht nicht

bemerkbar; der Vergehung folge die Strafe

auf dem Fuſse nach.

Allen ſei nach Befinden der Umſtände ein

entſcheiden der Termin der Beſſerung

geſetzt, nach welchem die nicht gebeſſerten

als unverbeſſerlich von der Geſellſchaft austu

ſchlieſsen ſind. Zur Beurtheilung davon mache

man verſtändige und gewiſſenhafte Männer für

-- 2. Theil, L das
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das künftige Leben der Züchtlinge verant

wortlich. - -

Die Gebeſſerten kehren in dieGeſellſchaft,

als ausgeſöhnt mit ihr, zurück. -

Die Beſſerungsanſtalt ſoli als Strafe vom

Vergehn abſchrecken. Dem Freien muſs

Freiheitsverluſt, Abſondrung, ſtrenge Aufſicht

fürchterlich genug ſeyn, und härtere Vorſtel

lung des Schickſals der Züchtlinge, und un

ſchmerzhafte, aber doch ſchreckende, Unter

ſcheidung derſelben kann auf die Andern den

gehörigen Eindruck machen.

V.

- Ueber die Todesſtrafen.

Abſiehtlich vorbe dachter Mord

allein macht darum abſolute Ausſchlieſsung des

Mörders nothwendig, weil von ihm mehr Mord

thaten zu beſorgen ſind, der Staat aber niemand

nöthigen darf, ſein Leben in Gefahr zu ſe

tzen, wie doch bei der Aufſicht über den Ver

brecher und der zu ſeiner etwanigen Beſſerung

nöthigen Freiheit geſchehen würde. "V

-

-

Da aber jeder das Recht hat, ſein Leben

freiwillig in Gefahr zu begeben, ſo müſste es

denen,
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denen, die den Verſuch der Beſſerung des Mör

ders wagen wollten, geſtattet werden, ſo weit

(durch die Unmöglichkeit der Entweichung)

Üie übrige Sicherheit hinreichend verbürgé

wäre.

a) Die Erklärung der Rechtsloſigkeit

iſt das Höchſte, was der Staat gegen irgend ein

vernünftiges Weſen verfügen kann. Zu dem,

was er darüber hinaus noch thut, hat er aus

dem Vertrage, und, da es ſonſt kein poſitives,

beſtimmtes und beſtimmbares, Recht giebt,

überhaupt kein Recht.

b) Aus dieſer Erklärung der Rechtsloſig

keit folgt die völlig willkürliche Be

handlung des Verurtheilten als einer Sache,

d. h. daſs zwar kein Recht dazu, aber auch

kein Recht dagegen ſei, kein Grund aus dem

äuſsern Rechte dawider angeführt werden

könne.

c) Wernun ſich die willkürliche Mis

handlung des Verurtheilten erlaubte,

würde zwar, weil dieſer für rechtslos er

klärt iſt, vom Staate keine Ahndung, aber,

weil er ſich doch an einem menſchlichen

Weſen vergienge, die Verachtung aller

- L 2 Mit
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wäre er, da

Mitmenſchen, d. i. Ehrloſigkeit, zu erfah

ren haben. ,

d) Die Ausſchließung des Verbrechers

vom Staate gründet ſich auf die Nullität des

Bürgervertrags. Der Staat und dér Verurtheil

te ſind nun für einander nichts mehr. Tödter

er den Verbrecher, ſo tödtet er ihn nicht als

Staat, ſondern als ſtärkere phyſiſche Macht,

als bloſse Naturgewalt. Aber die Tödtung

des Rechtsloſen zu unterlaſſen, hat er, wie

die Privatperſon, Grund in der Achtung vor

ſich ſelbſt, vor ſeinen Bürgern und vor andern

- Staaten. - - - -

wäre der Tod des Verbrechers das einzi

geÄ des Staats vor ihm, dann

ein Grund dagegen iſt, zu tödten.

Sein Tod iſt aber gar nicht Strafe, ſondern

blos Sicherungsmittel. -

A

\

Der Staat, als Richter, tödtet nicht,

ſondern hebt blos den Bürgervertrag auf, ſeine

öffentliche Handlung, wodurch der Gerichtet

, für die Geſetzgebung vernichtet wird, und,

dann der Polizei anheimfällt, durch welche

er allein getödtet werden kann. Weil dieſs

nur Noth entſchuldiger, ſo geſchehe es ge

heim,
- z. , -

Die



Die Ausſchließung vom Staate wird im

Geſette angekündigt, und geſchieht nothwen

dig öffentlich zur Erfüllung des Geſettes.

Des Verbrechers Tod iſt zufällig, kann gar

wohl aufjene folgen, aber nicht im Geſetze an

gekündigt werden.

- Schärfung der Todesſtrafen durch Mar

tern iſt Barbarei. - *

e) Jeder Menſch iſt als Mittel zur Be

förderung des Vernunfzwecks antu

ſehen, und keiner kann den Glauben an die

mögliche Beſſerung des auch noch ſo Ver

derbten aufgeben, ohne ſeinen eigenen noth

wendigen Vernunftzweck aufzugeben. Ab

ſichtlich zu tödten (nicht blos des An

dern Leben, um eines Vernunftzwecks willen

in Gefahr zu bringen) iſt nach dem Sit

tengeſetze ſchlechthin verboten. Die Pri

vatperſon darf ſonach nie tödten, und muſs

eher ihr eigenes Leben in Gefahr ſetzen. Der

Staat aber, keine moraliſche, ſondern

eine juridiſche Perſon, darf, hier als Poli

zeigewalt, tödten. Der Regent darf nie

das Leben Anderer, oder gar des Staats (das

hieſse: das Leben, die Sicherheit und rechtli

che Verfaſſung Aller), wohl aber, aus morali

* --- L 3. ſcher
- -

".
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ſeher Verbindlichkeit, in gewiſſen Fällen, ſeine

eigene Perſon, als Menſch, in Gefahr ſetzen.

. . . . . . . -

f) Es iſt eine Aufgabe für den Staat, die

Hinrichtung unverbeſſerlicher Böſe

wichter, ein noth wendiges Uebel, un

nöthig zu machen. =

Da ewige Gefangenſchaft der ver

urtheilten unverbeſſerlichen Verbrecher für

den Staat ſelbſt läſtig und für ſeine Bürger drü

ckend wäre, ſo bleibt nichts übrig als ewige

- Landesverweiſung. Zum Sicherungs

mittel wegen möglicher Zurückkunft des

Verbrechers diene die ſo wenig als möglich

ſchmerzhafte, aber unauslöſchliche Brand

markung deſſelben durch die Polizei,

Anmerkung.

Gegen dieſe Theorie der Strafen überhaupt

und der Todesſtrafen insbeſondre wird ein ab

ſolut es Strafrecht aufgeſtellt, nach wel

chen die richterliche Strafe ſelbſt als

Zweck betrachtet und auf einen uner

forſchlichen kategoriſchen Impera

tiv gegründet wird. Nun iſt zwar darüber

kein Streit, ob den Mörder unrecht geſche

he, wenn er das Leben gewaltſam verlieren

muſs: denn allerdings gründet ſich unſer Ur

- - - theil,
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theil, daſs in einer moraliſchen Weltord

nung (unter einen allwiſſenden Richter nach

moraliſchen Geſetzen) demjenigen, welcher

nach dem von ihm ſelbſt aufgeſtellten Geſetze

behandelt wird, gar nicht Unrecht geſchehe,

auf einen kategoriſchen Imperativ. Aber der

->

A

W.

edle Beccaria hatte die juridiſche Frage

im Sinn: woher denn irgendeinem Sterblichen,

irgend einem weltlichen Oberherrn, das Recht

dieſer moraliſchen Weltregierung, dem Ver

brecher ſein Recht antuthun, komme? Die

fes Recht, dem weltlichen Oberherrn auge

ſchrieben, nöthigt, deſſen Rechtstitel für un

erforſchlich auszugeben, ſeine Gewalt von

Gott abzuleiten und alle Regierung für Theo

kratie zu erklären: dies verträgt ſich aber

nicht mit einem Syſtem, das dem Volke die

geſetzgebende Gewalt zuſchreibt und nach

welchem der Geſetzgeber nicht zugleich

der Regent ſeyn kann. -

- - -
- - - - - - - - - - - --

“

- - - -

v.

-

VI.

- Strafen der öffentlichen Schande. •

Der Staat, welcher dem an ſeiner Ehre

unſchuldig und boshafter Weiſe Angegriffenen

Erſatz ſchuldig iſt, macht daher das Faktum

öffentlich bekannt. Pranger und Schand

- feue (welche übrigens ſo wenig als möglich
-

L 4 ſchmerz
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ſchmerzhaft feyn müſſen und als Strafen für ſich

nicht mit andern zu verbinden ſind) ſind Ver

ſinnlichungsmittel der Schande für das Publi

kum. Wer die Ehre des Unſchuldigen boshaft

angreift, wird dadurch ſeiner eigenen natürli

cher Weiſe verluſtig, d. h. alles Zutrauens An

derer unfähig. Auf manche Verbrechen v. B.

Hausdieberei folgt ihre Natur nach Ehrloſig

keit, und ſchlieſst beſondre Beſtrafung nicht

aus. Der zu beſſernde wird nicht ehrlos.

VII.

Entſchädigung des verletzten.

Der Beſchädigte hält ſich wegen Schaden

erſattes unmittelbar an den Staat, dieſer an

den Verbrecher, ſo lange er noch Etwas hat.

Daher hat der Beſchädigte (da er regelmäſsige

Abgaben giebt, und ſich der Staat auch an das

confilcirte Vermögen des ausgeſchloſſenen Ver

brechers halten kann) die Unterſuchungs

koſten nicht zu tragen.

" Auf Koſten des Staats muſs der am Kör

per und an der Geſundheit beſchädigte aufs

beſte verpflegt werden: die kleihſte eintigmög

liche Entſchädigung für einen unerſetzlichen

Verluft. ...

. . . . . . -

VIII. Von

-

º
-

'
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vIII. 2 :

Von den Strafen überbaupt, und vom Zwangsrecht

des Staats, ſich der Perſon des Verbrechers zu

bemächtigen. - -

Die Strafen gründen ſich a) auf einen

Vertrag b) auf die abſolute Nullität des Ver

trages. Jenem ſich freiwillig zu unterwerfen,

iſt der Bürger verbunden, und er kann dazu

genöthigt werden, da ja härtere Strafen möglich

ſind und er alles ſein noch nicht verwirktes Ei

genthum immerfort als Unterpfand ſeiner Unter

würfigkeit einſetzt.

Derjenige, welcher entweder mir abſo:

luter Ausſchließung von der Geſellſchaft alle

ſeine Rechte kategoriſch, oder, mit der

einſtweiligen im Beſſerungshauſe, proble

marif.ch (falls er ſich nicht beſſerté) verloren

hat, kann kein Unterpfand ſeiner Unter

würfigkeit geben. Hier hat der Staat das

Zwangsrécht ſich ſeiner Perſon tu be

mächtigen. So hebt das Zwangsrecht des

Staatsbeidem relativen Eigenthum an, geht,

wenn dieſes zur Genugthuung nicht hinreicht,

zum abſoluten fort, bricht, wenn nicht gut

willig entrichtet wird, ins Haus ein, und hält

ſich, wenn auch dieſes verwirkt iſt, an die

Perſon, - - -.

- - L 5 Drit

»
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Dritter Abſchnitt

- - - - - - > a - - - - - -

Ueber die Konſtitution.

(Vgl.I.Th. S. 223 des Aust),
„. . . sº.- - - ------ -----------

- - • - - - -

- § 2 : - -

. . der Seanz rechtslehre. . .

e“ : ::::: rs. 2 :: :: - -

x 4 - 5 . . . . . . . . . . . .

12

5 Begriff der Politik."
- -

- -

– – – – ! “ - -

j, Politik heißt die wiſſenſchaft, welche
betrachtet, wie ih einem beſondern, duch zu

fällige Merkmale (empiriſch) beſtimmten, Staate

dasÄ ſich am füglichſten realiſiren

ſe. Unſere Reſſe. - - - - & - - -- -

# priori,Ä ihre Fragen aus.

-2 - - - - - - - - - - - -

ja) von der Uebertragung der Staatsgewalt.

:: Soll die Staatsgewalt. Einem oder Mehreren

übertragen werden (der Staat in Bezug auf die

Gewalthaber Monokratie oder Ariſtokra

tie ſeyn)?-R -

- - * . - - - - - rº - -

zwiſchen dieſen rechtmäſsigen Regierungs

formen zu wählen, iſt Sache der Kügheit.

Wö# Regierung mehr Kraft bedarf, würde

die Mönokratié (bei einem immerwähren

Ä ; wó aber das Ge

ſetz, nur durch ſein inneres Gewicht wirken

- : . - darf,

ehre, als reine Wiſſen



– 171 –

mokratie)

darf, würde die Äriſtokratie und repub

1ikaniſche Verfaſſung vorzuziehen ſeyn.

(I. Th. §. 6. VI. S.215.216)
- : - * - - - -

- Dem höchſten Regenten, der höchſten

(der Nation über Herrſchaft des Rechts und

der Gerechtigkeit verantwortlichen) Obrigkeit

kommt, eben ihrer Verantwortlichkeit wegen,

lie unumſchränkte Wahl aller untergeordneten

Beamten, als Verwalter der Gerechtigkeit, und

dieſen gänzliche Unterwürfigkeit unter Befehl

und Gericht Jener TU. . .

b) von der Wahl der mittelbaren Volksrepräſen-

tanten. - -

soll das volk (in der sºg. des Th der

Fichteſchen Grundlage und S. 26. I. Th. dieſes

AusLugsÄ rechtmäſsigen De

E1ſeine mittelbaren Repräſentanten

für die Perſon ſelbſt ernennen, oder durch die

Repräſentanten ſelbſt ernennen laſſen, oder eine

Erbfolge einführen?
. . . - -

- In Abſicht der Verwalter, der exſekutiven

Gewalt hängt die Beantwortung dieſer Frage

hier insbeſondere von dem nur durch eine ſchon

vorhergegangene weiſe und gerechte Geſetzge

bung erreichbaren Grade der Volkskul

tur ab, --- -- * ---

-

- Weil
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- Weil eine gemeingültige Wahl des

Regenten einſtimmig ſeyn muſs, jedoch re

lative Einſtimmigkeit zureicht, mithin Aus

ſchlieſsung eines Theils der Minorität oder ein

Regent gegen ihren Willen zu befürchten: ſo

muſs ein Volk, das ſeine Regenten ſelbſt wäh

len ſoll, ſchon ſehr gebildet ſeyn. Bei dem

Mangel dieſer hohen Kultur werde das Wahl

recht lieber auf einmal für immer veräuſsert

(welches nur durch abſolute Einſtimmigkeit

geſchehen kann) und eine feſte Form der

Regenten folge für immer eingeführt. -

... In der Republik mögen die Regenten

ſich ſelbſt durch die (vermöge eines wirkſamen

Ä höchſt ſorgfältige Wahl ergänzen.

In der Monokratie müſste der Monokrat,

da er von dem Volke nicht gewählt werden

föll, durch die Geburt, durch Erbfolge

beſtimmt werden : (I. Th. S. 216.217)

c) Von Entrichtung und Verwaltung der Abgaben.
Zu den Einkünften für den öffentlichen

Zweck (mithin auch für den Unterhalt der öf

fentlichen Gewalthaber) hat Jeder nach dem

Verhältniſs ſeines Schutzbedürfniſſes und der

dieſem angemeſſenen ſchüttenden Macht an

Abgaben beizutragen. Es gehört zum öffent

lichen Rechte, daſs die Unterthanen nur für

die
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die Staatsbedürfniſſe Abgaben eierichts.

Der Regent könnte daher, auf des EPhors An

klage, vor einem Volksgerichte über die Ver

waltung der Abgaben zur Rechenſchaft gezo

gen werden.

d) Von der Gerichtsverfaſſung vom Proceß und

vom Eide. - . . . "

Die exſekutive Gewalt hat zugleich den

höchſten in appellabeln Richterſtuhl,

und ernennt Unterrichter, die in ihrem

Namen Recht ſprechen, von welchen an die

höchſte Gewalt appellirt werden kann und wel-

che ihr verantwortlich ſind. (Th. III. Kap.

§ 16. S. 24. d. IV. V. VI. S.215.216. VII, S. 28.1X.

S. 29. :

Die Form dergerichtlichen Unterſuchung

oder der Proceſs hat in Anſehung der gericht

lichen Beweiſe zur Hauptquelle die Logik

und den geſunden Menſchenverſtand überhaupt.

In der Regel hat der Kläger, ſelbſt der Staat,

als ſolcher, den poſitiven Beweis zu füh

ren, über deſſen Hinlänglichkeit er Richter iſt.

Der Eid läſst ſich nur als eine feierli

che Verſicherung vorſtellen, und kann,

weil der Regent dem gemeinen Weſen nichts

von ſeinem Rechte vergeben kann, nie in einer

- - öf

-
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öffentlichen Angelegenheit, ſondern nur

in einer Privatſache. Statt haben, wo die ei

ne Partei es freiwillig auf dieſe Verſicherung

der andern ankommen laſſen will.

e) Ueber die Wahl der Epboren und die ver.

ſammlung des Volks zum Gericht über die Ver

walter der exſkutiven Gewalt.

Die im Amte ſtehenden Ephoren haben

die Wahl neuer Ephoren anzukündigen, über

ſie tu wachen, die Stimmen zu ſammeln und

das Reſultat zu ziehen, ohne doch, weil die

neuen Ephoren ihre künftigen Richter ſind, die

Wahl tu leiten, und ohne Erlaubniſs des An

haltens um das Ephorat. Zur Stimmenſamm-

1ung beim Volksgericht müſſen, da die Epho

ren ſelbſt Partei ſind, beſondre Männer, Syn

dici, vom Volke ſelbſt und aus ihm gewählt

werden. (t.Th. S.220.223)

- 2. -

Ueber das Weſen, die Pflichten und die Gränzender

Polizei.

Deduktion des Begriffs der Poli

zei. Für die Fälle, ih welchen vom Unter

than nicht geklagt wird, da der Staat von Amts

wegen über ſie zu wachen hat, muſs es ein be

ſonderes Verbindungsmittel zwiſchen der exſe

- ku

- *
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e

kutiven Gewalt und den Unterthanen geben,

wodurch der gegenſeitige Einfluſs, die fortdau

ernde Wechſelwirkung zwiſchen beiden erſt

möglich wird, und lieſs iſt die Polit, ei, ein

ſchlechthin nothwendiges Erfoderniſs des Staats

und daher in ein reines Naturrecht gehörig.

(l.Th. dieſes Ausz S.218, VII)

: Die Polizei giebt die Fälle der Anwen

dung des poſitiven Gefettes, in denen theils

die vertragsmäſsige Schutzpflicht des Staats ge

gen die Unterthanen, theils ſein Recht, ſie

zur Erfüllung ihrer Bürgerpflichten anzuhalten,

eintritt. -

I. Die Polizei ſoll die Schutzpflicht

des Staats ausüben; Schutz- und Sicher

heitsanſtalten ſind der erſte Zweig der Po

lizei. Daher z. B. bewaffnete Wachen und Pa

trouillen, auch auf unſichern Landſtraſsen, wo

ſie die Verdächtigen einzuziehen haben.

Da der Staat Sicherheit bei allen durch

das Geſetz nicht verbotenen Handlungen, die

geſchwindeſte und bequemſte - Geſchäftsaus

führung, und ſelbſt den angenehmſten Genuſs

des rechtlich erworbenen Vermögens garantire

hat, ſo gehört der Polizei die Aufſicht auf den

Straſsenbau, die Warnung vor unſichern

Oertern, die Anſtellung geprüfter Aerzte,

- - - Auf
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Aufſicht über die Apotheken u. d. gl. –

Wer ohne Warnung zu Schaden käme, hätte

vom Staate Erſatz zu fodern. Wer an die War

nung ſich nicht kehyte, trüge blös den Scha

den, ohne beſondre Strafe: denn jeder iſt Herr

ſeines Lebens und ſeines Körpers. -

Das abſolute Eigenthum ſchützt die

Polizei gegen gewaltſamen Einbruch, gegen

Feuersgefahr, Ueberſchwemmungen u. d. gl.

aus abſoluter Pflicht, durch die nothwendigen

Anſtalten. –

Die Polizeigeſetze ſollen die Mitbür

ger vor Verletzungen ſichern, die Aufſicht er

leichtern, die Schuldigen entdecken helfen, und

überhaupt der Möglichkeit einer Verlet

Tung vorbeugen, während die Civilgeſet .e

die wirkliche Verletzung verbieten. So hat

der Staat durch die Polizeigewalt das Recht,

tur Selbſtvertheidigung unnöthige aber dem

Meuchelmord dienliche Waffen (z. B. Wind

büchſen) zu verbieten. -

Die Hauptmaxime jeder wohleingerichte

ten Polizei: daſs jeder Bürger allenthal

ben, wo es nöthig iſt, ſogleich ſeiner

Perſon nach erkannt werde, keiner

alſo dem Politeibeamten unbekannt

bleiben könne; zu erreichen, muſs jeder

- ohne
-

-
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ohne Unterſchied des Standes, ſtets einen von

ſeiner nächſten Obrigkeit ausgeſtellten Paſs,

mit genauer Beſchreibung ſeiner Perſon, bei

ſich führen. Jedoch ſei es den Polizeibeamten

bei Strafe verboten, die Vorzeigung deſſelben

anderwärts, als wo Legitimation der Per«

ſon nothwendig iſt, zu fodern.

Was auf der Straſse geſchieht, iſt der

Aufſicht des Staats unterworfen; daher darf die

Polizei verdächtige Verſammlungen

verhindern. Sie hat Rechenſchaft zu fodern

und Aufſicht darüber, wenn die Menſchen bis

zur Gefahr der öffentlichen Sicherheit (d. h.

bis zur Möglichkeit des Widerſtandes gegen be

waffnete Macht an den Orte) ſich zuſammen

häufen. Das Hausrecht fällt dann weg, oder

man verſammelt ſich in einem öffentlichen Hau

ſe. Der Staat hat daher über die Anzahl der

Verſammelten und die nothwendige Anzeige

ihrer Abſicht Geſetze zu geben.

A

Von den Wechſeln.

Wie ſoll man den, der einen falſchen

Wechſel untergeſchoben hat, entdecken und

ſeiner habhaft werden, um ſich wegen des Ver

luſtes an ihn zu halten?

Wer einen Wechſel übergiebt, muſs,

wenn er dem Annehmer deſſelben nicht genau

2. Theil. M per
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perſönlich bekannt iſt, durch ſeinen Paſs be

weiſen, daſs er dieſe beſtimmte Perſon und wo

er zu finden ſei u. ſ f. Zu dem Namen des

Uebergebers auf der Rückſeite wird blos ge

ſetzt: mit Paſs von der und der Obrig

keit. Dieſen Paſs hat der Annehmer des

Wechſels die Pflicht ſich vorzeigen zu laſſen,

und ihn nach demſelben anzuerkennen. Fer

ner, weil niemand ohne Beſtimmung des näch

ften Orts abreiſen darf, und dieſer im Regiſter

des Orts und in ſeinem Paſſe bemerkt wird,

und, dafern, bei der Reiſe ins Ausland, die

policirten Staaten nur darüber ſich vereinigten,

müſste die Verfolgung und Auffindung des Be

trügers nicht unmöglich ſeyn.– Die Verfäl

ſchung der Päſſe müſste durch ausſchlieſsend für

die Päſſe nur unter höchſter obrigkeitlicher

Aufſicht zu verfertigende und an die Unter

obrigkeiten auszutheilendes Papier oder Perga

ment unmöglich gemacht werden. -

von Verfälſchung der Münze.
*.

Da der Staat den Werth des Geldes ga

rantirt, ſo müſste er, von Rechtswegen, dem,

welcher ohne ſein Verſchulden durch

falſches Geld betrogen worden (indem meh

rere dadurch getäuſcht wurden), den Scha

den erſetzen. Um daher die Müntverfäl

ſchung
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ſchung zu verhüten, hat die Polizei Aufſicht

über die Materialien, die dazu gebraucht wer

den könnten, und verbietet deren Ausgabe oh

ne des Fodernden (und durch den Paſs Aner

kannten) Namen und Gebrauchsanzeige.

II. Die exſkutive Gewalt hat auch das

Recht, über Erfüllung der Civil- und

Polit, eigeſette zu halten, wofür ſchon

durch die beſchriebenen Schutt, anſtalten

geſorgt iſt.

Sichere Vorherſehung der Entdeckung und

Beſtrafungdes Verbrechers iſt ausſchlieſsende Be-

dingung der Wirkſamkeit der Geſetzgebung und

ganzen Staatseinrichtung. Die Foderung an

die Polizei, jeden Schuldigen herbei

1. u ſchaffen, iſt unerlaſslich, und in einem

wohlgeordneten dtaate zu erfüllen nicht

unmöglich.

Uebrigens mag ſich dieſe Polizei keines

wegs durch den unmoraliſchen Gebrauch von

Spionen und heimlichen Auflaurern

entehren und herabwürdigen. Die Polizeibe

amten ſind nicht weniger die ehrwürdigen Zeu

gen der Unſchuld, als ſie die Ankläger

des Verbrechens ſind.
-“

.. M - Grund



Grundriſs

des

Familie nr e c h t s

(als erſter Anhang des Naturrechts.)

Erſt er Abſchnitt.

D e du k t i on de r Ehe.

§ 1.

De Natur hat ihren Zweck, die Fort

pflanzung des Menſchengeſchlechts,

auf einen Naturtrieb in T. wei beſon

dern Geſchlechtern gegründet, deſ

ſen bloſse Befriedigung bei dem Men

ſchen, in ſeinem natürlichen Zuſtande (d. h.

vor der Erfahrung und Erwägung jenes Na

turtwecks), ſeinen letzten Zweck ausmacht,

wodurch eben der Naturzweck allein ſicher er

reicht werden konnte.

§. 2. -

Die beſondere Beſtimmung dieſer Natur

einrichtung iſt, daſs bei dem Zeugungsakt das

eine Geſchlecht ſich nur thätig, das andere nur

leidend verhalte. W -
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§ 3.

"Da der Charakter der Vernunft abſolu

te Selbſtthätigkeit iſt, ſo iſt es ihr gar

nicht entgegen, daſs das männliche Geſchlecht

die Befriedigung ſeines Triebes, weil ſie durch

Thätigkeit möglich iſt, ſich als Zweck vor

ſetze. Da dieſs aber bei dem weiblichen der

Vernunft widerſprechen würde, weil ſie durch

ein bloßes Leiden möglich iſt, ſo muſs der

Trieb bei ihm ſelbſt als Trieb zur Thätig

ke it erſcheinen, und 7war als charakteriſti

ſcher Naturtrieb zu einer nur dieſem Ge

ſchlechte zukommenden Thätigkeit.

§ 4.

Das Weib behauptet in der Geſchlechts

befriedigung, ungeachtet es durch dieſelbe

Mittel (für die ſinnliche Befriedigung des Man

nes) wird, doch dadurch ſeine Würde ſei

ne Perſönlichkeit), daſs es ſich, zufolge des

edeln Naturtriebes der Liebe (des Triebes,

den Mann zu befriedigen) freiwillig um Mittel

macht. -

Unter der moraliſchen Geſtalt der Liebe

teigt ſich im Weibe der Geſchlechtstrieb. Lie

be iſt es, wenn man nicht zufolge eines Be

griffs, ſondern zufolge eines Naturtriebes für

den Andern ſich aufopfert, ſich im Andern ver

M 3 gſst;
K
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- giſst; ſie iſt der innigſte Vereinigungs

punkt der Natur und der Vernunft.

Die Geſchlechtsbefriedigung iſt dem un

verdorbenen Weibe nur Befriedigung ſeines

Herzens; ſein Bedürfniſs iſt, zu lieben und

geliebt zu ſeyn.

» §. 5.

Die Frau erhält, indem ſie ſich zum Mit

tel für die Befriedigung des Mannes macht,

nur dadurch, daſs ſie dies aus Liebe für

dieſen Einen gethan, ihre ganze Wür

de und Perſönlichkeit wieder, und ſetzt

nothwendig voraus, ihre Stimmung für ihn,

als den Liebenswürdigſten ſeines Ge

ſchlechts, werde nie aufhören. Die Ehe

gatten können nicht vorausſetzen, daſs ſie je

aufhören werden, einander über alle deſſelben

Geſchlechts zu lieben Die Frau nicht, ohne

ihre weibliche Würde; der Mann nicht,

ohne ſeine männliche G1 oſsmuth auf

zugeben. -

z

- §. 6. -

Die Ergebung der Frau an den Mann iſt

unumſchränkt; darauf beruht ihre eigene

Würde. Sie tritt ihm daher auch ihr Vermö-

gen und ihre Rechte ab und zieht mit ihm. Sie

hat aufgehört, das Leben eines Individuums zu

- füh
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führen; ihr Leben iſt ein Theil vom Leben ih

res Mannes.

- §. 7.

Wie die ſittliche Anlage in der Natur

des Weibes ſich durch Liebe, ſo äuſsert die

ſelbe in der Natur des Mannes ſich durch

Groſsmuth. Daher muſs er achtungswür

dig ſyn; davon hängt die ganze Ruhe der Frau

ab. Er hat die Wünſche der Gattin austuſpähen,

um ſie das, was ſie, ſich ſelbſt überlaſſen, am

liebſten thun würde, als ſeinen eigenen Willen

vollbringen zu laſſen, und ihr dadurch die

höchſte Liebe gegen ihn und die Behauptung

ihrer Unſchuld in ihren eigenen Augen zu er

leichtern. -

§. 8. -

Die beſchriebene Verbindung heißt Ehe.

Dieſe iſt demnach eine durch den Geſchlechts

trieb begründete vollkommene Vereini

gung zweier Perſonen beiderlei Geſchlechts,

die ihr eigener Zweck iſt. Die Fortdauer der

Ehe hängt aber nicht von der Befriedigung die

ſes Triebes ab.– Das eheliche Verhältniſs iſt

die von der Natur und Vernunft gefoderte

Weiſe des erwachſenen Menſchen, von beiden

Geſchlechtern zu exiſtiren, worin ſich erſt alle

ſeine Anlagen entwickeln.

M 4 §. 9.

Y
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- 9.

Die Ehe iſt demnach ein durch Natur

und Vernunft in ihrer Vereinigung nothwen

dig und vollkommen beſtimmtes Verhältniſs.

Sie blos als eine juridiſche Geſellſchaft an

ſehen, führt auf unſehickliche und unſittliche

Vorſtellungen. Die Ehe ſelbſt wird von dem

Eherechtevorausgeſetzt. Nach Deduktion der

ſelben kann erſt unterſucht werden, welche

Rechte und Pflichten der Staat in Eheſachen

und über das gegenſeitige Verhältniſs beider

Geſchlechter habe.

zweiter Abſchnitt,

- - Das E be r e c b t.

§ 1e. \

Eine in der Natur der Sache und im Bür

gervertrage enthaltene abſolute Pflicht des Staats,

iſt der Schutt ſeiner Bürgerinnen gegen die Nö

thigung, ſich ohne Liebe der Geſchlechtsluft

eines Mannes zu unterwerfen. - -

. § II.

Dieſer Zwang, durch phyſiſche Gewalt

unmittelbar zugefügt, heiſst Noth tucht.

Dagegen hat der Staat durch Polizeiaufſicht und

Androhung der Strafe dieſes Verbrechens zu

ſchützen.

So

W.
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So weit Erſatt, möglich iſt, muſs er, viel

leicht durch Ausliefrung des ganzen Vermögens

an die Geſchwächte, geleiſtet werden. Die

Aeltern bei dem unverheuratheten, der Mann

bei dem verheuratheten Weibe würden Kläger

ſeyn. Aber die Frau würde, weil ſie dem Manne

unbedingt unterworfen iſt, nicht ſelbſt (ſo wie

wohl die Unverheur thete ſtatt der Aeltern) die

Klage anbringen dürfen.

- - § 12.

Der Staat hat auch Recht und Pflicht, die

jungen Bürgerinnen durch ſtrenge Geſetze und

genaue Aufſicht gegen den Zwang zu ſchütten,

welcher ihnen mittelbar, durch moraliſche

Gewalt, von ihren Aeltern und Verwandten

widerfährt, die ſie durch gewaltſame Behand

lung oder durch Ueberredung zu einer Ehe,

ohne ihre eigene Neigung, vermögen.

Das Geſetz müſste daher verordnen, daſs

die Aeltern, welche ſich ihrerGewalt ſo ganz zur

lebenslänglichen Unterdrückung der Menſchen

rechte ihres Kindes bedient, derſelben beraubt

würden, die Tochter nebſt dem ihr zukom

menden Vermögen ihnen genommen und unter

die unmittelbare Obhut des Staats geſetzt wür

de, bis ſie ſich verheurathete. Da aber die

Klage nicht allgemein von jeder Tochter in die

ſem Falle zu erwarten iſt, ſo hätte die Obrigkeit

M 5 1).
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in ſolchen Sachen, ohne alle vorhergehende

Klage, von Amts wegen zu verfahren.

- §. 13.

Es läuft gegen die Menſchenrechte des

Mannes, daſs die Frau gezwungen werde, ihn

zu heurathen: denn es beraubt ihn der Ausſicht

auf eine glückliche Ehe, welche zu verlangen

er ein Recht hat. - -

- Die Ehe muſs mit abſoluter Freiheit

geſchloſſen werden, und der Staat hat, zu Fol

ge ſeiner Schutzpflicht gegen die einzelnen Per

fonen und beſonders das weibliche Geſchlecht,

die Pflicht und das Recht, über dieſe Freiheit

der ehelichen Verbindungen zu wachen. -

§ 14. -

Zufolge der Oberaufſicht des Staats übe

die Freiheit der Ehen hat er alle Ehen-unter

ſeinen Bürgern und Bürgerinnen anzuerkennen

und zu beſtätigen.

Daſs das Menſchenrecht des Weibes nicht

durch Zwang zur Ehe verletzt ſei, vor dem

Staate zu erweiſen, muſs jeder Bürger gehalten

feyn. Er führt dieſen Beweis dadurch, daſs er

die Frau ihre Einwilligung gerichtlich erklären

läſst, nämlich bei der Trauung, wobei das

Ja der Braut nur ſagt, daſs ſie nicht gezwun

gen ſei. In wiefern die Trauung juridiſche

- Gül



Gültigkeit hat, iſt der Geiſtliche (unterdeſ

ſen Augen, als moraliſchen Volkserziehers,

die auf Moralität gegründete Ehe mit Recht

geſchloſſen wird) Beamter des Staats. -

Es läſst ſich nicht begreifen, woher der

Staat und hier insbeſondre, als Geſetzgeber,

die Geiſtlichkeit das Recht haben ſolle, die Ehe

für gewiſſe Grade der Verwandſchaft

zu verbieten.

Der Beiſchlaf iſt die eigentliche Voll

ziehung der Ehe. Ein Ehe verlöbniſs, öf

fentlich oder geheim, macht keine Ehe, und

die Aufhebung deſſelben iſt keinesweges als ei

ne Scheidung zu betrachten, obwohl das Recht,

Entſchädigung zu fodern, dadurch begründet

werden kann, ſo daſs der unſchuldige Theil

ſo weit als möglich in ſeinen vorigen Zuſtand ein

geſetzt werde. Selbſt die Trauung macht

nicht die Ehe, ſondern erkennt nur die ſpäter

zu ſchlieſsende Ehe im Voraus juridiſch an.

- §. 15.

Ueber das Verhältniſs beider Ehegatten

gegen einander hat der Staat gar keine Geſetze

zu geben, weil daſſelbe ein natürliches

und moraliſches Verhältniſs der Her

zen iſt, und, der Vorausſetzung nach, jeden

Rechtsſtreit ausſchlieſst. - -

W - - So

>
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Sobald Streit entſteht, iſt die Trennung

ſchongeſchehen, und die juridiſche Schei

- dung kann erfolgen. -

§ 16.

Zufolge der, der Natur der Ehe gemäſsen,

gänzlichen moraliſchen Unterwerfung der Gat

tin unter den Willen des Mannes, wird er ihre

Garantie bei dem Staate, ihr rechtlicher

Vormund, lebt ihr öffentliches, ſie ſelbſt

nur ein häusliches Leben.

Das Ja des Mannes bei der Trauung kann

man als die ausdrückliche Erklärung und Zu

ſicherung ſeiner Garantie und Bürgſchaft für

das Weib anſehen.

§ 17.

Durch Anerkennung einer Ehe erkennt

der Staat an und garantirt er zugleich dem

Manne das Eigenthum der Güter ſei

ner Frau, gegen alle übrigen Bürger. Die

Acquiſition des Mannes iſt unbeſchränkt,

da er als die einige juridiſche Perſon übrig bleibt.

Geht das Eigenthum der Frau erſt aus

dem Vermögen ihrer Aeltern hervor, ſo ge

ſchieht erſt jett die Deklaration durch die Ehe

genoſſen, und die Garantie der Eigenthüm

lichkeit dieſer Gegenſtände überhaupt durch

den Staat– Wegen möglicher künftiger

- - Schei
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Scheidung und der dann nothwendigen Re

partition, muſs doch der Staat den Werth

des Eingebrachten wiſſen oder im Nothfall

wiſſen können, welches durch ein in der Fami

lie der Frau oder in den Gerichten darüber nie

dergelegtes Dokument bewerkſtelligt werden

kann.

§ 18.

- Wie der Staat die Eheleute als Eine juridi

ſche Perſon anſieht, deren äuſserlicher Reprä

ſentant der Mann iſt, ſo iſt jeder eintelne Bür

ger verbunden ſie gleichfalls anzuſehen. Da

her ſich jeder bei Rechtsſtreitigkeiten unmittel

bar an den Mann zu halten hat, und die Ehe

leute ihre Verbindung unter denen, mit wel

chen ſie zunächſt zu thun haben, bekannt

machen laſſen müſſen. - -

Vom Ehebruch und Konkubinat und von andrer äu

ſerlicher Befriedigung des Geſchlechtstriebes und

deren Folgen.

- §. 19.

Urſprünglich d. h. der bloſsen Naturanla

ge nach geht der Mann zwar allerdings auf Be

friedigung des Geſchlechtstriebes aus. Aber

belehrt vor der Ehe, daſs das Weib nur aus

Liebe ſich ihm ergeben ſolle, will er nicht

mehr blos genieſsen, ſondern geliebt ſeyn,

A.
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und fühlt ſich herabgewürdigt, wenn ihn das

Weib als bloſses Werkzeug der Befriedigung

unedler Sinnlichkeit gebrauchen will.

Die Ehefrau kann ſich einem fremden Man

ne entweder aus wahrer Liebe oder aus ſinnli

cher Luft ergeben. Sie hat in beiden Fällen

aufgehört ihren Ehemann zu lieben. Der Ehe

bruch des Weibes vernichtet ſonach das ganze

eheliche Verhältniſs, und der Mann kann die -

Ehebrecherin nicht behalten ohne ſich ſelbſt

herabzuwürdigen. -

§ 2o. -

Der Ehebruch des Mannes, deſſen Gattin

ſich ihm nicht aus Liebe ergiebt, iſt un e del;

– höchſt ungerecht aber, wenn ſie aus Liebe ſich

ihm hingiebt. Er wendet leicht das Herz der

Frau von Manne ab, verbittert ihr Verhältnis,

welches gegen die ſchuldige Groſsmuth des

Mannes iſt und kann alſo das eheliche Ver

hältniſs vernichten, und damit die Frau vor

ſich ſelbſt herabwürdigen.

- * . §. 2. -

Es iſt Pflicht des Staats, die Ehre des

weiblichen Geſchlechts, d. h. daſſelbe gegen

den Zwang zu einer Ehe, zu ſchützen. Da

aber doch jede Perſon das unbegränzte äuſsere

Recht hat, ihre Perſönlichkeit, und insbeſon

- dere

v,

D



dere den edelſten Theil derſelben, die Ehre,

aufzuopfern, ſo hat der Staat, wenn ſich das

Weib aus bloſser Wolluſt oder aus andern Ab

ſichten einem auf Liebe Verzicht leiſtenden

Manne hingeben will, kein Recht es zu ver

hindern. Daher kann er auch, der Strenge

nach, gegen Hurerei und Ehebruch kei

ne Geſetze geben und keine Strafen feſtſetzen.

- §. 22. -

Das Konkubinat, ein Verhältniſs, deſ

ſen letzter Zweck die Befriedigung des Ge

ſchlechtstriebes iſt, welches ſich auf Eigennutz

gründet, und welches Beſtändigkeit und durch

das Beiſammenwohnen Publicität hat,

kann der Staat nicht verbieten, in wiefern nur

das Weib den ſchändlichen Kontrakt freiwil

lig geſchloſſen zu haben erklärt.

Das Konkubinat hat die juridiſchen Folgen

der Ehe nicht; der Mann wird nicht Bürge,

nicht rechtlicher Vormund des Weibes. Die

ſes vom Staate nicht garantirte Band kann, ohne

alle Förmlichkeit, ſobald es einem von beiden

einfällt, wieder gelöſt werden. Der Staat ga

rantirt auch die Bedingungen dieſes Vertrags

nicht, und das Weib erhält, weil der Staat

das hier getriebene unmoraliſche Gewerbe nicht

beſtätigt, keine zu Recht beſtändige Anfode

rung auf den Mann. - - ------

Die
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Die Befriedigung des Geſchlechtstriebes

auſser der Ehe könnte auch ohne das Zuſam

men leben. Statt finden.

§. 23. W

Unterwerfung aus Liebe begründet

auch ohne ausdrückliches Eheverſpre

chen, die Ehe. Es fehlt dieſer Ehe nur

noch öffentliche Anerkennung, die

Trauung, welche der Staat dem Weibe

ſchlechthin ſchuldig iſt. Der Mann kann durch

Zwang zur Trauung, als zur öffentlichen Er

klärung ſeiner ſchon geſchloſſenen Ehe, ange

halten werden. Bei ſeiner unüberwindlichen

Abneigung oder andern Schwierigkeiten wider

die Fortdauer der Ehe (z. B. bei volliger Un

gleichheit des Standes) kann er nach der Trau

ung wieder geſchieden werden. Frau und

Kind tragen ſeinen Namen.

- Die Entehrte, die ſich um einen Preis ge

geben, hat keinen Schutz bei der Obrigkeit.

Proſtituirte Weibesperſonen, welche die

Wolluſt zu ihrem einzigen Gewerbe machen,

muſs der Staat des Landes verweiſen, da ſie kei

nen rechtmäſsigen Nahrungsuweig angeben kön

nen. Haben ſie aber noch ein anderes Gewerbe

daneben, ſo ignorirt der Staat ihren Lebens

wandel. Die Aufſicht über die Geſundheit

ſolcher Perſonen iſt eines rechtlichen Staats un

würdig,
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würdig, welcher natürlich auch ihre in d.gl.

Angelegenheiten geſchloſſene Kontrakte nicht

garantirt und ihre Klagen darin nicht annimmt.

§. 24.

Gegen den Ehebruch kann der Staat

eben ſo wenig Geſette oder Strafen aufſtellen

als gegen irgend eine außerehliche Befriedi

gung des Geſchlechtstriebes. DieehelicheTreue

iſt kein Gegenſtand eines Zwangsrechts,

ſie gründet ſich auf die freie Verbindung

der Herten. Das Erzwingen der äuſsern

Treue allein iſt phyſiſch möglich, aber recht

lich unmöglich und widerrechtlich.

Von der Scheidung.

§ 25.

Eheleute ſcheiden ſich ſelbſt mit

freiem Willen, ſo wie ſie ſich mit

freiem Willen verbunden haben – in

dem das eigentliche Weſen der Ehe, unbe

gränzte Liebe von des Weibes, und unbegränzte

Groſsmuth von des Mannes Seite, vernichtet

wird. Das nachherige Beiſammenleben iſt nur

Conkubinat. Solchen, deren Hert, en

geſchieden ſind, kann der Staat nicht zumuthen,

länger beiſammenzuleben. Der Staat, welcher

die Verbindung anerkannte, hätte nur die De

klaration der getchehenen Trennung zu fo

2. Theil. N dern.



– I94 –

dern. Die juridiſchen Folgen der Ehe falen

nach der Trennung weg, weswegen auch der

Staat von dieſer zu benachrichtigen iſt. , -

".

§. 26.

Alles Rechtsurteil des Staats in Eheſchei

dungsſachen iſt ſein Rechtsurtheil über die Hül

- fe, die er ſelbſt dabei zu leiſten hat.

§ 27.

Die Einwilligung beider Theile trennt die

Ehe juriciſch ohne weitere Unterſuchung.

Die in moraliſcher Rückſicht dazugewo

genen Geiſtlichen haben übrigens kein

Zwangsrecht veder auf das Geſtändniſs der

Bewegungsgründe zur Trennung, noch auf die

Befolgung ihres Raths.

- §. 28. -

Willigt der eine Theil in die Trennung

nicht ein, dann iſt die Anzeige bei dem Staate

eine Aufloderung ſeines Schutzes, und dann

tritt eine Rechts erkenntniſs des Staats

EIll.

§. 29. -

Klagt der Mann auf bürgerliche Schei

dung um Ehebruchs der Frau willen, ſo iſt es

Schutzpflicht des Staates, den Mann ſeiner Frau

zu entledigen.

Klagt
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-

Klagt der Mann aufTrennung wegen Man

1 an Liebe bei der Frau überhaupt und ge

ſteht ſie denſelben zu, ſo hat der Staat den Mann

der Frau zu entledigen. Geſteht ſie dieſen Man

gel nicht zu, ſo erhält der Staat, indem er

über eine nur durch ſtrenge Aufmerkſamkeit

aufzuklärende Sache zum Richter gemacht wor

den iſt, das ihm ſonſt fremde Recht der Auf

ficht über die Ehe, bis entweder die Eheleute

ſich vertragen, oder ein triftiger Grund zur Tren

nung klar und erweiſslich wird. Verſagung der

ſinnlichen Befriedigung und Unterwerfung, von

welcher die Liebe ausgeht und worin ſie ſich

fortdauernd äuſsert, beweiſt– phyſiſche Ver

hinderungsgründe ausgenommen – Mangel an

Liebe von Seiten der Gattin und iſt ein Rechts

grund zur Trennung. / „Y

Verfällt die Frau in Criminalunterſu

chung, wo der Staat ſich an ihren Leib und

ihr Leben hält, iſt ſie durch die Sache ſelbſt

vom Manne (der in dieſer ausſchlieſsend perſön

lichen Sache nicht ihr gerichtlicher Vormund

ſeyn kann) geſchieden. Unſchuldig befunden,

tritt ſie zurück unter des Mannes Bothmäſsig

keit. Sie nach ausgeſtandener Strafe wiederan

zunehmen, kann der durch ſie entehrte Mann

nicht genöthigt werden.

- N2 §. 30.
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- §. 30.: --

Klagt die Frau auf juridiſche Trennung,

wegen Ehebruchs des Mannes, ſo iſt, weil ihr

die mögliche Verzeihung Ehre bringt, Vorſtel

lung und Verweiſung auf einige Zeit zur Geduld

-

(die Scheidung von Tiſch und Bett) rathſam;

wenn ſie aber, die ihr Herz am beſten kennt,

auf Scheidung beſteht, Scheidung nothwendig.

Entehrend der Frau iſt ihre, deswegen

nicht antunehmende, Klage, wegen verſagter

ehelicher Pflicht; meiſt bloſser Vorwand, wofür

ihr lieber gerades Geſtändniſs ihrer Abneigung

erlaubt ſei. -

Criminalunterſuchung, in die der

Mann verfällt, ſcheidet nicht nothwendig, da

er immer in ſeinem und der Frau Namen vor

Gericht ſtehen muſs; doch findet ſie, die einen

Verbrecher nicht achten kann, gültigen Grund

auf Scheidung zu klagen.

Böſsliche Verlaſſung (d. h. Verlaſ

fung, ohne Vorwiſſen des Ehegatten*), als Kla

- gegrund

*) Es verſteht ſich eine Entfernung, von der es

- gewiſs iſt, daſs ſie nicht etwa nur durch zu

fällige dringende Umſtände ohne vor

herige oder nachherige Bekanntmachung, oder

etwa im Anfall einer Gemüthskrank

heit, oder verheimlicht aus guter Abſicht,
oder



gegrund zur Scheidung, ſcheidet ſogleich. Denn

der Entfernte ſcheidet ſich ſelbſt, der Verlaſſe

ne klagt auf Scheidung; alſo willigen Beide zur

Trennung ein.

§. 31.

Aus der Vereinigung der Herzen der Ehe

gatten folgt Vereinigung der Güter unter der

Oberherrſchaft des Mannes. Nach dem Ver

hältniſſe des von beiden zugebrachten Vermö

gens müſste das zur Zeit der Scheidung vorhan

dene ganze Vermögen, als Effekt der gemein

ſchaftlichen Verwaltung getheilt werden (Von

derTheilung der Kinder unter die geſchiedenen

Ehegaten ſ § 61.) - - -

:

Dritter Abſchnitt. - -

- >

*

Folgerungen auf das gegenſeitige Ver

hältniſs bei der Geſchlecht er über

baupt im Staate.

§ 32. - . ." e

Hat das Weib gleiche Rechte im Staate mit

dem Manne? Iſt Vernunft und Freiheit

- - N 3 Grund

oder auch nur auf eine Zeit lang, ſon

dern freiwillig für immer, um der

* - - - - - - - - - - - blo

W



– 198 –

Grund aller Rechtsfähigkeit, ſo findet

kein Unterſchied Statt. Dennoch ſcheine von

jeher mit allgemeiner Uebereinſtimmung das

weibliche Geſchlecht in der Ausübung ſeiner

Rechte dem männlichen nach geſetzt worden

zu ſeyn. In geringern Geiſtes- und Körper

kräften findet ſich kein hinreichender Grund.

Vernachläſſigte Ausbildung könnte man entge

genſtellen, oder auch gegen groſse Männer

gleich große Weiber aufweiſen, auch ſich auf

eine ſehr große Verſchiedenheit der Geiſtes

und Körperkräfte unter den Männern berufen,

aus welcher man doch nicht eine ſo drückende

Ungleichheit der Rechte folgerte.
- --

» -

- - - - - - -

§. 33.

Nur darüber könnte eine Frage entſtehen:

ob und in wiefern das weibliche Geſchlecht alle

ſeine Rechte ausüben auch nur wollen

könne?
- - -

-

Oeffentliches und bäusliches Verhältniſ der Frau.

§ 34.

Der Regel nach, ſteht das Weib, als

Jungfrau, ſo wie der unverheurathete Jüng

- - - - - - - - - ling,
- 4.

W.

bloſsen Entfernung von den Ehegat

ten ſelbſt willen, geſchehen ſei.

Anmerk. d. Herausg.
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ling, unter der väterlichen Gewalt. Beide be

freit ihre Verheurathung.

Die eigene Würde der Verheurathe

ten hängt daran, daſs ſie ihrem Manne ganz un

terworfen ſei und ſchreine. Daher iſt der Mann

zufolge ihres eigenen nothwendigen Willens

Verwalter aller ihrer Rechte, ihr na

türlicher Repräſentant im Staate und

in der ganzen Geſellſchaft; ſie will alſo

ihre Rechte nicht durch ſich ſelbſt ausüben.

So iſt ihr öffentliches Verhältniſs.

Was ihr häusliches und inneres Ver

hältniſs betrifft, giebt nothwendig die Zärtlich

keit des Mannes ihr Alles und mehrzurück, als

ſie verloren hat. Er kann ihre Rechte nicht

aufgeben, die ſeine eigenen ſind, ohne ſich zu

ſchaden und ſich und ſein Weib vor der Geſell

ſchaft zu entehren. - -

Als Bürgerin hat das Weib auch Rechte

über öffentliche Angelegenheiten, und die

Stimme des Mannes über öffentliche Angelegen

heiten ſollte er nur als Reſultat ihres gemein

- ſamen Willens (d. h beſtimmt durch vorher

gegangene Unterredung mit der Frau) vor das

-Volk bringen. Die Weiber üben alſo ihr Stimm

recht über öffentliche Angelegenheit durch den

- billigen und in der Natur der ehelichen Verbin

N 4 dug



dung gegründeten Einfluſs aus, welchen ſie

auf ihre Männer haben.

§. 35.

Könnte oder wollte der Mann nicht in der

Volksverſammlung erſcheinen, ſo könnte ſeine

Gartin an ſeiner Stelle erſcheinen und die ge

meinſchaftliche Stimme, als Stimme ihres Man

nes, vortragen. -

Da die Wittwe, die Geſchiedene

und die Unver he u rath et e welche nicht

mehr unter väterlicher Gewalt ſteht, keinem

Manne unterworfen ſind, ſo können ſie alle bür

gerliche Rechte durch ſich ſelbſt ausüben,

haben das Recht in der Republik ihre Stimme

zu geben und ihre Sache ſelbſt zu führen, wo

für ſie aber, wenn ſie wollen, ſich einen Vor

m und wählen konnen. -

§. 36.

auch in Rechten und Privilegien beſte

- hen Ackerbau; eine Kunſt, ein Handwerk,

Kaufmannſchaft u. d. gl. kann von ihr getrieben
werden.

- 37. -

Nur öffentliche Staatsämter kön

nen die Weiber nicht verwalten, weil der öf

fentliche Beamte dem Staate durchgängig ver
allT

Da Eigenthum des ledigen Weibes kann
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antwortlich iſt und daher ganz frei und ſtets

von ſeinem eigenen Entſchluſſe abhängig ſeyn

muſs, welches nur bei den (nicht mehr unter

väterlicher Gewalt ſtehenden) unverheuratheten

?
Weibern der Fall wäre. Da aber das Verſpre

chen, nie zu heurathen und alſo nie Tu lieben

vernünftiger Weiſe von ihnen nicht zu erwar

ten und nicht anzunehmen iſt, ſo müſsten ſie

als Statsbeamtinnen ſich verheurathen können:

und dann wäre es gegen ihre weibliche Würde,

ſich dem Manne in Abſicht der Amtsgeſchäfte

nicht zu unterwerfen: unterwürfen ſie ſich

aber völlig, nach Natur und Moralität, dann

würde der Mann Beamter und allein verant

wortlich. Der Staat kann aber das Amt nur ei

ner Perſon von geprüftem Geſchick und Cha

rakter übertragen, nicht einem nur durch die

Liebe gewählten Manne aufdringen oder gleich

ſam anheurathen laſſen. - -

- §. 38. -

Die Weiber werden daher auch nicht zur

Verwaltung öffentlicher Aemter erzogen. Zum

eigenen Gebrauch für den Menſchen gehören

von der Geiſteskultur nur die Reſultate, und

dieſe erhalten die Weiber durch die Geſellſchaft.

Das Weib ſteht an Geiſtestalenten nicht unter

dem Manne; ſein Geiſt hat aber einen von dem

des Mannes verſchiedenen Charakter. Es

N 5 hat
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hat ein natürliches Unterſcheidungs

gefühl für das Wahre, Sittliche und

Gute. Es iſt ſchon durch ſeine Weiblichkeit

vorzüglich praktiſch, keinesweges aber ſpe

kulativ. Das Weib ſollte blos um zu nütten und

einem entdeckten Bedürfniſs ſeines Geſchlechts

abzuhelfen, für ſein Geſchlecht, keineswegs aber

aus Ruhmſucht und Eitelkeit, für das männli

che Geſchlecht, Schriftſtellerin werden.
-

- - - - - - - -
* - A

: . . - ) :: z

Vierter Abſchnitt. - -

veber das gegenſeitige Rechtsverbäu

miſs zwiſchen Aeltern und Kindern.

§ 39.

Das urſprüngliche Verhältniſs zwiſchen Ael

tern und Kindern wird nicht lediglich durch den

bloſsen Rechtsbegriff, ſondern durch Natur

und Sittlichkeit beſtimmt.

§ 4o.

Die Frucht erzeugt ſich im Leibe der Mut

ter, als ein zu ihr gehörender Theil, und die

Geſundheit und Erhaltung der Schwangern iſt

an die Erhaltung der Frucht gebunden,

wofür ihrem Bewuſstſeyn die bedachte und über

legte Sorge aufgedrungen wird. . .

- - Das
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Das Kind wird, nach einem allgemeinen

Naturgeſetze, nicht ohne Schmerzen geboren.

Der Augenblick, da es erſcheint, entledigt die

Mutter eines Schmerzes, und ſie wird durch

Freude an die Exiſtent, deſſelben geketter.

Nachdem das Kind geboren iſt, dauert das

organiſche Band zwiſchen ihm und der Mutter

fort, indem in ihr die Nahrung noch immer u

bereitet wird, welche ſie zu geben daſſelbe Be

dürfniſs empfindet, als das Kind ſie zu nehmen.

- -

§. 4.

- Der Naturtrieb, eines fremden Körpers
* • - - - - - - - - - - .. /* -

ſich; wie ſeines eigenen, antunehmen, äuſsert

ſich in der Mutter als Empfindung des Bedürf

niſſes eines Andern, ſo wie ſie ihr eigenes em

pfindet, nämlich als Mitleid. Dieſes geht

auf die phyſiſche Erhaltung des Kindes

§ 42. . . . . .

In der menſchlichen Natur überhaupt iſt

ein allgemeiner Trieb, ſich des Schwä

chern und Hülfloſen, ſelbſt mit Affekt,

an T. u nehmen. Im Vater iſt jedoch kein Grund

zu einer unmittelbaren beſondern Vorliebe für

fein Kind da. Des Vaters beſondre Liebe zu

ſeinem Kinde geht urſprünglich aus ſeiner

Zärtlichkeit zur Mutter hervor, welche

alle Angelegenheit der Mutter,daherauch dieSor

gefür desKindes Erhaltung, zude ſeinigen macht.

- $. 43

-
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Von der Kindererziehung.

. Das Kind lebt mit den es verſorgenden Ael

tern nothwendig zuſammen. . ,

Durch einen natürlichen Trieb vermuthen

die Aeltern im Kinde Vernunft, und behan

deln es darnach; fodern es alſo zur freien

Thätigkeit auf, ſo daſs ſich allmählich Ver

nunft und Freiheit bei ihm weigt. Da ſie ſein

Wohlſein wollen, ſo laſſen ſie ihm ſeine Freiheit

unter der Einſchränkung, daſs deren Gebrauch

ſeine Erhaltung nicht gefährdet. Der erſte Be

griff der Erziehung (I.Th. des Ausz, § 3.

d: 93 ) : - -----

- . . . . . . . . . .
» - - § 44. . . . . a –

Die moraliſchen Aeltern werden in dem

freien und daher der Moralität fähigen Kinde

Moralität zu erſtwickeln ſuchen. Der Be

griff der höhern Erviehung. Zu dieſer Er

ziehung gehört erſtens Entwicklung und Bil

dung der Kräfte zur Brauchbarkeit für allerlei

Zwecke,– daher Einſchränkung und Verbot

alles für Erhaltung, Geſundheit und Bildung der

Kräfte zweckwidrigen Beförderung und Ge

bot alles zweckmäfsigÄ
7 weiters Richtung des Sinns auf Moralität,

welche ſich aus den Menſchen ſelbſt entwickeln

. . ? - muſs.

---

/
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muſs. Das Kind, welches, ſofern es unter der

Erziehung ſteht, überhaupt nicht frei, folg

lich überhaupt nicht ein mögliches Subjekt ei

nes Rechts oder einer Pflicht iſt, hat kein

ZwangsrechtaufErziehung noch die Pflicht

ſich erziehen zu laſſen. Eben ſo wenig haben

die Aeltern eine Zwangspflicht noch in Be

ziehung auf das Kind ein Recht zur Erziehung

des Kindes.

§. 45- .

Die Erziehungsmittel können nur die

Aeltern beurtheilen; ſie ſind Richter in ihrer

eigenen Gewiſſensſache und ſouverän; .

das Kind, welches ſie erziehen, iſt ihnen un

bedingt unterworfen.

§. 46. >

Jeder Staatsbürger verſpricht im Bürgerver

trage, alle Bedingungen der Möglichkeit des

Staats aus allen Kräften zu erfüllen. Daher hat

der Staat das Recht, die Kindererziehung

(wodurch ſie am beſten befördert werden) zu

einer Bedingung des Staatsvertrages zu machen,

und ſie wird äuſsere Zwangspflicht gegen den

Staat. Unauflößlichen Rechtsſtreitigkeiten zu

entgehen, legt der Staat, gemäſs der Naturein

richtung und Vernunft, den Aeltern auf ihre

eigenen Kinder zu erziehen.

§ 47.
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Auſser der Ehe erzeugte Kinder bleiben der

Sorge der Mutter anvertraut, welche dazu

den unmittelbaren Auftrag ſchon von der Natur

hat. Der Vater, der durch Bürgerpflicht tur

Erhaltung beizutragen verbunden iſt, hat ſei

nen Beitrag in Geld und Geldeswerth zu ent

richten. - -

§. 48. -

Das widernatürliche Verbrechen, derKin

dermord durch die Mutter, iſt ein Vergehen,

nicht gegen das äuſsere Recht des Kindes (weil

es keine äuſseren Rechte gegen die Mutter hat)

aber gegen das Staatsgefett, der Kinder

erziehung. Es iſt mit dem Beſſerungshauſe,

bis zu erfolgter Beſſerung, zu beſtrafen.

§ 49.

Der Staat hat das Recht der Aufſicht, ob

die Kinder überhaupt erhalten, genährt undge

kleidet werden und unter Menſchen leben, weil -

davon ihre Bildung zu Menſchen und Bürgern

abhängt.

- §. 50.

Der Staat, der den Aeltern die Erziehung

ihrer Kinder zur Pflicht macht, garantirt ihnen

daher nothwendig gegen andere Bürger das aus

ſchlieſsende Recht, ihre Kinder für ſich zu be

--- - halten.
-

- - -

- - -
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halten. Einmiſchung Anderer in die Erziehung

würde den gleichförmigenErziehungsplanſtoren,

- § 5. A

Der Staat kann keinen Eingriff in Gewiſ

ſensſachen thun, ſich alſo nicht ſelbſt in die Er

ziehung miſchen. Er hat das Recht, öffent

liche Er 7. iehungsanſtalten zu machen,

aber kein Zwangsrecht auf den Gebrauch der

ſelben. - *.

§ 52.

Ueber die Erziehungsmaximen ſind die Ael

tern ihre eigenen Richter. Zwiſchen Aeltern

und den Kindern, die noch erzogen werden, .

giebt es keinen Rechtsſtreit; jene ſind höchſte

Inſtant und ſouverän. Der Staat kann über -

dieſes Verhältniſs keine Geſetze geben. .

- Die Herrſchaft der Aeltern über

die Kinder gründet ſich auf die von der Na

tur eingeſetzte und durch den Staat garantirte

Erziehungspflicht der Aeltern. Die Kinder für

der Aeltern Eigenthum und die Rechte dieſer

auf jene für Eigenthumsrechte zu halten, iſt

grundlos.

S 4.

Mit dem Recht der Aufſicht über Kinder

erziehung überhaupt hat der Staat auch das

* - - Recht,
-



Recht, jede die Erziehung offenbar aufhebende

Behandlung des Kindes zu verhindern, z. B. die

Behandlung deſſelben als Eigenthum durch den

Verkauf. -

§. 55. -

Gerichtliches Verhältniſ der Kinder.

Da die Kinder unter der Botmäſsigkeit der

Aeltern, alſo nicht frei ſind, daher nicht vor

den Gerichten verantwortlich ſeyn können: ſo

iſt der Vater (als Repräſentant der Mutter) ihr

/

gerichtlicher Vormund, und für ſie ver

antwortlich, wenn ſie Schaden angerichtet ha

ben ſollten. Denn Rechte giebt es bei ihnen

nicht zu vertheidigen.

Der Beſchädigte hält ſich wegen der Kin

der an den Vater, welcher, wenn er die Beſchä

digung nicht verhindert hatte, den Schadener

ſetzen muſs.

Nur unter den Zwangsgeſetzen der Ael

tern, nicht des Staats, ſtehen die Kinder; da

her ſie keiner öffentlichen Strafe unterwor

fen werden können.

§. 56. -

Befreiung der Kinder von älterlicher Gewalt.

Sobald die Erziehung geendigt iſt, iſt das

Kind frei. Ob ſie geendigt ſei, können nur

die Aeltern entſcheiden. Urtheilen ſie ſelbſt,

* - - , das
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das Kind ſei erzogen, ſo laſſen ſie es freiwillig

nach eigenem Ermeſſen frei. Aber auch der

Staat kann, jedoch nur mittelbar, die Kinder

frei ſprechen, indem er dem Sohne ein

Staatsamt oder ein andres bürgerliches

Recht (7. B. die Meiſterſchaft in einem Hand

werke) überträgt, und ihn dadurch für vernünf

tig brauchbar, mithin für erzogen, erklärt.

Durch Verheurath ung wird die Mög

lichkeit der weitern Erziehung und damit die

fernere Unterwürfigkeit der Kinder (welche nun

ihren Ehegatten angehören) aufgehoben.

Da den Aeltern das Urtheil zukommt, wenn

wenn die Erziehung aufhören könne, kommt

ihnen auch das Recht zu, die Verheurathung

der Kinder (nicht zu verbieten, nicht zu be

ſtimmen, aber) auft. uſchieben.

§ 57.

Die Kinder haben kein Eigenthum.

- Die Kinder haben keine Gemeinſchaft am

Eigenthum, undüberhaupt kein Eigenthum.

Nahrung und Kleidung erhalten ſie von den

Aeltern blos der Erziehung wegen, zu der dieſe

gegen den Staat eine Zwangspflicht haben.

Die Arbeit der Kinder dient blos zur Ue

bung der Kräfte für die Erziehung; den 7ufäl- -

ligen Nutzen derſelben nehmen die Aeltern mit

2. Theil. O - Recht

-* -
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Recht in ihr Eigenthum auf Die Kinder kön

nen ohne der Aeltern Willen nichts thun, auch

kein Eigenthum erwerben. Noch weniger kann

ihr Eigenthum aufeinem Kontrakt beruhen, def

ſen ſie ja nicht fähig ſind. -

- § 58.

Von der Ausſtattung der Kinder.

Da jeder ſelbſtſtändige Bürger ein eigenes

Vermögen haben und dem Staate angeben muſs,

wovon er lebe, ſo fodert der Staat mit Recht,

daſs die Aeltern dem Kinde, das ſie entlaſſen,

ein gewiſſes Vermögen geben, oder daſſelbe

ausſtatten. Wie viel ſie geben, darüber hat

er nichts vorzuſchreiben.

Bei der Verheurathung der Kinder müſſen

die beiderſeitigen Aeltern ſich vergleichen: ob

beide Etwas erhalten ſollen, oder nur Eins

und wie viel. Der Staat fragt nur, ob die neue

Familie beſtehen könne. -

§. 59.

Ob die Aeltern ein Kind reichlicher, als

das andre, ausſtatten wollen, ſteht in ihrer Will

kür und iſt nicht gegen äuſseres Recht. Je

des Kind beſitzt das Seinige durch freie Güte
-

der Aeltern.

§. 6o.



.

§ 6o.

Mit der AelternTodehört ihr Eigenthums

recht auf. Ob nun die Inteſtaterbſchaft der

Kinder zu gleichen Theilen eingeführt werden:

den Aeltern, das Recht ein Teſtament tu ma

chen zuſtehen: wie weit ihnen dann die freie

Verfügung über ihr Vermögen zum Vortheile

Fremder Tukommen: wie weit die Legitima ſich

erſtrecken: wie weit das Enterbungsrecht gehen

ſolle: das läſst ſich nicht a priori entſcheiden,

ſondern hängt von der poſitiven Geſetzge

bung ab. - -

§. 61.

lon der Theilung der Kinder unter die geſchiede

nen Aeltern. «

Ueber die Theilung der Kinder un

t er die geſchiedenen Aeltern können

die Aeltern, welche unumſchränkte Herrſchaft

über ſie haben, gütliche Abkunft unter

einander treffen, nur ſo, daſs die Erziehung

der Kinder geſichert iſt.

Werden die Aeltern nicht in der Güte ei

nig, ſo tritt des Staats Richterſpruch

ein. Will keins von beiden Aeltern die Sorge

für die Kinder übernehmen, ſo ſind ſie der per

ſonlichen Sorgfalt und Pflege der VMutter (der

ſie von Natur unmittelbar anempfohlen ſind) zu

-

O 2 - über

x
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übergeben; der Vater aber hat unter Aufſicht

und Garantie des Staats nach den Vermögens

umſtänden der Aeltern die Erhaltungsko

ſten zu geben. – Wollen beide Aeltern die

Kinder für ſich behalten, und will eins dem an

dern ſo wenige als möglich verabfolgen laſſen,

ſo ſind die Töchter der Mutter, die Söh

ne dem Vater zu übergeben, weil beiderſeits

der Regel nach die zweckmäſsigſte Erziehung

(als der rechtsbegründete Zweck des Staats mit

den Kindern) zu erwarten iſt.

Es verſteht ſich, daß für ein im Ehebruch

- erzeugtes Kind nicht der Ehegatte, ſondern der

wahre Vater die Erhaltungskoſten zu entrich
-

ten habe. -



Gr und riſs

-
des ,

Völker- und Weltbürgerrechts

(als zweiter Anhäng des Naturrechts.)

I. Ueber das Völkerrecht.

§: 1.

- Wer in keinem Staate iſt, kann von dem er

ſten Staate, der ihn antrifft, rechtlich gezwun

gen werden, ſich entweder ihn zu unterwerfen,

- oder aus ſeiner Nähe zu entweichen.

- §. 2.

Da die Oberfläche der Erde durch Meere,

Flüſſe, Gebirge, zerſchnitten iſt, und die Men

ſchen durch ſie getrennt ſind, ſo entſtanden

nothwendig verſchiedene Staaten, jeder für ſich,

ohne von dem andern zu wiſſen.

-

- • 3. -

Die Menſchen in den verſchiedenen Staa

ten ſtehen, weil ſie von einander nichts wiſſen,

gegen einander in keinem eigentlichen Rechts

verhältniſſe. - - - - - -

O 3 - §. 4»
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§ 4.

Wenn zwei Bürger aus den von einander

unabhängig gebildeten Staaten aufeinander tref

fen, ſo wird jeder mit gleich vollkommenen

Recht von dem andern die Garantie ſeiner Si

cherheit neben ihn fodern, und zu ihm ſagen

können: unterwirfdich meinem Oberherrn. Da

ſich aber ſo ihr Recht gegenſeitig aufheben wür

de, ſich auch beide nicht einen gemeinſchaft

lichen Richter unterwerfen können, da jeder

einen beſondern hat:– ſo müſſen ſich ihre Rich

ter in gemeinſchaftlichen Angelegenheiten bei

der vereinigen, d. h. ihre beiden Staaten müſ

- ſen ſich gegenſeitig zur Beſtrafung und Vergü

tung der von einem ihrer Mitbürger dem frem

den widerfahrenen Ungerechtigkeit anheiſchig

machen, als wäre ſie gegen einen eignen ver

übt worden. . - -

Corolla ria. - - -

1. Nur die mit einander grenzenden Staa

ten ſtehen im Verhältniſſe zu einander. 2. Dies

Verhältniſs beſteht darin, daſs ſie einander ge

genſeitig die Sicherheit ihrer Bürger, ſo wieden

Bürgern ihres eigenen Staates, garantiren. 3.

Ein Vertrag der Staaten über die gegenſeitige

Sicherheit ihrer Bürger vor einander muſs aus

drücklich geſchloſſen, und, daſs er ge

ſchloſſen ſei, den Bürgern durch die Geſetzge

bung angekündigt werden. Zufolge deſſel
- ben

*

- -
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ben ſind auch die Rechte der mit dem Staate im

Vertrage ſtehenden Staaten zu reſpektiren, und

die Verletzung derſelben wird ein ſtrafbares

Vergehen. -

§ 5.

Von der Unabhängigkeit der Staaten, von der Aner

kennung derſelben und vom Rechte zum Kriege.

Die gegenſeitige Anerkennung der

legalen Verfaſſung der Staaten wird für die Mög

lichkeit ihres Vertrags vorausgeſetzt. Jeder

Staat hat daher das Recht 7u urtheilen, ob der

benachbarte Staat zu einem äuſseren legalen

Verhältniſſe tauge, aber keineswegs über die

innere Verfaſſung deſſelben Hierin beſteht die

gegenſeitige Unabhängigkeit der Staaten.

§. 6.

Jedes Volk unter einer Obrigkeit hat ein

Zwangsrecht auf die Anerkennung durch

andere Staaten. Die Verweigerung deſſelben

giebt ein gültiges Recht zum Kriege : denn

einen Staat nicht anerkennen, heiſst die recht

liche Verfaſſung der Bürger leugnen, woraus

das Recht, ſie zu unterjochen, folgen würde.

Die Staaten ſind nothwendig, unabhängig

von einander und ſelbſtſtändig. -

- §. 7.

Ein Volk ohne alle Obrigkeit, das alſo

kein Staat iſt, hat der benachbarte Staat das

O 4 Recht,
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Recht, entweder ſich ſelbſt 7u unterwerfen,

oder es zu einer rechtlichen Verfaſſung zu nö–

- thigen, oder aus ſeiner Nachbarſchaft zu ver

treiben. Denn wer dem andern nicht Garantie

für die Sicherheit ſeiner Rechte leiſten kann,

hat ſelbſt keine. (I. Th. § 12. S. 207.)

- „ - §. 8. A

Erfe Bedingung des legalen Staatenverhältniſſes.

Die erſte Bedingung des legalen Verhält

niſſes zwiſchen Staaten iſt die unzweideutig feſt

geſetzte Grenzbeſtimmung ſowohl des Grundes

uf d Bodens als auch gewiſſer Rechte (z. B. der

Fiſcherei, Jagd, Schiffahrt u. d. gl.) Sokönnen

die benachbarten Staaten ſich gegenſeitig die

Eigenthumsrechte ihrer Bürger garantiren. Die

Grenze der Bürger wird für die Staaten Grenze

des Staats.

§. 9.

Vertrag der Staaten gegen einander.

Beide Staaten ſind in dieſem Vertrage ein

ander völlig gleich. Was der eine thut, den

fremden Bürger zu ſchützen, muſs der Staatdie

ſes Bürgers in Beziehung auf den Bürger jenes

Staats auch thun. Das ganze Verhältniſsgrün

det ſich blos auf Uebereinkunft, -

* - §. IO.
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V

§. o. -

Vom Geſandtſchaftsrechte.

Durch dieſen Vertrag erhalten die darin

begriffenen Staaten das Recht der gegenſeitigen

Aufſicht auf einander, ob in jeder, demVer

trage gemäſs verfahren werde: denn nur Beur

theilung eigener Verbindlichkeit müſſen beide

wiſſen, ob der andere den ihren Vertrag halte,

welcher nur, indem beide ihn halten, verbindet.

Dieſe Aufſicht, auch wohl Erinnerung an die

Pflicht des Staats und Foderung der vertragsmä

ſsigen Handlungen iſt die Beſtimmung eines be

ſtändigen reſidirenden Geſandten (Re

ſidenten, Chargé d'affaires) , welcher ſich aber

ſo wenig, als der ihn autoriſirende Staat, in die

innern ein heimiſchen Angelegenheiten

miſchen darf.

- §. II.

Der zur Aufſicht über den fremden Staat

beſtimmte Geſandte ſteht, ſolange er ſich in

den Grenzen ſeiner Geſandtſchaft hält, blosun

ter ſeiner eigenen Obrigkeit, die allein über ihn

Tu richten hat, und iſt für den Staat, an den

er geſandt iſt, heilig und unverletzlich;

errepräſentirt ſeinen eigenen unabhängigen Staat.

Ueberſchreitet der Geſandte die Grenzen

feiner Geſandtſchaft durch Einmiſchung in die

einheimiſchen Geſchäfte oder durch Unordnung

- * O 5 ſtif
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A.

ſtiftende vergehungen, ſo hat der Staat, an den

er geſandt iſt, das Recht ihn ſeinem Staate zu

rückzuſchicken und von dieſen Genugthuung

zu fodern.
-

§. 12.

Die Verletzung des Vertrages giebt ein

Recht zum Kriege, wie die verfagte Aner

kennung. In beiden Fällen zeigt der zu be

kriegende Staat, daſs mit ihm ein legales Ver

hältniſs nicht möglich iſt, daſs er alſo ſelbſt gar

keine Rechte hat. --

§. 13.

Vonu Kriegsrechte.

Das Recht des Krieges iſt, wie alles Zwangs

recht (I. Th. § 8. S. 202. ff. ll. Kap. S. 2II. ff) un

endlich, Der natürliche Zweck deſſelben iſt

die Vernichtung des bekriegten Staats

d. i. die Unterwerfung ſeiner Bürger. Obgleich

tuweilen ein Friede oder eigentlich nur ein

Waffenſtillſtand wegen der Entkräftung eines

oder beider Staaten geſchloſſen werden mag,

bleibt doch das Mistrauen und der Zweck der

*.

Unterjochung bei beiden.

» § 14. -

Da der Zweck des Kriegs die Unterwer

fung des bekriegten Staats iſt, ſo wird der Theil

des Staatsgebiets, den die Truppen deſſelben

nicht mehr bedecken, eine Acquiſition des Er

oberers.



- oberers. Sobald er die bewaffneten vertheid- -

ger des Landes vertrieben hat, ſind die unbewaff

neten ſeine Unterthanen. Derjenige Theil des

Staatsgebiets, den die Truppen deſſelben noch

bedecken, iſt dem Feinde nicht unterworfen.

Vernunftwidrig und barbariſch iſt die ge

wöhnliche Art Krieg zu führen.

Der entwaffnete Soldat iſt nicht mehr

Feind, ſondern Unterthan. -

Der Zweck eines Kriegstuges iſt nicht

7. u tödten, ſondern die Bewaffneten, wel

vertreiben und zu entwaffnen. Zufol

ge ſeines eignen Rechts der Selbſter

haltung, nicht zufolge eines ihm vom Staa

te verliehenen Rechts todt zu ſchla

gen (welches derStaat ſelbſt nicht hat,) tödter

einer im Handgemenge ſeinen Gegner, um nicht

von ihm getödtet zu werden.

§ 15.

Vom Völkerbunde. -

Der verletzte Staat hat das vollkommene

Recht, den ungerechten Staat tu bekriegen,

bis er ihn als für ſich beſtehenden Staat ausge

tilgt und ſeine Unterthanen mit ſich ſelbſt ver

einigt hat. Da aber auch unter den Staaten

nicht jeder gerade ſo viel Gewalt als Recht hat,

ſo dürfte durch den Krieg das Unrecht wohl

- eben

s V

che den Bürger und ſein Land bedecken zu
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eben ſo ſehr oder auch noch mehr befördert

werden, als das Recht,

Damit im Kriege die gerechte Sache ſtets

ſiegte, müſsten mehrere Staaten für die Behaup

tung des rechtlichen Verhältniſſes unter ihnen

ſich verbinden und den ungerechten mit

vereinigter Macht anfallen.

". §. 16.

Die Formel dieſes Völkerbundes wür

de ſeyn: wir alle verſprechen mit vereinigter

Macht denjenigen Staat (ſtehe er im Bunde oder

nicht) austutilgen, welcher die Unabhängigkeit

eines von uns nicht anerkennen, oder den, zwi

ſchen einem von uns und ihm beſtehenden Ver

trag brechen wird.

Kein Staat kann gezwungen werden,

- dieſem Bunde beizutreten, weil er auch auſser

ihm in einem rechtlichen Verhältniſſe ſeyn kann:

es iſt eine freiwillige Verbindung.

§. 17.

Hat der eine Staat ſich mit dem andern in

jenen Vertrag eingelaſſen, ſo erkennt er deſſen

Unabhängigkeit an: weigert er ſich, ſo will er

nicht anerkennen. – Alle Staaten ſollen, ſchon

nach dem Staatsbürgerrecht, mit Publicität

verfahren. ( 1. Th. §. 16. VilI. S. 29. dieſes

Aus7.) Der, einer Unterlaſſung beſchuldigte,

Staat muſs den poſitiven Beweis führen, daſs

das Gefoderte geleiſtet ſei. Wollte ein Staat

- dem
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dem Bundesgerichte ſich nicht ſtellen, ſo

gäbe er ſchon dadurch ſeine Sache auf, und es

wäre gegen ihn zu verfahren. – Seiner Partei

iſt auch der nicht zum Bunde gehörende Staat

verantwortlich zufolge des Vertrages, und die

ſe hätte das vollkommenſte Reht, das Bundesge

richt an ihre eigene Stelle zu ſetzen.

Der Bund erhält, weil er nach dem Ver

trage richten ſoll, und alle Verträge mit den

verbündeten Staaten unter ſeiner Garantie ge

ſchloſſen werden, das Recht der Oberaufſicht

über die Klarheit und Beſtimmtheit deſſelben.

Nach den Grundſätzen, nach welchen die Staa

ten andere richten, werden ſie ſelbſt gerichtet

werden; ſie haben kein gemeinſchaftliches In

tereſſe, ungerecht zu verfahren,

§. 18.

Durch einen Vernichtungskrieg ge

gen den im Bundsgerichte verfallenen Staat

bringt der bewaffnete Bund ſeine Rechtsur

theile zur Ex ſekution. – Da eine ſtehen

de Bundesarmee, unter Vorausſetzung der Sel

tenheit des Krieges gröſstentheils müſſig ſeyn

müſste, ſo wäre nur im wirklichen Kriegsfalle

eine Exfekutionsarmee aus Beiträgen der

verbündeten Staaten zu ſammeln.

§ 19.

Die abſolute Unmöglichkeit eines

ungerechten Richterſpruchs des Völkerbundes

läſst

/

-“
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läſst ſich nicht darthun, ſo lange der höchſte

Richter doch redlich iſt, ſich irren oder

einen böſen Willen haben kann. Die

Aufgabe iſt nur, den Richter zu finden, von

dem dieſs am wenigſten zu befürchten ſei:

und dieſer iſt die Nation, als Richter über das

bürgerliche Verhältniſs; der beſchriebene Völ

kerbund, als Richter über das Staatenver

hältniſs. -

- § 2o. -

- Wird der Krieg von Staaten geführt, die

Richter in ihrer eigenen Sache ſind,

ſo kann er eben ſo leicht das Unrecht, als das

Recht ſiegend machen; unter der Leitung

eines gerechten Völkerbundes aber iſt

er nur das Mittel zum letzten Zweck, zur

Erhaltung des Friedens. Und ſo tritt,

wie dieſer Bund ſich weiter verbreitet und all

mählich die ganze Erde umfaſst, der ewige

Friede ein.

r

II. Vom Weltbü rgerrecb 6.

- § 21. -

Jeder Bürger hat das Recht, aufdem gan

zen Staatsgebiete ſeinen Verrichtungen nachzu

gehen. Der fremde Geſandte hat, nach dem

Vertrage beider Staaten, das Recht, das Land

und alle Orte ſeiner Beſtimmung zu bereiſen.

- - - Er

- -
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«

Er weiſt ſeine Bevollmächtigung an den Grän

2en vor, worauf der Staat, an den er abgeſchickt

iſt, ihn einlaſſen muſs. Unbedingte Abweiſung

deſſelben, als eines Geſandten überhaupt, wür-

de ein Recht zum Kriege begründen,

Haben beide Staaten ſich die Sicherheit ih

rer gegenſeitigen Bürger, auch wenn ſie auf des

andern Staats Gebiet kommen, garantirt, ſo iſt

der Bürger (welcher ſich durch ſeinen an der

Gränte vorgezeigten Paſs legitimirt) ſicher.

- § 22.

HDer fremde unbekannte Arkömm

ling hat das, allen Rechtsverträgen vorausge

hende, allein ſie möglich machende, urſprüng

liche Menſchenrecht, das Recht auf die

Vorausſetzung aller Menſchen, daſs

ſie mit ihm durch Verträge in ein

rechtliches Verhältniſs kommen kön

n en: d. h. die Moglichkeit ſich Rechte zu er

werben, . -

Aus dieſem Rechte folgt ſein Recht, das
fremde Staatsgebiet zu betreten, ohne daſs er

dem Staate keine Verbindung antragen könnte.

In dieſem Rechte, aufdem Erdbodenfrei herum

7ugehen und ſich zu einer rechtlichen Verbin

dung anzutragen, beſteht das Recht des bloſsen

Weltbürgers, - T -

S. 23.



- §. 23. -

Der beſuchte Staat hat das Recht, den

Fremden zu einer Erklärung, was er wolle, zu

nöthigen. Erklärt er ſich nicht, ſo fällt ſein

Rechtsgrund weg und er iſt von den Gränten

abzuweiſen, welches auch (jedoch unbeſchadet

ſeiner Erhaltung) der Fall iſt, wenn ſein Antrag

nicht angenommen wird, da ihm denn das Recht

zum Antrage bei einem andern Staate immer

bleibt.

§ 24.

Wird ſein Vertrag angenommen, ſo ſteht

er von nun an unmittelbar für ſeine Perſon

(ohne Datwiſchenkunft eines Staats von ſeiner

Seite) mit dieſem Staate im Vertrage, und die

gegenſeitigen Rechte beider Parteien werden

durch dieſen Vertrag beſtimmt. Daſs er den

Staat und die Eigenthumsrechte ſeiner Bürger

anerkenne, folgt ſchon daraus, daſs er ſich in

einen Vertrag eingelaſſen. - Den übrigen Geſe

tzen des Staats iſt er unterworfen, blos in wie

fern er ſich denſelben unterworfen hat.

Uebrigens wird dieſer Staat, da kein an

drer für ihn ins Mittel getreten, unvermeidlich

ſein Richter.

-
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